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(esetze und Verordnungen

betreffend

das Unterrichtswesen 1n der Schweiz
im Jahre 1919.

———te
et

A. Eidgendssische Erlasse.

Keine.

B e

B. Kantonale Gesetze und Verordnungen (Reglemente, Lehrpléne etc.).

I. Kanton Zdurich.

1. Allgemeines.

f. Aus: Gesetz betreffend Zuteilung der Gemeinden Oberwinterthur,
Seen, Tod3, Veltheim und Wiilflingen an die Stadt Winterthur und
die Ubernahme der hihern Lehranstalten in Winterthur durch den
Staat. (Vom 4. Mai 1919.)

Die Schulbehidrden.

§ 38. Die Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens liegt
dem Schulrat und den Kreisschulpflegen oder den Aufsichtskommis-
sionen ob. Die Lehrerschaft wihlt eine Vertretung, die den Sitzungen
der Behirde mit beratender Stimme beiwohnt.

In die Schulbehdrden sind Frauen wihlbar.

§ 39. Den Priisidenten des Schulrates bezeichnet der Stadtrat
aus seiner Mitte. Mitgliederzahl, Organisation und Kompetenzen der
Schulbehiérden und die Zahl der Vertreter der Lehrerschaft bestimmt
die Gemeindeordnung. Die Gemeindeordnung kann dem Priisidenten
des Schulrates einzelne Befugnisse dieser Behirde iibertragen.

§ 40. Die Antrige des Schulrates iiber Angelegenheiten der
Schule, welche der Grolie Gemeinderat zu behandeln hat, gehen an
den Stadtrat, der sie mit seinem Antrage weiterleitet.

§ 41. Dem Schulrat steht der Verkehr mit den Staatsbehdrden
in Schulangelegenheiten zu.

§ 42. Bei Erledigung einer Lehrstelle falit der Schulrat dariiber
Beschluls, ob die Stelle durch Verweserei oder definitiv wieder besetzt
werden soll.
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§ 43. Die Kreisschulpflegen schlagen den Stimmberechtigten die
Lehrer und Lehrerinnen der Primar- und Sekundarschule zur Wahl
oder Bestiitigungswahl vor. Die Lehrer und Lehrerinnen an den
andern Schulen und die Fachlehrer und Fachlehrerinnen wiihlt der
Schulrat.

Ubernahme der hohern Lehranstalten von Winterthur
durch den Kanton.

§ 66. Die hiohern Lehranstalten der Stadt Winterthur (Gym-
nasium und Industrieschule), welche auf Universitit und technische
Hochschule vorbereiten, werden vom Staate iibernommen und mit
den gleichen Lehrzielen wie die Kantonsschule in Ziirich unter der
Bezeichnung ,Kantonsschule in Winterthur“ fortgefiihrt.

§ 67. Die Ubernahme der Schulen durch den Kanton erfolgt
mit Beginn des Schuljahres 1919/20 auf Grund der besondern Ver-
einbarung zwischen dem Kanton und der Stadt Winterthur.

2. Mittelschulen und Berufsschulen.

2. BeschluB des Kantonsrates betreffend die Ubernahme der hahern
Lehranstalten von Winterthur durch den Kanton. (Vom 20. Ja-
nuar 1919.)

Der Kantonsrat,

nach Einsicht eines Antrages des Regierungsrates,

beschliefit:

Art. 1. Fiir den Fall, dall das Gesetz betreffend die Zuteilung
der Gemeinden Oberwinterthur, Seen, T66, Veltheim und Wiilflingen
an die Stadt Winterthur und die Ubernahme der hohern Lehr-
anstalten in Winterthur durch den Staat in der Volksabstimmung
angenommen wird, wird dem nachstehenden Vertrag die Genehmi-
gung erteilt:

Vertrag
zwischen
dem Regierungsrat des Kantons Ziirich
und
dem Stadtrat von Winterthur
iber die
Verstaatlichung der hohern Schulen in Winterthur

Das Gymnasium und die Industrieschule der Stadt Winterthur
werden unter folgenden Bedingungen und auf Grund der beigege-
benen Pline vom Staate iibernommen:

§ 1. Die Stadt Winterthur tritt dem Kanton Ziirich unentgeltlich
zu Eigentum ab:
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a) Das Gebidude des Gymnasiums nebst Grundfliche und Umge-
linde:

b) den Bauplatz fiir ein zweites freistehendes, in einem Abstand
von 45 m nordlich vom gegenwirtigen Gymnasium zu erstel-
lendes Schulgebiude mit Umgeléinde;

¢) das die Verbindung dieser beiden Grundstiicke bildende Terrain.
Das Ganze mifit zirka 6213 m2 und wird begrenzt: nordlich:

durch die Museumsstrabe; dstlich: durch eine Linie, die 7 m von
der Umfassungsmauer des Neubaues von der Museumsstralie an bis
6 m vor dem Gymnasium und &stlich des letztern auf einer Breite
von 8 m bis zur Stadthausstralle lduft: siidlich: durch die Stadthaus-
stralbe ; westlich: durch eine Linie, die auf eine Distanz von 17 m
vom Gymnasium von der Museumsstraf3e bis zur Stadthausstralbe liuft.

Das abgetretene, nicht iiberbaute Areal wird von der Stadt
unterhalten und es haben zu demselben, sowie zu den umgebenden
Anlagen des Stadtgartens, Lehrer und Schiiler und iibrige Besucher
der hohern Schulen jederzeit freien Zutritt. Die Gestaltung der
Umgebung des neuen Gebiiudes wird mdiglichst den stidtischen An-
lagen angepalit. Soweit in das abgetretene Areal Wege fallen, sind
sie jedermann zugiinglich. =

Vorbehalten bleiben Vereinbarungen im Falle einer Anderung
der Lage des zweiten Gebidudes. (§ 7.)

§ 2. Die Stadt Winterthur tritt dem Kanton das Turnhaus an
der St. Georgenstrale nebst Umgelinde unentgeltlich zu Eigentum
ab. Das Umgelinde wird begrenzt siidlich von der Robinienbaum-
reihe, Ostlich von der Trollstralle, westlich von der Achtnichschen
Liegenschaft und nordlich von der St. Georgenstralle. Es milt zirka
1410 m?2. _

Die Stadt iiberlifit den zwischen den beiden Turnhdusern im
Lind liegenden Platz dem Staate zur unentgeltlichen Mitbenutzung
als Turn- und Spielplatz.

Der Staat gestattet den Turnvereinen in Winterthur nach Mog-
lichkeit die Benutzung der Turnhalle an der St. Georgenstrale.

§ 3. Die Stadt Winterthur tritt mit den vorgenannten Gebéduden
die darin vorhandenen allgemeinen Lehrmittel und Schulsammlungen,
Ausriistungsgegenstinde, Schulmobilien und Turngeritschaften in
gebrauchsfihigem Zustand unentgeltlich zu Eigentum an den Kan-
ton ab.

§ 4. Die Stadt Winterthur leistet an die Kosten des Betriebes
der verstaatlichten Schulen einen jihrlichen Beitrag von 10,000 Fr.

§ 5. Die Stadt Winterthur iiberldfst dem Staat zur unentgeltlichen
Beniitzung fiir die Dauer des Umbaues des bestehenden Gymnasiums-
gebiudes das Midchenschulhaus am Kirchplatz, soweit es nicht fiir
die Unterbringung der hoheren Midchenschulen nétig ist, samt dem
entbehrlichen Material.
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§ 6. Der Kanton Ziirich fithrt das Gymnasium und die Industrie-
schule in der bisherigen Zahl von Jahresklassen als ,Kantonsschule
in Winterthur® fort. In dieser Lehranstalt gelten fiir die Aufnahme
und Entlassung der Schiiler, Schiilerzahl der Klassen, iiber Schulgeld,
Stipendien, Priifungen, Ferien dieselben Bestimmungen wie fiir die
Kantonsschule in Ziirich.

Beziiglich der Zulassung von Schiilerinnen, der Lehrpline, der
militdrischen Ubungen und des Musikunterrichts kiinftiger Lehramts-
schiiler ist die gegenwiirtige Organisation maglichst zu beriicksichtigen.

§ 7. Der Kanton fiihrt sofort die nétigen Reparaturen und Um-
bauten im Gebiude des Gymnasiums aus, wobei dem Aulern des
Gebiudes der bisherige architektonische Charaktel gewahrt bleiben
soll. ,

Sollte die Stadt Winterthur im Einverstindnis mit dem Regie-
rungsrate vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages den Umbau nach
den vom Regierungsrate genehmigten Plinen und unter Aufsicht
der kantonalen Baudirektion ausfithren, so ersetzt ihr der Kanton
nach diesem Zeitpunkt die ausgelegten Kosten.

Der Kanton errichtet ferner ein neues Schulgebiude auf der
Nordseite des bisherigen Stadtgartens gemils dem diesem Vertrage
beigegebenen Situationsplane. Wenn sich im Zeitpunkt der Errich-
tung dieses Gebiiudes eine Anderung der Situation als wiinschbar
ergeben sollte, so wird der Regierungsrat erméchtigt, sich beziiglich
des abzutretenden Landes (§ 1) und der Lage des Gebiudes mit der
Stadt Winterthur zweckentsprechend zu verstindigen.

§ 8. Die von der Stadt Winterthur definitiv angestellten Lehrer
des Gymnasiums und der Industrieschule gelten blS zum Ablauf
ihrer bisherigen Amtsdauer als gewihlt.

Die Erneuerungswahlen geschehen gemils den fiir die Lehrer
an hioheren Lehranstalten geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

§ 9. Die Besoldungsverhiltnisse der Lehrer an der Kantons-
schule in Winterthur (Grundgehalt, Dienstalterszulagen, Vikariats-
entschiidigungen, Ruhegehalt, Nachgenul5) werden in gleicher Weise
geordnet wie bei den Lehrern am Technikum; die iibrigen Anstel-
]unosx erhiiltnisse entsprechen denjenigen der Lehrer an der Kantons-
schule in Zirich.

Bei der Berechnung der Dienstalterszulagen fir die gegenwiirtig
festangestellten Lehrer des Gymnasiums und der Industrieschule
wird die gleiche Zahl von Dienstjahren angerechnet wie bisher.

Der von der Stadt Winterthur angestellte Abwart des Gymna-
sinms gilt bis zum Ablauf seiner Amtsdauer als zu den bisherigen
Anstellungsbedingungen gewihlt.

§ 10. Die unmittelbare Aufsicht iiber die Kantonsschule in
Winterthur wird durch eine vom Regierungsrat gewiihlte Aufsichts-
kommission ausgeiibt.
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§ 11. Dieser Vertrag tritt mit Beginn des Schuljahres 1919/20
in Kraft.

Kiinftige gesetzliche Bestimmungen tuber die Organisation der
Kantonsschule bleiben vorbehalten.

Art. 2. Mitteilung an den Regierungsrat zum Vollzug.

3. Universitat.

'3. Reglement iiber die Organisation der Studentenschaft der Universitat
Ziirich. (Vom 28. April 1919.)

(§ 88 der Universititsordnung vom 8. Januar 1914.)

A. Allgemeines.
§ 1. Die Studierenden der Universitdt Ziurich sind organisiert:
1. Fakultiitsweise (Fakultiitsorganisation);
2. als Gesamtheit (Gesamtorganisation).

B. Fakultiitsorganisation.

I. Fakultdtsversammlung.

§ 2. Die Fakultitsversammlung als oberstes Organ der Fakul-
titsorganisation ist die Vereinigung der an der Fakultit immatri-
kulierten Studierenden.

§ 3. Die Fakultitsversammlung wihlt den Fakultiitsausschuls
und beaufsichtigt dessen Amtsfithrung. Sie falit Beschluff tber die
Antrige, die ihr vom Fakultitsausschuls oder von einzelnen Studie-
renden der Fakultit unterbreitet werden.

§ 4. Die Fakultitsversammlung tritt in jedem Semester wenig-
stens einmal zusammen. Aulerdem ist sie auf Begehren eines Zehn-
tels der Gesamtzahl der Studierenden der Fakultiit oder eines Vier-
tels des Fakultdtsausschusses einzuberufen.

Die Fakultitsversammlung ist beschlulfihig, wenn ein Sechstel
der Studierenden der Fakultit anwesend ist.

II. Fakultitsausschulf.

§ 5. Der Fakultiitsausschulb besorgt die allgemeinen studentischen
Angelegenheiten der Fakultit, soweit sie nicht der Selbstverwaltung
der Gesamtstudentenschaft iibertragen sind. Er bereitet die Geschifte
fur die Fakultitsversammlung vor und leitet diese. Er kann die
Verwaltung und die Vertretung nach aulen dem Bureau iibertragen.

§ 6. Die Fakultitsversammlung wihlt auf je 30 Studierende
einen Vertreter in den Fakultitsausschuls. Ein Rest von iiber
15 Studierenden berechtigt zur Wahl eines weiteren Vertreters.

Zabhlt eine Fakultit nicht mehr als 75 Studierende, so wihlt
die Fakultitsversammlung dennoch drei Vertreter.

Fachabteilungen innerhalb der einzelnen Fakultiten sollen im
Fakultitsausschulb tunlichst vertreten sein.
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Zwei Drittel der Mitglieder des Fakultitsausschusses, sowie der
Prisident miissen Schweizerbiirger sein.
Der Fakultitsausschulb wihlt sein Bureau selbst.

§ 7. Die Mitglieder des Fakultitsausschusses Welden durch
die Urne gewiihlt.

Die Wahlen finden je zu Ende des Semesters stati.

Wiederwahl ist statthaft.

§ 8. Der Fakultitsausschuls tritt mindestens einmal im Se-
mester zusammen. '

§ 9. Der Fakultitsausschuff besorgt die Geschiifte des Seme-
sters, fiir welches er gewiihlt worden ist, und diejenigen der darauf
folgenden Ferien. Er ist befugt, auch fiir das nichste Semester Be-
schliisse zu fassen, sofern er dies fiir erforderlich hilt. Der Amts-
antritt des neuen Ausschusses erfolgt mit dem Semesterbeginn.

§ 10. Jeder Studierende hat das Recht, seine Antriige vor
Fakultiitsausschuls und Fakultitsversammlung selbst zu vertreten.

§ 11. Die niihere Ausgestaltung und allfillige weitere Gliede-
rung der Fakultitsorganisation, sowie die Feststellung der Wahlart
erfolgt durch Geschiftsreglement.

Das Geschiftsreglement wird von der Fakultatsversammlunﬂf
aufgestellt; es bedarf der Genehmigung der Fakultit.

(. Gesamtorganisation.
§ 12. Die Organe der Gesamtorganisation sind:
1. Die Gesamtstudentenschaft.
2. Der Grofle Studentenrat.
3. Der Kleine Studentenrat.

I. Die Gesamtstudentenschaft.

§ 13. Die Gesamtstudentenschaft ist die Gesamtheit der im-
matrikulierten Studierenden der Universitit. Ihren Willen gibt sie
durch die Urabstimmung kund, die mittelst der Urne erfolgt.

Urabstimmungen finden statt auf Veranstaltung des Kleinen
Studentenrates oder wenn ein Viertel des Groflen Studentenrates
oder ein Zehntel der immatrikulierten Studierenden es verlangt.

§ 14. In schweizerisch-nationalen Fragen haben die Auslinder
kein Stimmrecht.

§ 15. Der Verband der an der Universitit bestehenden Kor-
porationen iibernimmt im Einverstindnis mit dem Rektorat die re-
priasentative Beteiligung bei  allen Offentlichen Angelegenheiten der
Universitit. Dafiir wird dem Verband ein Anteil von 309/, der
Semesterbeitrige zugewiesen. Uber die Verwendung ist am Schlusse
jedes Semesters dem Rektor Rechenschaft abzulegen.

II. Grofer Studentenrat.

§ 16. Der Grolie Studentenrat besteht aus den Mitgliedern aller
Fakultitsausschiisse.
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§ 17. Dem Grofen Studentenrat liegt die Wahrung der Inter-
essen der Gesamtstudeatenschaft, sowie die Aufsicht tber die Titig-
keit des Kleinen Studentenrats, der Verwaltungsausschiisse und
Kommissionen ob. Er vertritt die Studentenschaft gegeniiber den
Organen der Universitdt. Insbesondere hat er die ihm von diesen
iiberwiesenen Geschiifte, sowie die von Studierenden und Auditoren
eingereichten Petitionen zu beraten und dariiber Beschluf zu fassen.

Der Grole Studentenrat sorgt fiur die Schaffung und den Be-
trieb von Einrichtungen zur Forderung des Studiums und des stu-
dentischen Lebens.

Er verfiigt unter Vorbehalt von § 15 iiber die Verwendung
der Semesterbeitrige der Studierenden nach Maligabe von § 39 der
Statuten fir die Studierenden.

§ 18. Der Grole Studentenrat mull, mindestens einmal im Se-
mester einberufen werden und iiberdies, wenn ein Viertel seiner
Mitglieder es verlangt.

§ 19. Der Grolle Studentenrat wiihlt aus seiner Mitte den
Kleinen Studentenrat und dessen Priisidenten, sowie, frei aus der
Gesamtheit der immatrikulierten Studierenden, die Verwaltungsaus-
schiisse und Kommissionen. Die Wahlen finden am Schlufs jedes
Semesters statt. Die Wahlart wird durch das Geschéftsreglement
festgesetzt. Wiederwahl ist gestattet.

§ 20. Der Grole Studentenrat erstellt Geschiiftsreglemente, in
denen die Befugnisse und Aufgaben des Grolen und Kleinen Stu-
dentenrates, sowie der Verwaltungsausschiisse und allfilliger Kom-
missionen geordnet sind.

Diese Reglemente bediirfen der Genehmigung des Senatsaus-
schusses.

III. Kleiner Studentenrat.

§ 21. Der Kleine Studentenrat besteht aus sieben Mitgliedern.
Der Priisident und mindestens vier Mitglieder miissen Schweizer-
biirger sein.

§ 22. Der Kleine Studentenrat beruft und leitet die Versamm-
lung des Grolen Studentenrates.

Er vermittelt den Verkehr mit den Organen der Universitiit,
fihrt Rechnung und Protokoll und erstattet am Schlulb jedes Se-
mesters iiber Geschdfts- uod Rechnungsfithrung Bericht an den
Groflen Studentenrat und an den Rektor.

D. SchluBbestimmung.
§ 23. Streitigkeiten iiber die Auslegung dieses Organisations-
statuts entscheidet der Senatsausschul).
E. ﬁbergangsbestimmnngen.
§ 24. Dieses Reglement tritt auf den 29. April 1919 in Kraft.
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§ 25. Die nach §§ 7 und 19 vorzunehmenden Wahlen sind
erstmals in der ersten Hilfte des Monats Mai 1919 auszufihren.
Die Anordnung der Wahl erfolgt durch den Rektor.

§ 26. Die erstmalige Einberufung der Fakultitsversammlungen
und des Grolen Studentenrates erfolgt auf Anordnung des Rektors
durch die Universititskanzlei. Die erstmaligen Fakultdtsversamm-
lungen werden von den Dekanen, die erste Versammlung des Grofien
Studentenrates wird vom Rektor geleitet.

§ 27. Der Saldo der bisherigen Studentenkasse wird verwendet
fiir Wohlfahrtszwecke der Studentenschaft. Der Entscheid steht der
Erziehungsdirektion zu nach Anhorung des Rektors und des Grolien
Studentenrates.

4. Reglement fiir die Kranken- und Unfallkasse der Universitét Ziirich.
(Vom 9. Dezember 1919.)
I. Allgemeine Bestimmungen.
Zweck und Verwaltung.

§ 1. Die ,Kranken- und Unfallkasse der Universitit Ziirich*
tibernimmt nach Mafgabe der nachfolgenden Bestimmungen:

a) Die Krankenversicherung der Studierenden aller Fakultiten und

b) die Unfallversicherung der Studierenden der wmedizinischen
Fakultdt, der veterinir-medizinischen Fakultit und der philo-
sophischen Fakultit II, und, soweit sie der Erziehungsdirektion
unterstellt sind, der Assistenten der Institute dieser Fakultiten,
sowie des Abwarts- und Dienstpersonals.

§ 2. Die Kranken- und Unfallkasse wird von der Kantonsschul-
verwaltung besorgt. Die Rechnungs- und Kassafiihrung untersteht
der Priifung durch die Organe der Finanzdirektion. Die Rechnungs-
ergebnisse werden durch die Staatsrechnung (Separatfonds) und durch
den Jahresbericht der Universitit verdffentlicht.

II. Krankenversicherung.
Beginn und Ende der Versicherung.

§ 3. Die Versicherung beginnt fiir die Studierenden mit dem
Tage der Immatrikulation und endigt mit dem Verlassen der Uni-
versitit (Exmatrikulation, Semesterschluf).

Die Versicherung erstreckt sich auch auf die Zeit eines Urlaubes.
Studierende, die sich wihrend des Urlaubes im Ausland aufhalten,
sind von der Versicherung ausgeschlossen, aber auch der Verpflich-
tung enthoben, den Semesterbeitrag zu bezahlen.

Leistungen der Versicherten.

§ 4. Jeder Studierende hat bei Beginn des Semesters mit der
szahlung des Kollegiengeldes (Beullaubte bei Losung des Urlaubs-
scheines) einen Semeqtelbeltmcr von Fr. 5 zu entrichten.
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Leistungen der Krankenkasse.

§ 5. Erkrankte Studierende der Universitit, die sich durch die
Legitimationskarte oder eine Empfehlung des Rektorates ausweisen,
werden in den kantonalen Krankenanstalten (Kantonsspitiler Ziirich
und Winterthur, Augenklinik, Frauenklinik, Psychiatrische Klinik,
Dermatologische Klinik, Klinik fiir physikalische Therapie) aufge-
nommen und dort auf Rechnung der Krankenkasse besorgt und ver-
pflegt. Bei der Aufnahme ist ein #rztliches Zeugnis vorzulegen.

§ 6. Die Bestimmungen iiber die Spitalverpflegung beruhen
auf einem Vertrag zwischen der Erziehungsdirektion und der Direk-
tion des Gesundheitswesens.

§ 7. Die Verpflegung auf Kosten der Krankenkasse betriigt
60 Tage, wenn die Kranken auf der Privatabteilung in Einer- oder
Zweierzimmern, und 90 Tage, wenn sie in den allgemeinen Kran-
kensilen untergebracht sind. Bei linger andauernder Spitalbehand-
lung kann das Rektorat, gestiitzt auf ein Gutachten des Vorstandes
der betreffenden Klinik, die Verpflegungsdaner auf Kosten der Kran-
kenkasse verliingern, und zwar bei Privatzimmerbenutzung um wei-
tere 30, bei Aufnahme in einen allgemeinen Krankensaal um wei-
tere 60 Tage.

Uber allfalhg nitige weitere Fortsetzung der Verpflegung ent-
scheidet die Erziehungsdirektion nach Anhdrung des Rektorates und
gestiitzt auf ein irztliches Gutachten, ebenso, wenn innerhalb eines
Semesters ein Studierender mehr als einmal Ansprnch auf die Be-
niitzung der Krankenkasse erhebt, oder in zwei aufeinanderfolgenden
Semestern die Karenzzeit weniger als zwei Monate gedauert hat.

§ 8. Wenn die Aufnahme in eines der kantonalen Kranken-
hduser wegen Platzmangels oder anderer Ursachen (grole Entfer-
nung, Zustand des Erkrankten oder Verungliickten etc.) nicht miog-
lich ist, kann das Rektorat die Aufnahme in ein privates oder in
ein auswilrtiges offentliches Krankenhaus bewilligen unter Zusiche-
rung der nidmlichen Aufnahmedauer und der nimlichen Tagesent-
schiidigung, wie in kantonalen Anstalten (siehe § 7).

Fiir Studierende, die im schweizerischen Militdrdienst EIkl{l[ﬂ\t
sind, leistet die Krankenkasse an die kantonalen, eventuell auch
aullerkantonalen Krankenhéuser in Erginzung der Leistungen der
Militdrversicherung einen Beitrag, durch welchen den Erkrankten
die Unterbringung in Einzel- oder Zweierzimmern verschafft werden
kann. Die Ausmessung dieser Tagesentschiidigung erfolgt nach den
im Vertrag mit der Gesundheitsdirektion aufgestellten Ansiitzen.

§ 9. Die Krankenkasse kann von Studierenden, die sich ledig-
lich einer das Aussehen verbessernden Kur (Schieloperation, kos-
metische Eingriffe) unterziehen oder Zahnersatz verlangen, nicht
beansprucht werden; dasselbe gilt fiir weibliche Studierende, die
sich zum Zwecke der Entbindung in eine der kantonalen Kranken-
anstalten aufnehmen lassen. Ebenso haben Studierende, die im Zeit-
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punkt der Immatrikulation mit Krankheit belastet sind oder sich als
Rekonvaleszenten aus Sanatorien, Krankenhiiusern u.s.w. zur Imma-
trikulation melden, wihrend der ersten beiden Semester fiir die
betreffende Krankheit kein Anrecht auf Unterstiitzung aus der Kran-
kenkasse. Im Zweifelsfalle entscheidet das Rektorat.

§ 10. Erkrankte Studierende, deren Leiden keine Spitalbehand-
lung erfordern, werden in den Polikliniken der Universitit behandelt.

§ 11. Den Studierenden kann auch privatirztliche Behandlung
bewilligt werden. Hiefiir ist ein beim Rektorat einzuholender Gut-
schein notwendig. An die Kosten der freiwillig gewiihlten #rztlichen
Behandlung, sowie fiir einen Aufenthalt in einem privaten Sana-
torium kann das Rektorat nach Vorlegung der quittierten Arzt- oder
Anstaltsrechnung einen Beitrag bis zu 509/,, jedoch héchstens Fr. 250
im Semester, anweisen. Dieses Maximum kann unter Vorbehalt von

, Absatz 2, auch noch fiir das nichstfolgende Semester bean-
sprucht werden, nicht aber fiir drei Semester nacheinander und im
ganzen nicht mehr als viermal.

§ 12. Kurentschédigungen werden in der Regel nur an Studie-
rende verabreicht, die sich mindestens im zweiten Semester an der
Universitit Ziirich befinden.

Bei notwendig werdendem Autenthalt in einer Lungenheilstiitte
beteiligt sich die hrankenka.sse an den Kosten im gleichen Betrage,
wie bei Aufnahme in eine andere Krankenanstalt (88 5 und 7).
Vor oder beim Antritt der Kur ist beim Rektorat unter Vorweisung
eines i#rztlichen Zeugnisses die Ausstellung eines Gutscheins nach-
zusuchen. Wird der Gutschein nicht innerhalb der ersten vierzehn
Tage nach Antritt der Kur verlangt, so hat der Kranke damit den
Verzicht auf seine Anspriiche an die Krankenkasse ausgesprochen.

III. Unfallversicherung.

§ 13. Die Unfallkasse fulbt auf vertraglichen Bestimmungen,
die die Erziehungsdirektion mit einer Unfallversicherungsgesellschaft
abschliel3t.

§ 14. Die Versicherung erstreckt sich auf Unfille wéihrend
des Unterrichtes (in den Horsdlen und Laboratorien, auf Exkur-
sionen in Begleit der Dozenten), beziehungsweise bei Ausiibung der
dienstlichen Titigkeit, und zwar bei voriibergehender Arbeitsunfihig-
keit, bei Invaliditit und bei Todesfall. Das Nihere bestimmt der
Vertrag mit der Unfallversicherungsgesellschaft.

§ 15. Die Versicherung beginnt fiir die Studierenden mit dem
Tage der Immatrikulation und endigt mit dem Verlassen der Uni-
versitit (Exmatrikulation, Semesterschluf3). Fiir die Assistenten und
das Abwart- und Dienstpersonal beginnt die Versicherung mit dem
Tage des Amts- oder Dienstantrittes und endigt mit dem Entlassungstage.

§ 16. Die Tagesentschiidigungen bei voriibergehender Arbeits-
unfiihigkeit und die Versicherungssummen betragen:
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Tagesentschidigung Versicherungssumme
(bis zu 200 Tagen) Invaliditiit Todesfall
bei Assistenten Fr. 10 Fr. 10,000 Fr. 5000
Abwirten D » 10,000 . 9000
Studierenden i h . 10,000 , 2000

Bei nur teilweiser Arbeitsunfiihigkeit oder teilweiser Invaliditiit
erfolgt entsprechende Reduktion der Vergiitung.

§ 17. Die Semesterprimien betragen:

Versicherte Staat
fiir Assistenten, Priiparatoren, Kustoden ete. Fr. 3 Fr. 9.40
oA bWarterete s et C T g 2 R 3 5

Fir das ebenfalls versicherte, nicht stindige Personal finr Rei-
nigungsarbeiten wird vom Staate eine Pauschalsumme entrichtet.

§ 18. Die Unfille sind binnen sieben Tagen anzumelden; For-
mulare hiezu sind bei der Kanzlei oder der Kasse der Universitit
zu beziehen.

§ 19. Die Unfallvergiitung wird durch Vermittlung der Ver-
waltung der Kranken- und Unfallkasse an die Versicherten ausge-
richtet. Vom Entschiidigungsbetrage werden allfiillige Auslagen der
Kranken- und Unfallkasse fiir Arztzeugnisse, Spital- und Arztkosten
etc. abgezogen.

Vorbehalten bleibt der Anspruch des Staates bei allfilligen
Stellvertretungskosten.

IV. SchluBbestimmungen.

§ 20. In Zweifelsfillen iiber die Auslegung der vorstehenden
Bestimmungen oder bei offenbarem Mifbrauch der Beniitzung der Kasse
und in Rekursfillen entscheidet die Erziehungsdirektion endgiiltig.

§ 21. Dieses Reglement ersetzt das Reglement vom 18. Sep-
tember 1906 und tritt mit Beginn des Sommersemesters 1920 in Kraft.

4. Lehrerschaft aller Stufen.

5. Gesetz iiber die Leistungen des Staates fiir das Volksschulwesen
und die Besoldungen der Lehrer. (Vom 2. Februar 1919.)

I. Leistungen des Staates fiir das Volksschulwesen.

§ 1. Der Staat leistet den Primarschulgemeinden und Sekundar-
schulkreisen nach Maligabe ihrer finanziellen Leistungsfihigkeit Bei-
triige an die Ausgaben fiir:

a) Die Anschaffung von obligatorischen Lehrmitteln, Schulmateria-
lien und fiir Schiilerbibliotheken;

b) die Erstellung von Schulbiinken, Wandtafeln und Turngeriiten ;

¢) den Unterricht von mehr als drei Jahresklassen der Sekundar-
schule, fiir fakultativen Fremdsprachenunterricht, fiir den Hand-
arbeitsunterricht fiir Knaben wund den hauswirtschaftlichen
 Unterricht fiir Miidchen der Primar- und Sekundarschule, sowie
fir die Einrichtung und den Betrieb von Schiilergiirten;
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d) die Ernihrung und Bekleidung armer Schulkinder, an Jugend-
horte und Ferienkolonien:

e) die Besoldung der Kindergiirtnerinnen und.die Anschaffung von
Brauchmaterialien der Gemeindekindergiirten oder die Leistungen
der Gemeinden an private Kindergiirten;

f) die Versorgung anormaler, bildungsfihiger Kinder in Anstalten:

g) den Neubau und die Hauptreparaturen von Primar- und Sekun-
darschulhiiusern und Turnhallen und die Erstellung von Turn-
plitzen und Schulbrunnen, sofern sie vorschriftsgeméls und nach
den vom Regierungsrate genehmigten Plinen und Kostenvor-
anschligen ausgefiihrt sind:

h) die Amortisation von Fehlbetriigen in den Stammgiitern, die
entstanden sind durch Schulhausbauten aus der Zeit vor dem
29. September 1912.

§ 2. Der Staatsbeitrag betrigt

a) hichstens drei Viertel der unter § 1. lit. a, d und i, genannten
Ausgaben ;

b) hichstens die Hilfte der unter § 1, lit. b, ¢, e, g und h, ge-
nannten Ausgaben.

In aulerordentlichen Fiillen kann durch Regierungsratsbesehluls
der Staatsbeitrag an Schulhausbauten (§ 1, lit g) bis auf drei Viertel
der notwendigen Baukosten erhoht werden.

Steuerschwachen Gemeinden, die mangels anderer Wohngelegen-
heit selber eine Lehrerwohnung beschaffen miissen, kann der Re-
gierungsrat an die Kosten einen Beitrag bis zur Hohe von 309/,
ausrichten.

Ausnahmsweise kann der Regierungsrat auch solchen Gemein-
den, die aus eigenen Mitteln die Fehlbetrige in den Stammgiitern
nicht zu amortisieren vermiogen, Staatsbeitrige bis zu drei Viertel
der planmiiliigen Tilgungsquote verabfolgen.

§ 3. Fiir die Einteilung der Gemeinden in Beitragsklassen gilt
fiir die Jahre 1919—1921 die nach Gesetz vom 29. September 1912
am 1. Januar 1918 sich ergebende Klassifikation. Die Hohe der
Beitriige bemilit sich nach § 3 des Gesetzes vom 29. September 1912.

Die Aufstellung neuer Grundsitze fiir die Einteilung der Ge-
meinden erfolgt im Jahre 1921 durch eine vom Kantonsrat zu ge-
nehmigende Verordnung. Die Neueinteilung wird zum ersten Male
auf die im Jahre 1922 auszurichtenden Staatsbeitriige angewendet.

§ 4. An bedirftige, strebsame Schiiler der III. Klasse und
weiterer Jahreskurse der Sehundarschule werden Stipendien verab-
reicht.
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II. Besoldung der Volksschullehrer.
1. Umfang der Besoldungen.
a) Primar- und Sekundarlehver.

§ . Die Besoldung der Primar- und Sekundarlehrer setzt sich
zusammen aus dem Grundgehalt und den Zulagen des Staates und
der Gemeinden.

§ 6. Der Grundgehalt der Primarlehrer betrigt 3800 Fr., der-
jenige der Sekundarlehrer 4800 Fr.

Der Staat zahlt daran folgende nach den Beitragsklassen der
Gemeinden abgestufte Betrige aus:

Klasse Primarlehrer Sekundarlehrer
Fr. Fr.
1 3700 4600
2 3650 4550
3 3600 4500
4 3550 4450
b 3500 4400
6 3450 4300
7 3400 4200
8 3350 4100
9 3300 4000
10 3200 3900
11 3100 3800
12 3000 3700
13 2900 3600
14 2800 3500
15 2700 3400
16 2600 3300

Die Primarschulgemeinden und Sekundarschulkreise haben die
vom Staate ausgerichtete Besoldung auf den Betrag des Grundge-
haltes zu ergiinzen.

§ 7. Der Staat richtet an Primarlehrer und Sekundarlehrer
Dienstalterszulagen von 100—1200 Fr. aus, beginnend mit dem
zweiten Dienstjahr und mit jihrlicher Steigerung um 100 Fr.

Bei der Berechnung der Dienstalterszulagen zidhlen die Dienst-
jahre, die an einer offentlichen Schufe des Kantons, oder an einer
der Volksschule entsprechenden, vom Kanton unterstiitzten ziirche-
rischen Erziehungsanstalt, oder an einer ziircherischen Gemeinde-
waisenanstalt erfiillt worden sind.

Der Erziehungsrat ist berechtigt, auch andere Schuldienste ganz
oder teilweise anzurechnen.

§ 8. Der Staat richtet aufierordentliche Zulagen aus an die
definitiv angestellten Primar- und Sekundarlehrer steuerschwacher
oder mit Steuern stark belasteter Gemeinden, und zwar im 1.—3.
Jahr 200 Fr., im 4.—6. Jabr 300 Fr., im 7.—9. Jahr 400 Fr. und
fir die Folgezeit 500 Fr.

Wo besondere Umstiinde es rechtfertigen, kann der Regierungs-
rat Lehrern an ungeteilten Schulen und an Spezialabteilungen fiir
anormale Schiiler Zulagen von 300 Franken bewilligen.
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§ 9. Die Gemeinden gewiihren den Lehrern zu der gesetzlichen
Besoldung Zulagen, deren Betrag mindestens dem vom Erziehungsrat
im Jahre 1918 bestimmten Schatzungswert einer den gesetzlichen
Anforderungen geniigenden Lehrerwohnung zu entsprechen hat.
Diese Leistung kann ganz oder teilweise durch Einriumung einer
Wohnung erfolgen.

Wo die Schulgemeinden oder Sekundarschulkreise iiber eine
passende Lehrerwohnung verfiigen, sind die Lehrer berechtigt, sie
unter Verrechnung des Wertes gegen die Gemeindezulagen zu be-
anspruchen.

Kann iiber den anrechenbaren Wert der Lehrerwohnung
zwischen Lehrer und Gemeinde eine Einigung nicht erzielt werden,
so entscheidet iiber den Ansatz endgiiltig der Erziehungsrat.

§ 10. Der Lehrer ist verpflichtet, seine ganze Arbeitskraft in
den Dienst seines Lehramtes zu stellen.

Ohne Bewilligung des Erziehungsrates darf er weder eine andere
Stelle bekleiden, noch eine Nebenbeschiiftigung betreiben, die mit
einem Einkommen verbunden oder zeitraubend ist. Ausgenommen
ist eine Betiitigung zu erzieherischen Zwecken.

Die Bewilligung soll versagt werden, wenn die Stelle oder
Nebenbeschiftigung dem Lehramte nicht angemessen ist, oder die
Titigkeit des Lebrers zum Schaden der Schule in Anspluch nimmt.
Zur Ubernahme von Agenturen werden keine Bewilligungen erteilt.

Ergeben sich Ubelstiinde, so kann eine bereits erteilte Bewilli-
gung zuriickgezogen und auch eine auleramtliche Betiitigung zu
erzieherischen Zwecken beschrinkt oder ganz untersagt werden.

b) Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen.

§ 11. Die Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen beziehen einen
Grundgehalt von 120 Fr. fiir die wochentliche Jahresstunde. Davon
iibernimmt der Staat bei den Arbeitslehrerinnen der 1.—4. Beitrags-
klasse 115 Fr., der 5.—8. Beitragsklasse 100 Fr., der 9.—12. Bei-
tragsklasse 85 Fr., der 13.—]6. Beitragsklasse 70 Fr. Den Rest
bezahlt die Gemeinde oder der Kreis.

Der Staat richtet den Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen
Dienstalterszulagen aus von 5—50 Fr., beginnend mit dem zweiten
Dienstjahr und mit jihrlicher Steigerung um 5 Fr. fiir die wochent-
liche Jahresstunde.

2. Staatliche Firsorge bei Krankheit, Militirdienst,
Riicktritt oder Hinschied.
a) Vikariate.
§ 12. Wenn infolge Erkrankung oder Unfalls von Lehrern,
Ar be:ts— und Haushaltungslehrerinnen oder infolge ansteckender

Krankheit in der Familie Stellvertretung notig wird, so iibernimmt
der Staat die Kosten des Vikariates.
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Die Lehrer kénnen, wenn keine andere Stellvertretung moglich
ist, verpflichtet werden, ohne Entgelt voriibergehend und bis auf die
Dauer von vier Wochen Stellvertretung fiir einen andern Lehrer im
Falle von Krankheit oder Militdrdienst zu tbernehmen.

§ 13. Leistet der Lehrer Militirdienst, so trigt der Staat die
Stellvertretungskosten bei Abwesenheit:

Im aktiven Dienst;

in der Rekrutenschule;

in Wiederholungskursen ;

in Unteroffiziersbildungsschulen ;

in Offiziersbildungsschulen ;

in der Rekrutenschule, die der Wehrmann als Unteroftizier

oder Leutnant zu leisten hat;

. in solchen weitern Instruktionsdiensten, fiir welche der Bund
den Kantonen nach Art. 15 der Militirorganisation drei Viertel
der Stellvertretungskosten vergitet.

Bei allen iibrigen Diensten hat der Wehrmann fiir die notwendig

werdende Stellvertretung aufzukommen, ebenso wenn die Dienst-

leistung in den unter Ziffer 2—7 genannten Kursen binnen 12 Mo-
naten die Dauer von 90 Tagen iibersteigt, vom 91. Diensttage an.

Die von der Eidgenossenschaft geleistete Vergiitung der Kosten
far Stellvertretung wegen Instruktionsdienstes fiillt in die Staatskasse.

§ 14. Die Vikariatsbesoldung betrigt aut der Stufe der Primar-
schule 90 Fr., auf der Stufe der Sekundarschule 110 Fr. per Woche,
wobei die angebrochene Woche als voll zu rechnen ist.

Fiir Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen betriigt die Vikariats-
entschiidigung 3 Fr. fiir die Unterrichtsstunde.

Fallen Ferien in die Zeit eines Vikariates, oder erkrankt der
Vikar wiihrend des Schuldienstes, so erhiilt er die ordentliche Vikariats-
entschidigung, im Krankheitsfall jedoch nicht linger als wiihrend
zweier Monate.

Fillt Militirdienst in die Zeit eines Vikariates, so wird die
Hilfte der Entschiidigung ausbezahlt.

§ 15. Ein Vikariat darf in der Regel nicht linger als zwei
Jahre dauern. Kann der Lehrer nach Ablauf dieser Frist sein Amt
nicht wieder versehen, so gelangt § 19 zur Anwendung.

§ 16. Zur Einfithrung von Anfingern im Lehrfach in die Praxis
des Volksschulunterrichtes durch bewiihrte Lehrer, sowie auch zur
Entlastung iilterer Lehrer kann die Erziehungsdirektion Lern- und
Hilfsvikariate einrichten. Die Entschiidigung richtet sich nach dem
Umfang und der Dauer des Vikariates.

&) Ruhegehalt.

§ 17. Ein Lehrer, der nach mindestens dreillig Dienstjahren
aus Alters- oder Gesundheitsriicksichten mit Bewilligung des Erzie-
hungsrates vom Lehramt zuriicktritt, hat Anspruch auf einen lebens-
liinglichen staatlichen Ruhegehalt, der wenigtens die Hilfte und nach

e
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2
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dem 65. Altersjahr hochstens acht Zehnteile seiner zuletzt bezogenen
gesetzlichen Barbesoldung (Grundgehalt und Dienstalterszulage) be-
trigt. Ausnahmsweise kann ein Ruhegehalt auch bei geringerer
Zahl der Dienstjahre gewiihrt werden. Der Regierungsrat setzt die
Hohe des Ruhegehaltes fest unter Beriicksichtigung des Dienstalters,
der Vermdogensverhiiltnisse und der Leistungen des Lehrers.

§ 18. Mit zuriickgelegtem 65. Altersjahr sind die Lehrer be-
rechtigt, mit dem zuriickgelegten 70. Altersjahr verpflichtet, von
ihrem Amte zuriickzutreten.

§ 19. Der Erziehungsrat ist berechtigt, einen Lehrer, der infolge
Krankheit oder anderer unverschuldeter Ursachen aullerstand ist, das
Lehramt auszuiiben, unter Wahrung der in § 17 genannten Anspriiche
in den Ruhestand zu versetzen.

Gegen diesen Entscheid steht dem Lehrer der Rekurs an den
Regierungsrat zu.

§ 20. Die Berechtigung zum Bezug eines Ruhegehaltes kann
jederzeit neu gepriift werden ; sie erlischt ganz oder teilweise, wenn
die Griinde, die bei der Gewihrung des Ruhegehaltes mafigebend
waren, nicht mehr im vollen Umfange vorhanden sind.

Bezieht ein im Ruhestand befindlicher Lehbrer ein Erwerbsein-
kommen, das mit dem Ruhegehalt das Maximum seiner friitheren
gesetzlichen Barbesoldung (Grundgehalt, Dienstalterszulagen und Zu-
lagen nach § 9) iibersteigt, so ist der Ruhegehalt entsprechend zu
vermindern.

§ 21. Die Bestimmungen iiber die Ausrichtnng eines Ruhe-
gehaltes finden entsprechende Anwendung auf die patentierten Arbeits-
und Haushaltungslehrerinnen, sowie auf die im Kanton Ziirich paten-
tierte Lehrerschaft der auf der Stufe der Volksschule stehenden,
vom Staate unterstiitzten oder nach § 81 des Volksschulgesetzes vom
11. Juni 1899 unterstiitzungsberechtigten Erziehungsanstalten und
auf die patentierten Lehrer an Gemeindewaisenanstalten, sofern nicht
die Anstellungsverhiiltnisse der Lehrer eine Abiinderung bedingen.

§ 22. Ein in der regelmiilligen Bestiitigungswahl (Art. 64 der
kantonalen Verfassung) nicht wiedergewihlter Lehrer hat wiihrend
eines Vierteljahres von dem Tage des Ablaufes der Amtsdauer an
Anspruch auf die gesetzliche Barbesoldung mit Inbegriff der Dienst-
alterszulagen, sofern er wiihrend dieser Zeit nicht an eine andere
Stelle abgeordnet oder gewdhlt wird. Dieser Besoldungsbetrag fillt
zu Lasten des Staates.

Der Erziehungsrat kann dem Lehrer {ir den Rest der Amts-
dauer vom Tag der Wegwahl an einen vom Staate besoldeten Vikar
bestellen.

¢) Besoldungsnachgenufi und Hinterlassenenfiirsorge.

§ 23. Die Hinterlassenen eines verstorbenen Lehrers, einer
Arbeits- oder Haushaltungslehrerin beziehen deren gesetzliche Besol-
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dung samt Zulage gemils § 9 oder den Rubegehalt fiir den laufenden
Monat und fiir die folgenden sechs Monate.

Als Hinterlassene werden betrachtet: die Witwe des Verstorbenen,
die erwerbslosen Kinder, die in seinem Haushalt gelebt haben;
ferner die ibrigen Kmder die Eltern, Enkel und Geschwister, wenn
sie von ihm unterhalten worden sind.

Wihrend der Dauer des Nachgenusses iibernimmt der Staat
die Besoldung des Verwesers.

§ 24. Die Lehrer und Lehrerinnen der Primar- und der Se-
kundarschule sind verpflichtet, der Witwen- und Waisenstiftung fiir
ziircherische Volksschullehrer als Mitglieder beizutreten.

Die Versicherungsleistungen der Stiftung werden durch ihre
Statuten bestimmt. Diese unterliegen der Genehmigung des Regie-
rungsrates.

Der Staat leistet fiir jeden Versicherten einen nach dessen
eigenen Primien und den Versicherungsleistungen zu bemessenden
jihrlichen Beitrag, dessen Hohe durch den Kantonsrat bestimmt wird.

III. Schlub- und Ubergangshestimmungen.

§ 25. Dieses Gesetz tritt im Falle der Annahme durch dié
Stimmberechtigten an dem auf die amtliche Verdffentlichung fol-
genden Tage mit Wirkung ab 1. Januar 1919 in Kraft.

Die Primarschulgemeinden und Sekundarschulkreise haben bis
zum 30. April 1919 daritber Beschlulb zu fassen, ob und welche
freiwilligen Zulagen sie ihren Lehrern mit W II‘klng vom 1. Januar
1919 ab tber den durch § 9, Absatz 1, bestimmten Mindestbetrag
hinaus gewihren wollen. Bis zu dieser Beschlulifassung sind sie
berechtigt, den Schatzungswert der Lehrerwohnung auf die derzeitigen
Gemeindezulagen in Anrechnung zu bringen.

§ 26. Fir das Jahr 1918 richtet der Staat die nachfolgenden
Nachzahlungen aus:

1. An Primar- und Sekundarlehrer:

a) an die Grundgehalte der Lehrer in Gemeinden der Beitrags-

faesen 400 T9ry Gerngdens i G IR 400
4 i s 0T 752 300
deeplodes ax st 21 250
Bl s 200
13—16 . . . 150

b) die Differenz der Dlenstalterszulage nach Gesetz vom 29. Sep-
tember 1912 und gemils § 7 dieses Gesetzes, abziiglich des
gemil Beschlul des Kantonsrates vom 12. November 1918
daran vorausbezahlten Betrages:

2. an die Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen die Differenz
der seit 1. Januar 1918 ausgerichteten staatlichen Besoldung und
der ihnen nach § 11 dieses Gesetzes vom genannten Tage ab vom

Staat auszurichtenden Betrige an Grundgehalt und Dienstalters-
zulagen ; :
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3. an Vikare der Primar- und Sekundarschule fiir jeden seit
1. Mai 1918 geleisteten Schultag, an Vikarinnen der Arbeits- und
Haushaltungsschule fiir jede seit 1. Mai 1918 erteilte Unterrichts-
stunde die Differenz zwischen der neuen und der ausgerichteten
Besoldung.

§ 27. Die im Laufe des Jahres 1918 zuriickgetretenen Lehrer
erhalten einen Ruhegehalt, der sich nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes richtet. Alle frither festgesetzten Ruhegehilter werden mit
Riickwirkung auf 1. Januar 1918 um 40—80 9/, erhdht.

§ 28. Der Regierungsrat erliibt die zum Vollzuge dieses Ge-
setzes nitigen Verordnungdn.

§ 29. Durch dieses Gesetz werden die widersprechenden Be-
stimmungen fritherer Gesetze und Verordnungen aufgehoben, ins-
besondere das Gesetz vom 29. September 1912, soweit seine Bestim-
mungen nicht ausdriicklich vorbehalten sind.

6. Aus: Verordnung iiber die Lehrverpflichtung und Besoldungen der
ordentlichen und auBerordentlichen Professoren der Universitit
Ziirich. (Vom 10. Februar 1919.)

I. Umfang der Lehrverpflichtung.

§ 1. Die Professoren der Universitit sind zur Abhaltung einer
bestimmten Zahl wdchentlicher Vortrags- oder Ubungsstunden ver-
pflichtet. Ihre Obliegenheiten werden in jedem einzelnen Falle durch
die Anstellungsurkunde bestimmt (§ 65 der Universititsordnung).

§ 2. Die Lehrverpflichtung eines ordentlichen Professors betriigt
in der Regel 8—12, die eines aullerordentlichen Professors 5—S8
wochentliche Vortrags- und Ubungsstunden.

In dieser Pflichtstundenzahl ist die erforderliche Priisenzzeit des
Inhabers der Professur als Institutsleiters nicht inbegriffen.

§ 3. Bei der Zumessung der Stundenverpflichtung ist auf den
Umfang der erforderlichen Vorbereitung, wie auf die Dauer der
Dienstzeit des Professors angemessen Riicksicht zu nehmen.

II. Besoldnngsverhiiltnisse, 1)
III. SchluBbestimmuing.

§ 14. Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch
den Kantonsrat in Kraft mit Wirkung ab 1. Januar 1918.

7. Reglement iiber die Anstellungsbedingungen des wissenschaftlichen
und technischen Personals der Institute der Universitdt Ziirich.
(Vom 21. Januar 1919.)

1) Fiir II. Besoldungsverhiltnisse siehe einleitende Arbeit.
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8. Reglement iiber die Dienst- und Besoldungsverhéltnisse des Lehr-
personals an der kantonalen Blinden- und Taubstummenanstalt.
(Vom 28. Juni 1919.)

§ 1. Die Lehrerschaft der Blinden- und Taubstummenanstalt
setzt sich zusammen aus den Klassenlehrern, den Arbeitslehrerinpen,
den Fachlehrern und den Hiliskriiften fiir Unterricht und Aufsicht.

§ 2. Die Klassenlehrer miissen das ziircherische Primarlehrer-
patent, die Arbeitslehrerinnen das =ziircherische Arbeitslehrerinnen-
patent besitzen. Der Erziehungsrat entscheidet in jedem einzelnen
Falle, ob andere Ausweise iiber piidagogische Vorbildung als gleich-
wertig anerkannt werden kinnen.

§ 3. Die Klassenlehrer sind zu 30, die Klassenlehrerinnen zu
28 wdochentlichen Unterrichtsstunden verpflichtet. Lehrkriifte unter
32 Jahren konnen zu zwei weitern Stunden verpflichtet werden,
namentlich zur Entlastung ilterer Lebrer und zur Ubernahme von
Aufsicht innerhalb der Schulzeit (8—12 und 2—4 Uhr). Die voll-
beschiftigten Lehrer und Lehrerinnen haben in regelmiliger Reihen-
folge die Aufsicht an Sonntagen zu tibernehmen.

§ 4. Nach dem zuriickgelegten 55. Altersjahr hat jeder Klassen-
lehrer Anspruch auf Entlastung um zwei, nach zuriickgelegtem 60.
Altersjahr um weitere zwei wochentliche Unterrichtsstunden.

Vom 50. Altersjahr an konnen die Lehrer und Lehrerinnen
auch von der Sonntagsaufsicht entlastet werden.

§ 5. Simtliche Klassenlehrer sind extern.

§ 6. Die Arbeitslehrerinnen haben 24 wochentliche Unterrichts-
stunden zu erteilen. Falls sie nicht auf ihre vorgeschriebene
Stundenzahl kommen, konnen sie zur Ubernahme von Aufsicht ver-
pflichtet werden.

§ 7. Fir den Zeichen-, Musik- und Religionsunterricht, sowie
fir den Handarbeitsunterricht der Kunaben konnen besondere Fach-
lehrer ernannt werden.

§ 8. Die Aufsicht iiber die Schiiler in der schulfreien Zeit wird
besondern, pidagogisch vorgebildeten Hilfskriiften tibertragen.

§ 9. Die definitiv angestellten, vollbeschiiftigten Klassenlehrer
und Arbeitslehrerinnen werden vom Regierungsrate auf den Antrag
des Erziehungsrates auf eine Amtsdauer von sechs Jahren gewihlt,
die mit der Amtsdauer der Primarlehrer an den Volksschulen zu-
sammenfillt. In einzelnen Fillen kann provisorische Wahl auf
einen kiirzern Zeitraum stattfinden.

§ 10. Die Fachlehrer, sowie die Hilfskriifte fiir Aufsicht und
Unterricht werden aunf den Vorschlag der Aufsichtskommission durch
die Erziehungsdirektion in der Regel auf eine Amtsdauer von drei
Jahren ernannt.
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§ 11. Fir definitiv angestellte Lehrer betrigt die gegenseitige
Kiindigungsfrist drei Monate, fir provisorisch angestellte einen
Monat; doch kann der Riicktritt gewdhnlich nur auf Schlufl des
Winter- oder Sommerhalbjahres erfolgen.

§ 12. In Fillen grober Pflichtverletzung kann ein Lehrer sofort
entlassen werden.

§ 13. Die Lehrer sind verpflichtet, ohne Entgelt voriibergebend
und bis auf die Dauer von vier Wochen Stellvertretung fiir einen
andern Lehrer im Falle von Krankheit, Militirdienst oder Urlaub
zu iibernehmen.

§ 14. Urlaubsgesuche von mehr als zwei Tagen unterliegen
der Genehmigung der Erziehungsdirektion.

§ 15. Die Lehrerschaft der Blinden- und Taubstummenanstalt
bildet einen Konvent, in welchem die Klassenlehrer und Arbeits-
lehrerinnen, sowie die vollbeschiftigten Hilfskrifte stimmberechtigt
sind. Die Fachlehrer wohnen dem Konvent mit beratender Stimme bei.

§ 16. Der Direktor der Anstalt ist von Amtes wegen Vorsitzen-
der des Konventes. Bei Verhinderung des Direktors geht die Leitung
des Konventes an dessen Stellvertreter iiber. Das Protokoll fiihrt
ein vom Konvent gewihlter Aktuar.

§ 17. Der Konvent tritt mindestens alle drei Monate zusammen,
um iber Erziehungs- und Unterrichtsfragen zu beraten. In der
Zwischenzeit mull der Konvent einberufen werden, wenn eine Be-
sprechung dringender Geschiifte vom Direktor oder mindestens drei
Mitgliedern verlangt wird. Uber die Verhandlungsgegenstinde ent-
scheidet der Konvent mit Stimmenmehrheit. Der Konvent hat das
Recht, in allen die Anstalt betreffenden Unterrichts- und Organi-
sationsfragen Antrag an die Aufsichtskommission zu stellen.

§ 18. Die Verhandlungen des Konventes diirfen nicht in die
Schulzeit fallen. Die Klassenlehrer wohnen den Versammlungen der
Schulsynode und des Schulkapitels bei. Zu diesem Zweck wird an
dem betreffenden Tag der Unterricht eingestellt.

§ 19. Fir die vollbeschiftigten Lehrkrédfte der Blinden- und
Taubstummenanstalt, die das ziircherische Primarlehrerpatent oder
vom Erziehungsrat als gleichwertig anerkannte Ausweise besitzen,
bestehen folgende Besoldungsklassen mit Mindest- und Hochstgehalt:

1.2 Klassenlelrer =5 0 i il s SRS s RGBS e G BA0)-- 0900
2. Klassenlehrerinnen . . . . . . . . . ., 6100—8600
3. Arbeitslehrerinnen . . . . . . . . . _ 4400—6600
4. Aufsichtfiihrende Hilfskrédfte . . . . . . , 4000—6400

§ 20. Provisorisch angestellte Lehrkriifte (Verweser) oder Lehr-
kriifte, die den in § 1 vorgesehenen Anforderungen nicht entsprechen,
beziehen ein Gehalt, das bei Klassenlehrerern und Lehrerinnen um
800 Fr., bei den Arbeitslehrerinnen und Hilfskriften um 400 Fr.
niedriger ist, als die in § 19 genannten Ansitze.
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§ 21. Das Aufsteigen von der Mindest- zur Hochstbesoldung
erfolgt jdhrlich in gleichen Teilbetriigen derart, daf mit dem 13.
Dienstjahr das Maximum erreicht ist.

§ 22. Fir die Feststellung der Dienstjahre sind die entsprechen-
den Bestimmungen des Gesetzes iiber die Leistungen des Staates an
das Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer vom 2. Fe-
bruar 1919 wegleitend.

§ 23. Die Fachlehrer werden fiir die Jahresstunde honoriert.
Die Besoldung wird in jedem einzelnen Fall durch die Erziehungs-
direktion festgesetzt.

§ 24. Den internen Lehrkriiften wird der Gegenwert fiir Be-
hausung und Bekdstigung an der Barbesoldung in- Abzug gebracht.
Der Regierungsrat setzt die Hohe des Gegenwertes fest. Bei Ab-
wesenheit wihrend der Ferien wird fiir diese Zeit der Abzug fir
die freie Station auf die Hilfte reduziert.

§ 25. Die Besoldung der Vikare und die Ruhegehalte der
Lehrer und Lehrerinnen werden geregelt nach den Bestimmungen
des Gesetzes iiber die Leistungen des Staates an das Volksschulwesen
und die Besoldungen der Lehrer vom 2. Februar 1919 und der
Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetze.

§ 26. Dieses Reglement tritt hinsichtlich der Besoldungen sofort
in Kraft mit Riickwirkung fiir die zurzeit amtenden Lehrer auf
1. Januar 1919. Die in der Form von Teuerungszulagen seit
1. Januar 1919 bezogenen Betriige werden von den Besoldungs-
nachzahlungen abgerechnet. Die Bestimmungen iiber die Stundenzahl
der Lehrkrifte treten erst mit Beginn des Winterhalbjahres 1919/20
in Kraft. :

§ 27. Die vor Inkrafttreten dieses Reglementes festgesetzten
Ruhegehalte werden um 40—80°9/, erhiht.

§ 28. Die Bestimmungen dieses Reglementes finden auf Lehrer,
die im Zeitpunkt des Erlasses nicht mehr im Staatsdienste stehen,
keine Anwendung.

§ 29. Durch dieses Reglement werden die §§ 27—68 des Regle-
mentes fiir die kantonale Blinden- und Taubstummenanstalt vom
27. Januar 1916 auler Kraft gesetzt.

5. Verschiedenes.

9. Verordnung iiber das Jugendamt des Kantons Ziirich. (Vom
10. Februar 1919.)

I. Zweck und Aufgaben des Amtes.

§ 1. Das Jugendamt ist die Zentralstelle fiir die Einrichtungen
und Bestrebungen offentlichen und privaten Charakters auf dem
Gebiete des Kantons Ziirich, die in Unterstiitzung der Familie und
der Schule dem Wohl der Jugend dienen.
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§ 2. Das Jugendamt vereinigt die vorsorglichen und die fiir-
sorglichen Wohlfahrtsbestrebungen fiir die vorschulpflichtige, schul-
pflichtige und nachschulpflichtige Jugend, die in der Gesetzgebung
vorgesehen sind und deren Ausfilhrung den verschiedenen Direk-
tionen der kantonalen Verwaltung zugewiesen ist.

Das Jugendamt setzt sich zum Zwecke des Zusammenarbeitens
in Verbindung mit den Fiirsorgeeinrichtungen privaten Charakters
auf dem Gebiete des Kantons Ziirich.

§ 3. Das Jugendamt bt die staatliche Aufsicht aus:

a) Uber die Anstalten und besondern Einrichtungen fiir korper-
lich, geistig und sittlich schwache, gebrechliche, verwahrloste
und gefdhrdete Kinder und Jugendliche, mit Einschlufi der
jugendlichen Verbrecher;

b) iiber die offentliche und private Hilfstiitigkeit fiir Ernihrung
und Bekleidung bediirftiger Schulkinder, Ferienkolonien, Kin-
dererholungsstiitten, Jugendhorte, Kleinkinderbewahranstalten,
Kinderkrippen, Siuglingspflege und verwandte Bestrebungen,
insbesondere soweit die Ausrichtung von Staatsbeitrigen in
Frage kommt;

¢) iiber die Vorkehrungen der Gemeinden fiir die Verpflegung
von Kostkindern.

§ 4. Das Jugendamt wirkt mit bei der Organisation und Titig-
keit der Amtsvormundschaft, der Berufsberatung und Lehrlingsfiirsorge,
der Fiirsorge fiir jugendliche Arbeitskrifte, die dem Lebrlingsgesetz
nicht unterstellt sind, des schuliirztlichen Dienstes in Gemeinden
und Bezirken, der Kostkinder-Kontrolle, der Bekimpfung der un-
sittlichen Erzeugnisse in Schrift und Bild, bei der Durchfithrung
eines neuen Strafverfahrens gegen Kinder und Jugendliche mit Ein-
schlull der Schutzaufsicht, bei der Errichtung von Versorgungs-
anstalten fiir Jugendliche und bei ihnlichen Bestrebungen.

§ 5. Das Jugendamt veranstaltet im Auftrage der Erziehungs-
direktion Konferenzen und Kurse zur Durchfiithrung dieser Aufgaben
und erteilt Behorden, Vereinen und Privaten Auskunft in den sach-
beziiglichen Fragen. Es sammelt die Fachliteratur.

§ 6. Das Jugendamt unterstiitzt den Inspektor der Stipendiaten
in der Handhabung der Vorschriften fiir das staatliche Stipendiat
der hohern Lehranstalten.

I. Organisation und Leitung des Amtes.

§ 7. Das kantonale Jugendamt ist der KErziehungsdirektion
unterstellt. Soweit seine Titigkeit in den Geschiftskreis anderer
Direktionen hineinreicht, geht der Verkehr durch die Erziehungs-
direktion, ausgenommen bei Geschiiften, die lediglich den Kanzlei-
betrieb betreffen. ,
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§ 8. Der Regierungsrat wiihlt auf den Antrag der Erziehungs-
direktion den Vorsteher des Jugendamtes auf die Amtsdauer der
kantonalen Beamten.

Die Besoldung des Vorstehers entspricht der XI. Klasse der
Verordnung betreffend die Amtsstellung und Besoldung der Beamten
und Angestellten der Verwaltung und der Gerichte des Kantons Ziirich.

§ 9. Der Vorsteher des Jugendamtes wacht iiber den Vollzug
der gesetzlichen Vorschriften seines Arbeitsgebietes und regt die
Verbesserung bestehender und die Anwendung weiterer Malinahmen
zur Forderung des Wohles der Jugend an.

§ 10. Seine besondere Aufmerksamkeit wendet der Vorsteher
des Jugendamtes den Mafnahmen und Mitteln zu, die bestimmt
sind, der Gefihrdung oder Schidigung der Jugend zu begegnen und
Gesundheit, sittliches Wohlverhalten und Tichtigkeit des heran-
wachsenden Geschlechtes zu fordern.

§ 11. Der Vorsteher des Jugendamtes priift die Berichte der
Gemeinden und der freiwilligen Vereinigungen iber ihre Leistungen
auf den Gebieten der Jugendfiirsorge und begutachtet ihre Beitrags-
gesuche zuhanden der Erziehungsdirektion.

§ 12. Jihrlich mindestens einmal sind die simtlichen, den
Fiirsorgebestrebungen dienenden Erziehungs- und Pflegeanstalten fiir
Kinder und Jugendliche auf dem Gebiete des Kantons zu besuchen.
Dabei ist besonderes Augenmerk zu richten:

a) Auf die der Erziehung der Anstaltsinsassen dienenden Mal-
nahmen und Anordnungen:

b) auf die Verpflegung, die Wohn- und Schlafriume;

c¢) auf die Pflichterfilllung der Hauseltern;

d) auf die Art, wie die vorsorgenden Instanzen ihren Verpflich-
tungen gegeniiber der Anstalt nachkommen.

Die Anstaltsbesuche sind gegebenenfalls auf aulierkantonale Er-
ziehungsanstalten auszudehnen, soweit Kinder oder Jugendliche aus
dem Kanton Zirich darin versorgt sind, oder der Kanton der An-
stalt Beitrige gewdiihrt.

§ 13. In der Beaufsichtigung der Kostkinder bt das Jugendamt
die Funktionen aus, die nach der Verordnung iiber die Verpflegung
von Kostkindern der kantonalen Direktion des Gesundheitswesens
zufallen, und stellt seine Antrige an diese Direktion.

Fir die Stidte Ziirich und Winterthur bleiben die besondern
Vorschriften vorbehalten.

§ 14. Der Kredit fiir die Zwecke des Jugendamtes wird auf
dem Budgetwege bestimmt.

§ 15. Uber die Titigkeit des. Jugendamtes erstattet der Vor-
steher alljihrlich Bericht zuhanden der Erziehungsdirektion.
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III. Organisation der Jugendfiirsorge in den Bezirken
und Gemeinden.

§ 16. Zur Durchfithrung der Aufgaben des Jugendamtes werden
bezirks- oder gemeindeweise Jugendkommissionen geschaffen. Ihre
Bildung erfolgt gemeinsam durch die Vormundschafts- und die
Schulbehdrden unter Beriicksichtigung der verschiedenen Bevilke-
rungskreise, insbesondere auch der Frauen.

Soweit es sich um bezirksweise Organisationen handelt, treffen
der Bezirksrat und die Bezirksschulpflege in Verbindung mit den
ortlichen Vormundschaftsbehorden, den Schulpflegen, den gemein-
niitzigen Vereinen, den beruflichen Organisationen und weiteren
Interessentenkreisen die geeigneten Anordnungen.

Die Statuten der Jugendkommissionen unterliegen der Geneh-
migung der Erziehungsdirektion.

§ 17. An die Ausgaben fir die Durchfuhrung ihrer Aufgaben
gewihrt der Staat den bezirks- und gemeindeweise gebildeten Jugend-
kommissionen Beitrige, soweit die Leistungen nicht bereits nach
den gesetzlichen Bestimmungen unterstiitzt werden.

IV. Schluffbestimmung.

§ 18.. Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch
den Kantonsrat in Kraft.
Der Regierungsrat erldfit die notwendigen Reglemente.

[0. Abdnderung des Reglementes fiir die kantonale Blinden- und
Taubstummenanstalt. (Vom 13. November 1919.)
Der Regierungsrat,

nach Entgegennahme eines Antrages der Aufsichtskommission
der kantonalen Blinden- und Taubstummenanstalt und der Erzie-
hungsdirektion,
beschliefit:

I. Der Abschnitt IIT des Reglementes fiir die kantonale Blinden-
und Taubstummenanstalt wird mit Wirkung ab 1. Januar 1920 ab-
geiindert wie folgt:

III. Kost- und Schulgeld, Stipendien.

§ 6. Die Anstalt ist ein Internat; doch kdnnen am Unterricht
auch externe Schiiler teilnehmen.

§ 7. Fiur interne Zoglinge betriigt das ]ahrhche Kostgeld :

a) Sofern deren Eltern Schweizerbiirger und im

Kanton Ziirich niedergelassen sind . . . Fr. 500—1500
b) sofern deren Eltern Schweizerbiirger, aber
nicht im Kanton niedergelassen sind . . . , 600—1500

¢) sofern deren Eltern Auslinder sind. . . .  700—1500
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§ 8. Jeder interne Zogling hat beim Eintritt in die Anstalt eine
nach besonderem Verzeichnis angefertigte Ausstattung in Kleidern
mitzubringen.

§ 9. Werden die wiihrend des Jahres notwendigen Kleider von
der Anstalt geliefert, so sind hiefiir jihrlich Fr. 150 zu entrichten.

§ 10. In Krankheitsfillen ist die Behandlung durch den An-
staltsarzt frei; dagegen kann fiir die zahniirztliche Behandlung be-
sondere Rechnung gestellt werden.

§ 11. Fiir externe Zoglinge, die in der Anstalt Mittagstisch und
Abendbrot erhalten, betrigt das jihrliche Kostgeld:

a) Fiir Zoglinge, deren Eltern Schweizerbiirger sind Fr. 180—350
b) fur Zoglinge, deren Eltern Auslinder sind . . , 250—350

§ 12. Der Unterricht ist fiir Kinder von Kantonsbiirgern und
im Kanton Ziirich niedergelassenen Biirgern anderer Kantone unent-
geltlich; fir Kinder von Auslindern und nicht im Kanton Ziirich
medergelassenen Schweizerbiirgern wird ein Schulgeld von Fr. 100
im Jahr erhoben. In der Regel werden Kinder von Eltern, die nicht
im Kanton Ziirich niedergelassen sind, nur dann aufgeHOmmen wenn
der Wohn- oder Heimatkanton sich zur Bezahlung eines gleich hohen
Schulgeldes verpflichtet.

§ 13. Die Kost- und Schulgelder sind im Januar fiir das erste
und im Juli fur das zweite Halbjahr voraus zu bezahlen.

§ 14. An bediirftige Zoglinge, die im Kanton Ziirich verbiirgert
oder deren Eltern Schweizerbiirger und seit mindestens zehn Jahren
im Kanton Zirich niedergelassen sind, konnen staatliche Stipendien
verabreicht werden.

§ 15. Zoglinge, deren Familien almosengendssig oder Auslinder
sind, erhalten keine staatlichen Stipendien.

II. Aufnahme in das Amtsblatt, Textteil, und in die Gesetzes-

sammlung.

R O S P L L LN

Il. Kanton Bern.
1. Primarschule.

I. Unterrichtsplan fiir die Madchenarbeitsschulen des Kantons Bern.
(Vom 1. Oktober 1919.)

2. Universitat.

2. Studienplan fiir die Studierenden des Lehramtes an der Hochschule
Bern. (Vom 31. Mirz 1919.)
Wegleitung und allgemeine Bestimmungen,

Der vorliegende Studienplan ist nicht als verbindliche Vorschrift
gedacht, die der Lehramtskandidat in allen Teilen und unter allen
Umsténden zu befolgen habe. Er ist als Wegweiser zu betrachten,
der in normalen Verhiltnissen und unter Voraussetzung einer dem
Durchschnitt entsprechenden Vorbildung am sichersten zum Ziel
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fithrt. Was er gegeniiber dem frithern Lehrplan Neues enthiilt, soll
dazu dienen, das Studium zu vereinfachen, zu vertiefen und den
Aufgaben des kiinftigen Lehrerberufes der Kandidaten besser anzu-
passen. Diesen Zwecken zuliebe wurden, da eine Vermehrung der
Studiensemester der Zukunft vorbehalten werden muls, folgende
Neuerungen eingefiihrt: :

1. Die Zahl der verbindlichen Priifungsficher in beiden Abteilun-
gen wurde auf 4 herabgesetzt.

2. Anderseits wurden fiir alle Bewerber verbindliche Kurse in
theoretischer und praktischer Pidagogik mit Lehriibungen und
methodischer Unterweisung eingefiihrt.

3. In den wissenschaftlichen Fiichern beider Abteilungen wurden
die praktischen Ubungen vermehrt.

In diesen Neuerungen spricht sich deutlich die Absicht aus, den
Kandidaten durch praktische Teilnahme an Ubungen vor einem
Ubermaf von Theorie und blofer Gediichtnisarbeit zu bewahren, ihn
durch hiiusliches Studium zur eigenen Anwendung wissenschafﬂicher
Methoden anzuhalten und namentlich ibhn auf seine Aufgabe als
Lehrer und Erzieher vorzubereiten.

Darum wird den Kandidaten ans Herz gelegt, sich ganz be-
sonders die ihnen gebotenen Gelegenheiten zu selbstindiger Arbeit
in Ubungskursen zunutze zu machen und sich auf die Patentpriifung
nicht durch blofes Einpauken #ulberlich vermittelter Kenntnisse vor-
zubereiten. Angelegentlich wird ihnen der Rat erteilt, ihre freie
Zeit nicht mit dem Besuch von Vorlesungen, die ihrem eigentlichen
Studienzweck nicht dienen, aufzubrauchen, sondern sie fiir private
Arbeit, Lektire, Sammlungen und Versuche auszuniitzen. Die
Priifungskommission wird in Zukunft auch darauf achten, ob ein
Kandidat sich in der Wahl seiner Vorlesungen auf das fiir ihn
Zweckmilige beschrinkt habe oder nicht.

Aus den angefiihrten Griinden ist es in Zukunft auch nicht mehr
gestattet, die Lehrstunden zweier Semester zusammenzulegen.

Fur die zweite Fremdsprache wird beim Eintritt in den Lehr-
amtskurs die Beherrschung der Elementargrammatik, namentlich der
Formenlehre, vorausgesetzt.

Die Bewerber sprachlich-historischer Richtung haben ihrer Anmel-
dung zur Patentpriifung das Verzeichnis derjenigen Literaturdenk-
miiler in allen zu priifenden Sprachen beizulegen, die sie aus eigenem
Studium griindlich kennen. (S. § 3 B des Priifungsreglements.)

Aut die Forderung eines wununterbrochenen Aufenthalts von
einem Semester auf fremdsprachigem Gebiet fiir die Bewerber
sprachlich-historischer Richtung wird so lange verzichtet, als die
Studienzeit nur vier Semester betrigt. Den Bewerbern dieser Rich-
tung wird jedoch empfohlen, auber den vier Pflichtsemestern ein volles
Semester an einer Universitit des andern Sprachgebiets zu studieren.

Der Studienplan sieht fiir die Bewerber aus dem Jura fir das
1. und 2. Semester an der Hochschule Bern besondere Vorlesungen
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und Ubungen in Deutsch” und Franziosisch vor. Gemil Art. 3, A. 5,
Al 3, haben diese Bewerber zwei Semester an der Hochschule Bern,
die zwei andern Semester aber an einer Hochschule franzdsischer-
Zunge zuzubringen. Es wird ihnen dringend empfohlen, fiir ihre
beiden ersten Studiensemester Bern zu wihlen. Bewerber, die aus-
nahmsweise ihre beiden lefzfen Semester in Bern studieren, mégen
sich durch die Vertreter des Deutschen und des Franzosischen iiber
die Auswahl der Vorlesungen beraten lassen.

Den Kandidaten der mathematisch-naturwissenschaftlichen Rich-
tung wird in Erinnerung gebracht, dalb sie an der Patentpriifung
einen Aufsatz in der Muttersprache auszuarbeiten haben und dal
sie daher gut tun, wiihrend ihres Studiums der Muttersprache jeder-
zeit ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

Es wird auch darauf aufmerksam gemacht, dafi Geographie und
Zeichnen als wahlfreie Priifungsficher fiir beide Abteilungen gelten.
Zeichenkurs B ist fiir simtliche Bewerber mathematisch-naturwissen-
schaftlicher Richtung verbindlich. Zur Erlangung des Patentes ist
der Besuch des Kurses A (6stiindig) und das Ablegen der Priifung
erforderlich.

Von den Abiturienten der Gymnasien wird eine Studienzeit von
fiinf Semestern verlangt. Ihr erstes Semester wird der Einfiilhrung
in die Pddagogik, der Anatomie und Hygiene und vor allem ausge-
dehnten praktischen Ubungen in Schulklassen gewidmet sein, damit
sie auf diesen fiir sie neuen Gebieten den Bewerbern mit seminari-
stischer Vorbildung nicht nachstehen. Nach Schlufl des Semesters
haben sie eine Priifung in P#ddagogik und Hygiene zu bestehen.
S. § 11, Ziff. 1 und 16, des Prifungsreglementes.

Dieser Kurs steht auch den Bewerbern um Fachpatente offen.

Studienplan fiir die Studierenden des Lehramtes an der Hochschule Bern.

I. Neusprachlich-historische Sektion.

Erstes Semester.
Theoretische Padagogik. Stunden

Systematische Pidagogik (allgemeine Erziehungslehre) I. Teil 2
Piadagogisches Seminar: Historische Ubungen zur systema-
tischen > Pidapopik I =~ v oot cul bPomitepad GBngt0 ]
Deutsch.

A

A. Fiir Deutschsprechende.

Literatur und Sage des Mittelalters, mit Lektiire und Ubungen 3

Lektiire und Erklirung neuhochdeutscher Lesestiicke 1

Phonetik mit Aussprache-, Lese- und Vortragsiibungen 2 6
B. Fiir Franzosischsprechende.

Phonetik mit Aussprache- und Vortragsiibungen . 2

*)Grammatik : Hauptschwierigkeiten der deutschen Spla.che
fiir Franzosischsprechende . . 2
*)Lesen und Erkliren leichter Stiicke, mit G‘resplachsubungen 2 6

*) Nur fiir Franzosischsprechende; die iibrigen Stunden gemeinsam mit
den Deutschsprechenden.
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Franzdsisch.
A. Fiir Deutschsprechende.
Phonetik mit Ubungen ;
Grammatik. Mindliche und schriftliche Ubuugen
Lektiire mit Interpretations-, Sprech- und Vortragsubungen

B. Fiir Franzisischsprechende.

*Phonetik mit Aussprache-, Lese- und Vortragsiibungen
Lektiire, literarhistorische und stilistische Ubungen .
Neuere Literatur geschichte
Englisch.
Phonetik. Erginzungen zur Formenlehre. Syntax I. Teil.
Mindliche und schriftliche Ubungen
Lektiire mit Interpretations-, Sprech- und Vortragsubungen
ltalienisch.
Erginzungen zur Formenlehre. Syntax I. Teil. Miindliche
und schriftliche Ubungen .
Lektiire mit Interpretations-, Splech- und Vv ortragsubungen
Geschichte.
A. Allgemeine Geschichte
B. Schweizergeschichte
Geographie.
Allgemeine phVS]SChe Geographie . . 3
Praktische Ubungen in Gelinde- und Kartenkunde :
Zeichnen.
Wie in Sektion II, Kurs A, 6stiindig
Turnen.
Theoretische und praktische Behandlung des Turnstoffes im
Knaben- und Méidchenturnen des 11. und 12. Alters;ahres
gemily eidg. Turnschulen . SR :

Zweites Semester.
Theoretische Padagogik.
Systematische Piadagogik II. Teil . .
Pidagogisches Seminar: Historische Ubungen zur sysbema—
tischen Pidagogik II. Teil

Deutsch.
A. Fiir Deutschsprechende.

Literaturgeschichte: Fortsetzung (Mittelhochdeutsch und
Frithneuhochdeutsch) mit Lektiire und Ubungen .
Grammatische Ubungen und Wortkunde

B. Fiir Franzisischsprechende.
Grammatische Ubungen und Wortkunde
#*)Lesen und Erkliren neuhochdeutscher Stiicke .
#*)Besprechung schriftlicher Arbeiten .

2
2
2

DO M= b DD = Q2 DD DO DO

= QO

o

-

3
1
2

Stunden

6

6

*) Nur fiir Franzosischsprechende; die tbrigen Stunden gemeinsam mit

den Deutschsprechenden.
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Franzisisch. A. Fiir Deutschsprechende.
Grammatik mit Ubungen Besprechung schriftlicher Arbeiten
Lekture ete. wie im I. Semester
B. Fiir Franzisischsprechende.

#*)Grammatische Ubungen und Wortkunde .

Lektiire, literarhistorische und stilistische Ubungen .

Neuere Literaturgeschichte

Englisch.
Syntax II. Teil. Lektiire mit Interpretations-, Sprech- und
Vortragsiibungen. Besprechung schriftlicher Arbeiten
italienisch.
Syntax II. Teil, Lektiire mit Interpretations-, Sprech- und
Vortragstibungen . THe ol s i e
Geschichte.
A. Allgemeine Geschichte
B. Schweizergeschichte
Geographie.

Geographie der Schweiz und der Alpen und F ortsetzung

der allgemeinen Geographie . AT, :

Praktische Ubungen

Zeichnen.
Wie in Sektion II, Kurs A, 6stiindig
Turnen.
Fortsetzung : Turnstoff fiir das 13. und 14. Altersjahr
Drittes Semester.
Praktische Padagogik.
Lehriibungen in Verbindung mlt praktischem Seminar .
Deutsch.

Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts

Kritische Besprechung héuslicher Lektiire

Stilistik und Aufsatzlehre mit Ubungen .

Franzisisch.

Einfithrung in die wissenschaftliche Betrachtung der fran-
zosischen Sprache .

Ausgewiihlte Epochen der franzosnsehen theraturgeschlchte
in Verbindung mit der Lektire und Interpretation fran-
zosischer Schriftsteller. Miindliche und schriftliche Ubungen

Englisch.

Literaturgeschichte und Lektiire mit Ubungen

Grammatik : Zusammenfassung undVeltlefuncr \[ethodische
Erorterungen .

Italienisch.

Literaturgeschichte und Lektiire mit Ubungen

Grammatik : Zusammenfassung und Vertlefuno \[ethodlsche
Eroérterungen .

o Q2
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den Deutschsprechenden.
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Geschichte.
Allgemeine Geschichte. : SRECL IRt GitRiny
U bunuen in der Schw EIZEIE‘ESChIChte Behandlung leichter
Quellenstucke Vortragsiibungen
Geographie.
Liinderkunde eines aulsereuropiischen Gebiets .
Exkursionen gelegentlich.
Zeichnen.
Wie in Sektion II, Kurs A, 6stiindig
Turnen.
Fortsetzung : Turnstoff fiir das 15. Altersjahr und das wich-
tigste aus dem Stoff fiir das nachschulpflichtige Alter

Viertes Semester.

Praktische Padagogik.
Lehritbungen verbunden mit praktischem Seminar
Deutsch.
Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts
Methodik und Biicherkunde .
Franzidsisch.
Einfithrung in die wissenschaftliche Betrachtung der fran-
zomschen Sprache. Methodische Erdrterungen
Ausgewahlte Epochen der franzisischen theraturgpschlchte
in Verbindung mit der Lektiire und Interpretation fran-
zisischer Schriftsteller. Miindliche undschriftliche Ubungen
Englisch.
Literaturgeschichte und Lektiire mit Ubungen
Italienisch.
Literaturgeschichte und Lektiire mit Ubungen
Geschichte.
Schweizergeschichte :
Ubungen zur Weltgeschichte : Lesen und Elklalen 1610htf:‘1‘81‘
Queﬂenstucke Vortragsiibungen
Zeichnen.
Wie in Sektion II, Kurs A, 6stiindig
Geographie.
Lénderkunde Europas .
Ubungen

II. Mathematisch-naturwissenschaftliche Sektion.

Erstes Semester.
Theoretische Padagogik.

Wie in Sektion I
Reine Mathematik.
Algebraische Analysis .
Ebene und spharlsche Trlgonometne mit Anwendung auf
die mathematische Geographie .
Mathematische Ubungen

Stunden
4
26
3
6
£
.2

3

%ih

2
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3
3

2

2 4
6

3
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2
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Darstellende Geometrie. = Stunden
Punkt, Gerade und Ebene. Ubungen
Physik.
Allgemeine Physik, Akustik, Optik
Mineralogie.
Abrilb der allgemeinen und speziellen Mineralogie
Geologie. :
Allgemeine Geologie CEaaininl,
Naturkundliches Schulpraktikum: 1 Nachmittag.

(R

= W=

Zeichnen. .
Kurs AveiBedieiPetspekiive < ooiad o aeni viasadei o 2
Planzenstadieng i o2 amdseibin. il aiauret 2
BeBPIGRDBROE = It T s e S T il
Kbrs B PlHanzenstntien: 55 o Jigiie ey DAy anasy 2
Geographie.
Wie in Sektion I 4
Turnen.

Wie in Sektion I

Do

: Zweites Semester.
Theoretische Padagogik.
S T ST g e g R R S R W S e AR 3

Reine Mathematik.

Einleitung in die Differentialrechnung

Analytische Geometrie (Punkt, Gerade, hreis)

Elemente der Renten- und Versmheumcrslehle

Mathematische Ubungen .

Darstellende Geometrie.

Die Regelflichen (Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel).

[bungen

Physik.

Wirme, Magnetismus, Elektrizitiit

Chemie.

Allgemeine und anorganische Experimentalchemie

Botanik.

Allgemeine Botanik und Kryptogamen

Zoologie.

Allgemeine Zoologie und Zoologie der wirbellosen Tiere . 6

Mineralogie und Geologie.

Allsemeine Petropraphie . . . - .., aEmengaiaenpad

Geologie der Schweiz .

Geographie.

Wi e Belhon L s e e o s e W b A 4

Zeichnen.

Kurs A. Figurenstudien .
Maliibungen
Ornamentiibungen A TS R S i

Knvs-B: - Figurenstodien . -3 -0 0o gt L0 VT 2

no = DN DY
Hee wp =) fap N

Do DO DO
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Turnen.
Wie in Sektion 1

Dirittes Sewiester.
Praktische Padagogik.

Wie in Sektion I
Reine Mathematik.
Differentialrechnung mit Anwendungen . .
Analytische Geometrie (Ellipse, Hy pelbel und Pa1abel)
Mathematische Ubungen BT P DUS R
Darstellende Geometrie.
Die Rotationsflichen. Schnittfiguren. Durchdringungen.
Elemente der kotierten Projektionsmethode. Ubungen
Botanik.
Morphologie und Systematik der Phanerogamen .
Ubungen im Pflanzenbestimmen
Zoologie.
Zoologie der Wirbeltiere .
Mineralogie.
Exkursionen mit Besprechungen.
Geologie.
Exkursionen und anschliefende Ubungen
Geographie.
Wie in Sektion I
Zeichnen.
Kurs A. Tierstudien . -
Perspektivisches Lelchnen
Landschaftliche Lbungen
Kurs B. Tierstudien . ;

Turnen.
Wie in Sektion [

: ‘Viertes Semester.
Praktische Padagogik.

Wie in Sektion I
Reine Mathematik.
Integralrechnung mit Anwendungen S LL SRR
Analytische Geometrie (Die hegelschmtte\ Elemente der
analytischen Geometrie des Raumes .
Mathematische Ubungen .
Darstellende Geometrie.
Elemente der Axonometrie, der Zentralprojektion und der
Perspektive. Ubungen
Physik.
Praktische Ubungen
Chemie. 4
Praktische Ubungen
Botanik.
Mikroskopischer Kurs .

Q2 = D

el A

Stunden
2
2
2
2
dsich

R

6

Q2

no S
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Znologie. £ Stunden
Zoplopuehe HDRADER) o0 . N c Bon RSt h 4
Mineralogie.
Praktisehe TThungen: o s . 0% i ieis ez wo e 3
Geographie.
Wie in Sektion I 3
Zeichnen.
Kurs A. Technisches Zeichnen 2
Wandtafelilbbungen . 1
Stilkundliches Skizzieren 3

(\SNer

Kurs B. Technisches Zeichnen

Vorkurs fiir die Abiturienten der Gymnasien
fir Sektion I und IL

Fiir die Bewerber aus dem Jura wird ein entsprechender Kurs in Pruntrut
eingerichtet.

Wintersemester.
Elntihraay: UC thir P adavorak . .- 0 o a s e By e <

Praktischer Kurs. -
Hospitieren, Lehritbungen und praktisches Seminar, im

AT TEE TR T L o e e S S el L e B R 80
Anatomie und Physlologie.
Allgemeine Anatomie und Physiologie des Menschen . . 2
Hygiene.
Allgemeine Gesundheitslehre. Schul- und Unterrichtshygiene 2

Der Besuch dieser Vorlesungen und Ubungen steht auch den Bewerbern um
Fachzeugnisse offen.

3. Lehrerschaft aller Stufen.

3. Reglement fiir die Diplompriifungen von Kindergédrtnerinnen im
Kanton Bern. (Vom 15. November 1918, in Kraft seit 1. Januar
1919.)

Die Unterrichtsdirektion des Kantons Bern,

in der Absicht, die Ausbildung von Kindergiirtnerinnen einheit-
lich zu gestalten und den Kleinkinderanstalten theoretisch und prak-
tisch hinreichend ausgebildete Kindergirtnerinnen zuzufiibhren,

gestiitzt auf § 27 des Gesetzes iiber die Organisation des Schul-
wesens im Kanton Bern vom 24. Juni 1856 und auf den Regierungs-
ratsbeschlufs vom 27. Juli 1918,

erlifit folgendes Reglement fiir die Diplompriifungen von Kin-
dergirtnerinnen im Kanton Bern:

§ 1. Jedes Friihjabhr findet, sofern sich eine geniigende Anzahl
von Bewerberinnen anmeldet, sowohl im alten als im neuen Kan-
tonsteil eine Diplompriifung fiir Kindergiirtnerinnen statt.
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§ 2. Die Prifung umfalit folgende Ficher: Muttersprache, Pi-
dagogik, Kindergartenmethodik, Kindergarten-Probelektion, Frobel-
arbeiten, Zeichnen und Singen.

§ 3. Jede Bewerberin hat einzureichen:
a) Eine schriftliche Anmeldung mit selbstverfaliter Darstellung
ihres Lebens- und Bildungsganges;
b) die Quittung fiir die Priifungsgebithr von Fr. 15 und eine
Hinterlage von Fr. 2 fiir das Diplom;
¢) den Geburtsschein als Ausweis ither das zuriickgelegte 18. Alters-
jahr:
d) ein #rztliches Zeugnis iiber ihren Gesundheitszustand ;
e) in der Regel das Abgangszeugnis einer bernischen Sekundar-
schule oder einer andern Anstalt mit gleichwertigem Lehrplan;
f) den Ausweis iiber den Besuch eines mindestens einjihrigen
theoretischen und praktischen Kurses an einer Kindergirtne-
rinnen-Bildungsanstalt ;
) das Verzeichnis derjenigen Literaturwerke, die sie genau kennt
(siehe § 10, 1).

§ 4. Die Direktion des Unterrichtswesens bestellt jeweilen auf
die Dauer von vier Jahren fiir den alten und den neuen Kantonsteil
je eine Priifungskommission von mindestens drei Mitgliedern und
bestimmt aus deren Mitte den Priisidenten.

§ 5. Der Prisident der Priiffungskommission trifft alle zur
Durchfithrung der Priifung nétigen Anordnungen und leitet die
Priifung. Insbesondere beruft er die erforderlichen Priifungsexperten.

§ 6. Die Prifenden erhalten eine Entsehidigung von Fr. 15
fiir den Priifungstag und als Reiseentschidigung 30 Rp. fir den
Bahnkilometer. Die Korrektur der schriftlichen Arbeiten wird be-
sonders entschiddigt. :

§ 7. Der Teil der Prifungskosten, der nicht durch die Priifungs-
gebiithren gedeckt wird, fillt zu Lasten der Direktion des Unterrichts-
wesens.

§ 8. Die Priifung ist teils schriftlich, teils miindlich, teils praktisch.

Die mindliche Prifung in jedem Fache wird von zwei Prii-
fenden abgenommen. Die Priifungszeit betrigt in der Regel eine
Stunde fiir je drei Bewerberinnen und fir jedes Fach.

Fir den Aufsatz in der Muttersprache werden zwei bis drei
Stunden eingeriumt.

Die praktische Priifung dauert wenigstens eine halbe Stunde
fir jede Bewerberin.

§ 9. Der Gebrauch unerlaubter Hilfsmittel hat Wegweisung
von der Priiffung zur Folge unter Verlust der Priifungsgebiihr.

§ 10. In den einzelnen Féchern werden folgende Anforderungen
gestellt:
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1. Muttersprache.
. Aufsatz: Fihigkeit, sich iiber ein piddagogisches oder allgemeines
Thema geordnet und fehlerfrei auszudriicken.
Miindlich: Lesen und Erklidren eines Textes.
Eingehende, durch sorgfiltige Lektiire erworbene Kenntnis
von ungefihr zwolf Hauptwerken aus der Literatur,
wovon etwa sechs in Prosa, und der Haupttatsachen aus
dem Leben ihrer Verfasser, wie zum Beispiel:
von Fr. Schiller: Wilhelm Tell, Jungfrau von Orleans;
» W. Goethe: Egmont, Hermann und Dorothea.
» Uhland: Herzog Ernst.
., Gottfr. Keller: Eine der Ziircher Novellen.
» C. F. Meyer: Jurg Jenatsch.
» J. Gotthelf: Kithi, die Grofmutter.
Dazu einige Gedichte von Schiller, Goethe, Uhland, Gottir.
Keller und C. F. Meyer.

2. Pidagogik.

Somatologie: Der Bau des menschlichen Kérpers und Hauptkapitel
aus der Gesundheitslehre.

Psychologie: Bau des Nervensystems und Psychologie der Sinnes-
organe. Kinderpsychologie.

Piddagogik: Elementarkenntnis der modernen Pidagogen, die sich
mit der Erziehung des Kindes in den ersten Jahren
befal’t haben, in Anlehnung an die Lektiire der Haupt-
kapitel ihrer Schriften.

3. Methodik.
Kindergartenmethodik.

4. Handarbeit und Zeichnen.

Modellieren und Ausschneiden. Rasche zeichnerische Wieder-
gabe pflanzlicher und tierischer Formen und der Bewegungsformen
des Menschen und einiger Tiere in kindertiimlicher Art. Eine far-
bige Wandtafelzeichnung nach Aufgabe.

5. Singen.

Fihigkeit, ein Kinderlied nach einiger Vorbereitung rein und
ausdrucksvoll vorzutragen.

§ 11. Unmittelbar nach Schlul der Prifung stellen die Prii-
fenden die endgiiltigcen Priifungsergebnisse fest. Es werden die
Noten 6 bis 1 verwendet, wovon 6 die beste, 1 die geringste Note
ist. Die Verwendung von Zwischenstufen ist nicht statthaft.

§ 12. Hat eine Bewerberin in einem einzigen Fache eine ge-
ringere Note als 4 erlangt, so entscheidet die Priifungskommission,
ob sie unter Beriicksichtigung ihrer iibrigen Leistungen und einer
allfillig iber die Forderungen des § 3e hinausgehenden erfolgreichen
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allgemeinen Vorbildung dennoch zur Patentierung empiohlen werden
soll oder ob sie in diesem Fache eine Nachpriifung zu bestehen habe.

§ 13. Hat eine Bewerberin in mehr als einem Fache eine Note
unter 4 erlangt, so hat sie die ganze Priufung nochmals zu bestehen.
Mehr als zweimal wird keine Bewerberin zur Diplomprifung zu-
gelassen.

§ 14. Die Priifungskommission hat in der Ubergangszeit bis
Friithjahr 1922 auf allfillig ungeniigende Bildungsgelegenheiten einige
Riicksicht zu nehmen; insbesondere ist sie withrend dieser Zeit nicht
an die Vorschrift von § 3 ¢ gebunden.

§ 15. Die Direktion des Unterrichtswesens erteilt, gestiitzt auf
den Bericht der Priifungskommission, die Diplome.

§ 16. Dieses Reglement tritt auf 1. Januar 1919 in Kraft.

4. Reglement fiir die Patentpriifungen von Sekundarlehrern des Kan-
tons Bern. (Vom 31. Miirz 1919.)

Der Regierungsrat des Kantons Bern,

in Ausfithrung des § 29 des Gesetzes vom 24. Juni 1856 iiber
die Organisation des Schulwesens und in der Absicht, die Bedin-
gungen zur Erlangung eines Patentes fiir Lehrstellen an Sekundar-
schulen und Progymnasien zeitgemils festzustellen,

auf den Antrag der Direktion des Unterrichtswesens,

beschlief3t:

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Fiir Bewerber, die ein Patent zu Lehrstellen an Sekundar-
schulen des Kantons Bern zu erhalten wiinschen, wird alljihrlich
im Friihling, nach Beendigung der Hochschulvorlesungen, eine Prii-
fung veranstaltet.

Die Priifung wird Anfang Januvar im Amtlichen Schulblatt von
der Patentpriifungskommission ausgeschrieben.

§ 2. Die Bewerber haben sich bis zum 1. Februar bei dem
Priisidenten der Priifungskommission schriftlich anzumelden und
(nach §§ 9, 10 und 11) die Ficher genau zu bezeichnen, fiir die sie
das Patent erwerben wollen.

Wiinscht ein Bewerber nachtriiglich, in einem von ihm friher
nicht bezeichneten Fache gepriift zu werden oder von einem Fache,
zu dem er sich gemeldet hatte, wieder zuriickzutreten, so hat er
wenigstens zwei Wochen vor Beginn des Examens dem Priisidenten
der Prifungskommission davon Anzeige zu machen.

Die Bewerber konnen erst nach dem zuriickgelegten 21. Alters-
jahr patentiert werden.
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§ 3. Threr Anmeldung haben die Bewerber beizulegen:

A. Alle Bewerber:

1.
2

Einen Geburtsschein ;

. ein Zeugnis iiber biirgerliche Ehrenfihigkeit und gute Leumden;

Zeugnisse iiber eine ausreichende allgemeine Vorbildung.

Die allgemeine Vorbildung setzt diejenigen Kenntnisse und
Fertigkeiten voraus, die in der obersten Klasse eines bernischen
Real- oder Literargymnasiums oder in der obersten Klasse
eines bernischen Lehrerseminars erworben werden. Die Be-
werber haben daher in der Regel ein Maturititszeugnis oder
ein Primarlehrerpatent vorzulegen.

Wenn die Zeugnisse tber die allgemeine Vorbildung von
auswirticen Anstalten herrithren, oder wenn andere Ausweise
als Maturititszeugnisse und Primarlehrerpatente vorgelegt wer-
den, so entscheidet die Direktion des Unterrichtswesens auf
Grund eines Gutachtens der Patentpriifungskommission, ob sie
als gleichwertig zu betrachten oder zuriickzuweisen seien;
einen Ausweis, dal} sie in das Register der Lehramtsschule
eingetragen waren, fiir alle Semester, die sie an der Hochschule
Bern zugebracht haben;
einen Ausweis itber zweijihrige akademische Studien. Ange-
rechnet werden nur solche Semester, die ausschliellich dem
Studium gewidmet wurden.

Deutschsprechenden Bewerbern kann ein an einer andern
Hochschule zugebrachtes Semester nur dann angerechnet werden,
wenn der innegehaltene Studienplan demjenigen der Lehramts-
schule Bern der Hauptsache nach entspricht.

Bewerber aus dem Jura haben sich dartiber auszuweisen,
dalb sie wihrend zwei aufeinanderfolgenden Semestern die
Hochschule Bern und die zwei andern Semester eine Hoch-
schule franzosischer Zunge besucht haben;:
einen Ausweis iiber einen Aufenthalt von wenigstens fiinf
Monaten in franzisischem Sprachgebiet fiir Deutschsprechende,
in deutsehem fiir Franzosischsprechende.

Diese Bestimmung gilt fiir diejenigen Bewerber als erfiillt,
die mindestens zwei Semester an einer fremdsprachigen Hoch-
schule zugebracht haben.

B. Bewerber der sprachlich-historischen Richiung:

in den Sprachfiichern ein Verzeichnis derjenigen Literatur-
denkmiiler, die sie aus eigenem Studium griindlich kennen;

in der Geschichie ein Verzeichnis derjenigen Geschichtswerke
und Abschnitte, die sie genauer studiert haben.

C. Abiturienten der Gymmnasien :

einen Ausweis iiber den regelmiiliigen Besuch der Vorlesungen
und Ubungen des Vorkurses und iiber bestandene Priifung.
Siehe § 11, Ziffer 1 und 16.
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Dieser Vorkurs ist fir die Abiturienten der Gymnasien ein-
gerichtet, damit sie bei Beginn des viersemestrigen Kurses in
Pidagogik, Anatomie und Hygiene, sowie in den Lehriibungen
den Bewerbern mit seminaristischer Vorbildung nicht nach-
stehen. Fiir die Bewerber aus dem Jura wird ein entsprechender
Kurs in Pruntrut eingerichtet.

D. Seminaristisch vorgebildete Bewerber :

Ausweis iiber wenigstens zweijiihrigen Schuldienst auf der
Primarschulstufe ;

E. Bewerber um die Lehrbefihigung fiir Latein und Griechisch an
Sekundarschulen und Progymnasien:

das Reifezeugnis eines bernischen Literaturgymnasiums oder
einer andern gleichwertigen Anstalt.

§ 4. An die Kosten der Priifung hat jeder Bewerber zum voraus
Fr. 30, im Wiederholungsfalle Fr. 20 der Hochschulverwaltung zu
bezahlen. Die Quittung ist dem Priisidenten der Kommission vor
der Priifung einzuhindigen.

-

§ 5. Zur Abhaltung der Priifungen wihlt der Regierungsrat
sowohl fiir den deutschen, als auch fiir den franziosischen Kantonsteil
je eine Priifungskommission, bestehend aus einem Prisidenten, sechs
Mitgliedern und den nétigen Ersatzménnern. In der deutschen Kom-
mission soll die Hochschul- und Mittellehrerschaft angemessen ver-
treten sein. Den Vizeprisidenten und den Sekretir bezeichnet die
Kommission selbst; sie berutt auch die erforderlichen Exammatmen
Die Amtsdauer ist vier Jahre.

§ 6. Die Kommission versammelt sich vor einer Priifung zu
cemeinsamer Beratung iiber deren Einrichtung und Gang und zur
Bezeichnung der Examinatoren, wenn solche beigezogen werden
miissen. In einer zweiten Sitzung erstattet der Priisident unter Bei-
ziehung aller Priifenden Bericht uber die Vorbildung der einzelnen
Bewerber und iiber die von ihnen belegten Vorlesungen und Ubungen.

§ 7. Die Mitglieder der Priifungskommission erhalten ein Tag-
geld von Fr. 15. Reiseauslagen werden nach den fiir den Grolen
Rat geltenden Vorschriften vergiitet.

§ 8. Die Priifung zerfillt in eine theoretische und eine prak-
tische. Die Priifungskommission bestimmt, in welchen Fichern nur
schriftlich, in welchen nur miindlich und in welchen schriftlich und
miindlich gepriift werden soll. Ebenso bestimmt sie die Zeit, die
fir die Losung der schriftlichen Aufgaben eingeriumt wird. Die
miindliche Prifung in jedem Fach dauert fiir je zwei Bewerber
eine Stunde.

Die miindliche Priifung ist offentlich. Die schriftlichen Arbeiten
werden unter Aufsicht eines Mitgliedes der Priifungskommission
oder eines Examinators angefertigt.

Der Gebrauch unerlaubter Hilfsmittel hat die Wegweisung von
der Priifung zur Folge.
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Zweiter Abschnitt.
Anforderungen an die Bewerber,

§ 9. Die Prifung umfalit folgende obligatorische Ficher:

1. Fiir alle Bewerber:

a) Theoretische und praktische Pidagogik;

b) Turnen. Befreiung vom Turnen wird nur auf Grund eines
drztlichen Zeugnisses erteilt. Vom Turnen Befreite haben im
Examen dieses Fach durch ein freigewiihltes Priifungsfach zu
ersetzen.

2. Fiir die Bewerber neusprachlich-historischer Richtung :

a) Muttersprache (Deutsch oder Franzisisch);

b) Erste Fremdsprache (Franzosisch fiir Deutschsprechende, Deutsch
fiir Franzosischsprechende).

Zwei der nachstehend genannten Fécher nach freier Wahl:

c) Italienisch oder Englisch;

d) Geschichte;

e) Geographie;

f) Freihand- und technisches Zeichnen, Kurs A, sechsstindig.

3. Fiir die Bewerber mathematisch-naturwissenschaftlicher Rich-
tung :

a) Mathematik;

b) Physik.

Zwei der nachstehend genannten Ficher nach freier Wahl:
¢) Chemie;

d) Botanik ;

e) Zoologie;

) Mineralogie und Geologie;

o) Geographie;

h) Freibhand- und technisches Zeichnen, Kurs A, sechsstiindig.
Die Bewerber mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung

haben aullerdem einen Priifungsaufsatz in der Muttersprache zu
liefern.

Der Besuch des Kurses B (zweistiindig) in Zeichnen ist fiir die
Bewerber mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung verbindlich.
Eine Priifung fiir die Teilnehmer an diesem Kurs findet nicht statt ;
die Zeichnungen miissen jedoch an der Priifung vorgelegt werden.

Freiwillige Nachpriifungen in einzelnen Fichern sind gestattet,
jedoch frithestens ein Jahr nach der Patentpriifung.

§ 10. Als fakultative Priifungsticher kionnen gewihlt werden:
Religion, Latein, Griechisch und Gesang.

§ 11. Es werden in den verschiedenen Fichern nachstehende
Forderungen gestellt :

1. Theoretische Pidagogik.
A. Als Abschluff des Vorkurses: Kenntnis der pidagogischen
Psychologie, sowie der grundlegenden Normen der KErziehungs- und
Unterrichtslehre.
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B. Hauptpriifung :

a) Systematische Piddagogik. Urteilsfihigkeit in den Hauptfragen
des Zieles und der Methode;

b) Historische Piddagogik:

Kenntnis der wichtigsten Epochen und Persénlichkeiten der
europdischen Erziehungsgeschichte seit dem Ausgang des Mittel-
alters. Die durch eigenes Studium erworbene Kenntnis min-
destens dreier wichtiger péddagogischer Quellenschriften ver-
schiedener Autoren.

2. Praktische Pdidagogik.
Lehrprobe und Beantwortung der sich daraus ergebenden Fragen
des Sekundarschulunterrichtes.

3. Muttersprache.
A. Deutsch fiir Deutschsprechende.

Phonetik. Gute Aussprache und Sicherheit im miindlichen Aus-
druck. Fihigkeit, sich schriftlich fehlerfrei und zusammenhiingend
tiber ein angemessenes Thema auszudriicken.

Sichere Kenntnis der neuhochdeutschen Grammatik und der
Haupterscheinungen der Sprachgeschichte, besonders in bezug auf
das Verhiltnis von Mundart und Schriftsprache zueinander.

Vertrautheit mit ausgewihlten Abschnitten der deutschen Lite-
ratur- und Geistesgeschichte und den Hauptwerken der neuern Lite-
ratur, besonders derjenigen der deutschen Schweiz.

Fihigkeit, ein Gedicht oder Prosastick gut vorzutragen und
es nach Inbalt und Form zu erklédren.

B. Franzosisch fiir Franzdsischsprechende.

Reine Aussprache und Sicherheit im miindlichen Ausdruck.

Fihigkeit, sich schriftlich fehlerfrei und zusammenhingend
iiber ein angemessenes Thema auszusprechen.

Sichere Kenntnis der neufranzisischen Grammatik und Ver-
trautheit mit den Haupterscheinungen der franzosischen Sprach-
geschichte.

Vertrautheit mit den Hauptperioden und Hauptwerken der
neuern franzosischen Literaturgeschichte (16. bis 19. Jahrhundert)
und mit den Haupttatsachen der franzisischen Kulturgeschichte.

Fiihigkeit, ein Gedicht oder Prosastiick gut vorzutragen und es
nach Inhalt und Form zu erkliren.

4. Erste Fremdsprache.
A. Franzisisch fiir Deutschsprechende.

Leichtigkeit und Korrektheit im miindlichen Ausdruck. Lektiire
und Erklirung eines Schriftstellertextes. Phonetik. Sichere Kenntnis
der neufranzoisischen Grammatik und Vertrautheit mit ihren sprach-
wissenschaftlichen Grundlagen. Bekanntschaft mit ausgewihlten
Epochen der neuern Literaturgeschichte und einer Anzahl literarischer
Denkmiler der neuern Zeit.

Schriftliche Priifung: Ein Aufsatz in franzosischer Sprache.
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B. Deutsch fiir Franzisischsprechende.

Gute Aussprache und Leichtigkeit im miindlichen Ausdruck.

Fihigkeit, sich schriftlich und zusammenhiingend iiber ein leich-
teres Thema auszusprechen.

Kenntnis der Phonetik und Grammatik der neuhochdeutschen
Sprache und der wichtigsten Tatsachen ihrer Geschichte.

Bekanntschaft mit ausgewiihlten Abschnitten der neuern Literatur-
geschichte und einer Anzahl wichtiger Werke der neuern Literatur.

Fihigkeit, ein Gedicht oder Prosastiick nach Inhalt und Form
zu erkliiren.

5. Englische Sprache.

Griindliche Kenntnis der Formenlehre und der Syntax. An-
gemessene Fertigkeit im miindlichen Ausdruck. Korrektes Lesen und
Erkliren oder Ubersetzen ins Deutsche eines nicht zu schwierigen
Textes. Kenntnis ausgewiihlter Kapitel der Literaturgeschichte und
einiger literarischer Denkmiler. Die mindliche Prifung wird in
englischer Sprache abgenommen.

Schriftliche Priifung : Aufsatz in englischer Sprache oder Uber-
setzung eines nicht zu schwierigen Te\tes aus der Muttersprache
ins Englische.

6. Italienische Sprache.

Griindliche Kenntnis der Formenlehre und der Syntax. Ange-
messene Fertigkeit im miindlichen Ausdruck. Korrektes Lesen und
Erkliren eines nicht zu schwierigen Textes. Kenntnis ausgewihlter
Kapitel der italienischen Literaturgeschichte und einiger literarischer
Denkmiiler. Die miindliche Priifung wird in italienischer Sprache
abgenommen.

Schrifiliche Priifung: Ein italienischer Aufsatz oder eine Uber-
setzung eines nicht zu schwierigen Textes aus der Muttersprache
ins Italienische.

7. Geschichte.

a) Kenntnis der wichtigsten Tatsachen der allgemeinen Geschichte
bis zur Gegenwart.

b) Kenntnis der wichtigsten Tatsachen der Schweizergeschichte
mit besonderer Beriicksichtigung der Verfassungen.

In jedem dieser beiden Gebiete eingehendere, durch Privat-
lektiire erworbene Kenntnis eines Zeitabschnittes.

¢) Lesen und Erkldren eines leichtern Quellenstiickes aus der
Welt- oder Schweizergeschichte.

8. Geographie.
a) Fdhlgkelt geoglaphlscher Beobachtung im Felde. Ausreichen-
des Verstehen geographischer Karten.
b) Das Wesentlichste der allgemeinen physischen Geographie.
¢) Haupttatsachen der Linderkunde; genauere Linderkunde
der Schweiz und ihrer Nachbarlinder.
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9. Mathematik.

a) Algebraische Analysis: Die Kombinationslehre. Die kom-
plexen Zahlen. Die kubischen Gleichungen. Die Regula falsi. Die
unendlichen Reihen. Elemente der Versicherungslehre. Differential-
und Integralrechnung und ihre Anwendungen.

b) Trigonometrie: Grundformeln der ebenen und sphirischen
Trigonometrie. Anwendungen auf die mathematische Geographie.

_¢) Analytische Geometrie: Punkt, Gerade und Kreis. Geometrische
Orter. Die Kegelschnitte. Die allgemeine Kegelschnittsgleichung.
Elemente der analytischen Geometrie des Raumes.

d) Darstellende Geometrie: Die Elemente der orthogonalen Pro-
jektion: Punkt, Gerade, Ebene. Wahre Grife der Figuren. Regel-
und Rotationsflichen: Schnitte, Durchdringungen, Axonometrie. Per-
spektive. Elemente der kotierten Projektionsmethode.

10. Physik.

Kenntnis der Experimentalphysik im Umfang, in dem sie in
Lehrbiichern mittlerer Ausdehnung, zum Beispiel in denen von
Graetz, Kayser, Lommel, Zehnder, Ganot (Kleine Ausgabe), Chas-
sagny ete. behandelt wird.

Einige Fertigkeit im Experimentieren.

11. Chemie. : :
Kenntnis der allgemeinen Gesetze und der wichtigsten Tatsachen
aus der Chemie der bedeutungsvollern Elemente.

12. Botanik.

Grundbegriffe der Anatomie und Physiologie der Pflanzen, sowie
der Morphologie und Systematik der Phanerogamen und Krypto-
gamen.

Kenntnis der wichtigsten Nutzpflanzen, Giftpflanzen und pflanz-
liche Schidlinge.

Sicherheit im Bestimmen nicht allzu schwieriger Phanerogamen.
Einige Ubung im Gebrauch des Mikroskopes.

13. Zoologie.

a) Kenntnis der wichtigsten Tierklassen und ihrer Vertreter,
sowohl der Wirbeltiere als der Wirbellosen. Kenntnis der wichtig-
sten Tatsachen der Biologie.

b) Bestimmen, namentlich aus der Gruppe der Wirbellosen.

14. Mineralogie und Geologie.

Mineralogie und Petrographie: Grundziige der geometrischen, physi-
kalischen und chemischen Kristallographie. Kenntnis der wichtigsten
Mineralspezies. Vorkommen und Nutzbarmachung dieser Mineralarten.

Einteilung und Bildungsweise der Gesteine. Kenntnis der wich-
tigsten Gesteinstypen und ihres Auftretens in der Natur, unter be-
sonderer Beriicksichtigung schweizerischer Vorkommnisse.
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Geologie: Allgemeine Geologie: Bau der Erde; die wichtigsten
geologischen Prozesse: Verwitterung, Abtragung durch Wasser und
Eis, Ablagerungen, Bau der Gebirge.

Erdgeschichte und Palaeontologie, ausgehend von der Geologie
der Schweiz, in den Grundziigen.

15. Freihand- und technisches Zeichnen.

Freie Perspektive und perspektivisches Skizzieren. Schrift und
Ornament. Pflanzen-, Tier- und Landschaftsdarstellungen. Malen.
Darstellungen der menschlichen Figur. Einige Fertigkeit im Wand-
tafelzeichnen. Schattenkonstruktionen.

Die withrend der Studienzeit ausgefiihrten Arbeiten sind vor-
zulegen. :

16. Hygiene.

Elemente der Anatomie und Physiologie des Menschen. Kenntnis

der allgemeinen Hygiene und Schulgesundheitspflege.

17. Turnen.

Kenntnis der Theorie und Methodik des Turnunterrichts fiir
beide Geschlechter; eigene Turnfertigkeit im Rahmen des durch-
gearbeiteten Stoffes. Lehrprobe.

18. Religion.

a) Kenntnis der biblischen Geschichte und Literatur des Alten
und Neuen Testamentes und des Wichtigsten aus der biblischen
(eographie.

b) Die bedeutenderen Momente aus der Kirchengeschichte.

19. Lateinisch und Griechisch.

Schriftlich : Sichere Kenntnis der Formenlehre und schulméifigen
Syntax, dargetan durch die Ubersetzung eines leichtern deutschen
Textes ins Lateinische oder eines griechischen Textes ins Deutsche.

Miindlich: Ubersetzen aus einem in den mittlern Klassen des
Gymnasiums gelesenen Autor. — Vertrautheit mit den Schulautoren
und ihrer Stellung in der Geschichte der Literatur.

20. Gesang.

a) Kenntnis der Theorie, insbesondere der Rhythmik, Melodik,
und Harmonik.

b) Vortrag einer leichtern, dem Bewerber nicht bekannten
Komposition.

¢) Vortrag eines leichtern, dem Bewerber nicht bekannten
Stiickes auf Geige, Klavier oder Orgel.

d) Kenntnis der Gesangsmethodik.

Dritter Abschnitt.
Feststellung der Priifungsergebnisse.
§ 12. Bei der miindlichen, sowie bei der praktischen Priifung
miissen in jedem einzelnen Fach wenigstens zwei Mitglieder der
Priifungsbehirde anwesend sein.
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§ 13. Unmittelbar nach Beendigung der Priifung in einem
Fach haben die Examinanden und Zuhorer das Priifungszimmer zu
verlassen, worauf die Spezialkommission das Ergebnis feststellt und
mit Ziffern von 6 bis 1 bezeichnet, wovon 6 die beste Note ist.

§ 14. Nach Durchsicht der schriftlichen Arbeiten und Beendi-
cung aller einzelnen Priifungen werden, soweit es erforderlich ist,
die Noten noch bereinigt und in eine Tabelle eingetragen, die vom
Prisidenten und Sekretir unterzeichnet und an die Direktion des
Unterrichtswesens iibersandt wird.

Die Examinatoren wohnen der Schlufsitzung mit beratender
Stimme bei.

§ 15. Hat ein Bewerber in einem Fach die Note 1, oder in
zwel Fiichern die Note 2. oder in drei Fichern eine Note unter 4
erhalten, so kann ihm das Patent nicht erteilt werden. Ferner dari
der Durchschnitt siimtlicher Fachzensuren nicht unter 4 sein.

Ein Bewerber, der in einem einzigen Fach die Note 1 erhalten
hat, kann in diesem Fach zu einer Nachpriifung zugelassen werden.
wenn der Durchschnitt simtlicher Noten die Zahl 4 erreicht.

Wird einem Bewerber das Patent verweigert, so darf er eine
zweite und gegebenenfalls eine dritte und letzte Priifung bestehen.
Bei dieser Wiederholung ist der Kandidat in denjenigen Fiichern,
in denen er wenigstens die Note 5 erreicht hat, einer neuen Prii-
fung enthoben.

§ 16. Bewerber, die nach § 15 nicht als Sekundarlehrer paten-
tiert werden, erhalten besondere Fachpatente in denjenigen Fichern,
in denen sie die Note 6 erhalten haben, jedoch unter der Voraus-
setzung, dall ihre Priifungsnote in P#adagogik nicht unter 5 stehe.

Vierter Abschnitt.
Fachzeugnisse und Fachpatente.

§ 17. Zur Erlangung von Fachzeugnissen in einzelnen Féchern
ist die Note 5 oder 6 erforderlich. Die Bestimmungen von § 3, A,
3, 4,5, B, C, D sind auf Bewerber um Fachzeugnisse nicht an-
zuwenden.

§ 18. Bewerber um Fachzeugnisse diirfen in der miindlichen
Priifung nicht zusammen mit Bewerbern um ein Sekundarlehrer-
patent examiniert werden.

§ 19. Fir Pidagogik, Schulhygiene, Religion, Zeichnen und
Gesang werden keine Fachzeugnisse ausgestellt.

§ 20. Inhaber von Fachzeugnissen erhalten ein Fachpatent und
sind fiir die betreffenden Fédcher an bernische Sekundarschulen wiihl-
bar, sofern sie

a) im Besitz eines Maturititszeugnissss oder eines Primarlehrer-
patentes sind;
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b) in dem betreffenden Fache die Note 6 erlangt haben;
¢) auller der Fachprifung auch die praktische Priifung bestanden
haben.
Die von der Gewerbeschule und der Musikschule ausgestellten
Fihigkeitszeugnisse werden als Fachpatente fiir die Sekundarschulen
anerkannt.

§ 21. Fachpatente konnen niemals zu einem Sekundarlebrer-
patent zusammengelegt werden.

Fiinfter Abschnitt.
Ubergangs- und SchluBbestimmungen.

§ 22. An Sekundarschulen des Kantons sollen nur Patentierte
angestellt werden. Die provisorische Anstellung darf nicht auf un-
bestimmte Zeit geschehen.

Fiir Berner und solche Bewerber, deren Eltern im Kanton Bern
niedergelassen sind, bildet das Sekundarlehrerpatent den Wahlfihig-
keitsausweis. Nichtbernische Bewerber, deren Eltern nicht im Kanton
Bern niedergelassen sind und die in den Besitz des bernischen Se-
kundarlehrerpatentes gelangen, sind an bernische Sekundarschulen
wiihlbar, wenn ihr Heimatkanton das bernische Sekundarlehrerpatent
anerkennt und die Direktion des Unterrichtswesens ihnen auf Antrag
der Prifungskommission die Wahlfihigkeit zuspricht.

§ 23. Die Direktion des Unterrichtswesens ist befugt, allfiillig
notwendig erscheinende Abinderungen dieses Reglements provisorisch
vorzunehmen. Sollen die- Abinderungen endgiiltig in Kraft gesetzt
werden, so hat sie dariiber dem Regierungsrat Antrag zu stellen.

§ 24. Dieses Reglement, durch welches dasjenige vom 1. Juli
1908 samt den Zusatzbestimmungen vom 12. und 18. November
1908 aufgehoben wird, tritt sofort in Kraft und ist in die Samm-
lung der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Den Bewerbern, die vor Erlall des vorliegenden Reglements
ihre Studien begonnen haben, steht es frei, die Priifung nach dem
alten oder nach dem neuen Reglement abzulegen.

Besondere Ubergangsbestimmungen in der Anwendung des Stu-
dienplans werden durch Erlasse der Direktion des Unterrichtswesens
festgelegt. 3

Diese ist auch ermichtigt, fiir die Ubergangszeit die Forderung
von § 3, lit. D, des Priiffungsreglements auf begriindetes Gesuch hin
ganz oder teilweise zu erlassen.

5. Reglement betreffend die Habilitation an der veterindr-medizinischen
Fakultdt der Hochschule Bern. (Vom 19. Dezember 1919.)

§ 1. Wer an der veterinir-medizinischen Fakultit der Hoch-
schule Vorlesungen als Privatdozent zu halten wiinscht, hat der
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Direktion des Unterrichtswesens des Kantons Bern ein schriftliches
Gesuch einzureichen und in demselben die Fiicher anzugeben, welche
er zu lehren wiinscht.

§ 2. Dem Gesuche sind beizulegen:

a) Ein curriculum vitae (Schilderung des Lebenslaufes und des
Bildungsganges) ;

b) das Doktordiplom und die Inauguraldissertation;

¢) eine Habilitationssehrift aus demjenigen Fache, tiber das der
Petent zu lesen wiinscht; als solche darf die Doktordissertation
nicht verwendet werden.

§ 3. Die Direktion des Unterrichtswesens tibermittelt die beziig-
lichen Schriftstiicke der Fakultit zur Begutachtung.

Die Habilitationsschrift ist vom Vertreter des betreffenden
Faches zu begutachten, wofiir ihm drei Wochen Zeit gewihrt wird.
Alsdann hat sie mit dem Gutachten bei den iibrigen Mitgliedern der
Fakultit zu zirkulieren, wobei jedes Mitglied acht Tage Zeit zur
Durchsicht beanspruchen darf.

Die Annahme der Habilitationsschrift erfolgt bei einfacher Stim-
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Dekan.

§ 4. Wird die Habilitationsschrift von der Fakultiit als geniigend
erachtet, so hat der Bewerber vor versammelter Fakultit eine nicht
offentliche Vorlesung zu halten, an die ein Colloquium angeschlossen
wird, welches nicht tiber eine Stunde dauern darf.

§ 5. Die Fakultit hat das Gesuch schriftlich zu beantworten.

§ 6. Wird die Habilitationsschrift von der Fakultit fiir unge-
niigend erklirt, so ist eine erneute Anmeldung des betreffenden
Petenten erst nach Jahresfrist gestattet.

§ 7. Falls ein Privatdozent in anderen Fiichern als in denjenigen,
fir die er sich habilitiert hat, zu unterrichten wiinscht, hat er hiezu
die Bewilligung der Fakultit einzuholen.

§ 8. Auf Antrag der Fakultit kann die Direktion des Unter-
richtswesens denjenigen Personen, welche ausgezeichnete Leistungen
in den Fiéchern, tiber die sie zu lehren wiinschen, zu verzeichnen
haben, die oben angegebenen Erfordernisse teilweise oder ganz
erlassen.

§ 9. Wenn ein Privatdozent ohne Urlaub wiihrend vier Seme-
stern nicht gelesen hat, so kann die Direktion des Unterrichtswesens
auf Antrag der Fakultit die Erlaubnis als erloschen erkliren.

6. Dekret betreffend die Besoldung der Primar- und Sekundarschul-
inspektoren. (Vom 19. Miirz 1919.)

Der Grofle Rat des Kantons Bern,
in Ausfithrung des Gesetzes vom 24. Juni 1856 und des Gesetzes
vom 6. Mai 1894,



s et i e e

(et ke

Kanton Bern. 49

auf den Auftrag des Regierungsrates,

beschlielt:

§ 1. Die Primarschulinspektoren beziehen eine Grundbesoldung
von Fr. 5500. Dazu kommen vier Alterszulagen von je Fr. 500, die
nach je drei Jahren ausgerichtet werden, so dalb mit Beginn des
13. Dienstjahres die Hochstbesoldung von Fr. 7500 erreicht wird.

Dienstjahre an oOffentlichen Schulen jeder Stufe werden an-
gerechnet.

§ 2. Die Sekundarschulinspektoren erhalten eine Besoldung bis
auf Fr. 8500 und auferdem eine Alterszulage von Fr. 500 nach
drei Dienstjahren.

Der Regierungsrat setzt die Besoldungen fiir die einzelnen In-
spektionskreise je nach deren Ausdehnung und Arbeitslast fest.

§ 3. Fiir die Primar- und Sekundarschulinspektoren werden die
Reiseentschiidigungen vom Regierungsrat festgesetzt.

Bei ausnahmsweise teuren Wohnungsverhiltnissen in einzelnen
Kreisen kann der Regierungsrat eine angemessene Wohnungsent-
schiidigung zubilligen.

§ 4. Von den allgemeinen Bestimmungen des Dekretes vom
15. Januar 1919 betreffend die Besoldungen der Beamten und An-
gestellten der Staatsverwaltung finden auf die Schulinspektoren sinn-
gemille Anwendung: die §§ 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16.

§ 5. Die Vorschriften iiber die Hilfskasse (Abschnitt E des in
§ 4 hievor genannten Dekretes) werden auf die Schulinspektoren
nicht angewendet. Eine spitere besondere Regelung dieser Verhilt-
nisse bleibt vorbehalten. Bis dorthin gelten die diesbeziiglichen Be-
stimmungen von § 8 des Dekretes vom 30. November 1908 betret-
fend die Inspektion der Primar- und Sekundarschulen.

Den Schulinspektoren, welche der Lehrerversicherungskasse
angehoren, bezahlt der Staat an die von ihnen zu entrichtenden
jihrlichen Primien einen angemessenen Beitrag.

§ 6. Dieses Dekret tritt riickwirkend auf den 1. Januar 1919
in Kraft. Es ersetzt die ihm widersprechenden Bestimmungen des
Dekretes vom 30. November 1908 betreffend die Inspektion der
Primar- und Sekundarschulen, das im-iibrigen in Kraft bleibt.

7. Reglement betreffend die Besoldung der Lehrer der Kantonsschule
Pruntrut. (Vom 10. Juni 1919.)1)

8. Dekret betreffend die Besoldungen der Vorsteher, Lehrer und Leh-
rerinnen der staatlichen Seminare. (Vom 19. Mirz 1919.)1)

9. Dekret betreffend die Besoldungen der Professoren und Dozenten
der Hochschule. (Vom 20. Marz 1919.)1)

Pl S T e U

1) Siehe einleitende Arbeit.
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l1l. Kanton Luzern.
Lehrerschaft aller Stufen.

i. Dekret betreffend die Besoldung der Lehrerschaft an den Primar-
und Sekundarschulen fiir die Legislaturperiode 1919—1923. (Vom
29. Juli 1919.)

Der Grolle Rat des Kantons Luzern,

in Hinsicht auf §§ 109 und 113 des Erziehungsgesetzes vom
13. Oktober 1910 und die §§ 1 und 2 des Gesetzes betreffend teil-
weise Abdnderung desselben vom 27. Oktober 1913;

auf die Vorschlige des Erziehungsrates und des Regierungsrates,
sowie auf den Bericht einer hiefiir eingesetzten Kommission,

beschliefit:
§ 1. Fiir die Legislaturperiode 1919 bis 1923 ist die Barbesol-

dung der Lehrerschaft an den Primar- und Sekundarschulen fest-
gesetzt wie folgt:

a) Ful einen Primarlehrer . . Fr. 3200—4400
b) , eine Primarlehrerin . . _ 3000—4200
¢) , einen Sekundarlehrer. . . 4000—5200
d) , eine Sekundarlehrerin . , 3800—5000

§ 2. Betreffend die Festsetzung der Besoldung innerhalb den
in § 1 genannten Grenzen, die Verteilung der Barbesoldung zwischen
Staat und Gemeinden (drel Viertel und ein Viertel) und die Natural-
leistungen (Holz- und Wohnungsentschidigung), sind mafigebend die
Bestimmungen des Erziehungsgesetzes vom 13. Oktober 1910, bezie-
hungsweise des Gesetzes betreffend Abdnderung desselben vom
27. Oktober 1913.

§ 3. Die Besoldung einer Lehrerin an einer Arbeitsschule (§ 113
des Erz.-Ges.) betriigt fiir den Kurs Fr. 200 bis Fr. 300.

§ 4. Beschliisse betreffend Ausrichtung von Teuerungszulagen
an die staatlichen Funktiondre finden auch Anwendung auf die
Lehrerschaft. Diese Zulagen entfallen zu drei Vierteln auf den Kanton
und zu einem Viertel auf die Gemeinden.

§ 5. Gegenwirtiges Dekret ist urschriftlich ins Staatsarchiv
niederzulegen und dem Regierungsrate zum Vollzuge mitzuteilen.

2. Dekret betreffend die Besoldungen fiir das Lehr- und Abwartper-
sonal an den Mittelschulen und den Schulanstalten des Staates,
fiir die Inspektoren der Volksschulen und fiir die Beamten und
Angestellten der Kantonshibliothek und des Lehrmittelverlages.
(Vom 29. Juli 1919.)

Der Grolie Rat des Kantons Luzern,

in Hinsicht auf die §§ 58 und 99 der Staatsverfassung, sowie
auf die §§ 120, 148 und 162 des Erziehungsgesetzes;
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auf den Vorschlag des Regierungsrates und das Gutachten einer
in Sachen bestellten Kommission,
beschlielit:
I. Beziiglich der nachgenannten Lehrstellen sind vom 1. Juli
1919 an bis zum 30. Juni 1923 das Minimum und das Maximum
der Besoldung festgesetzt wie folgt:

A. Mittelschulen.

Mittelschullehrer Fr. 5000—6500.
Rektoren, Zulage Fr. 200—500.

B. Kantonsschule.
a) Gymnasium und Lyzeum.
Klassenlehrer fiir die untern Klassen Fr. 5500—7500.
. Die iibrigen Lehrer je Fr. 6000—8000.

b) Realschule.

1. Klassen uund Fachlehrer fiir die untern Klassen, Religions-
lehrer und Lehrer des technischen Zeichnens (an der Realschule und
an der Kunstgewerbeschule) je Fr. 5500—7500.

2. ubrige Lehrer je Fr. 6000—8000.

¢) Fiir beide Abteilungen.

1. Lehrer des Deutschen an den obern Klassen, Lehrer der
Physik, Lehrer der Chemie, Lehrer der Naturgeschichte und Lehrer
fitr Geographie und Naturgeschichte je Fr. 6000—8000.

2. Lehrer des Freihandzeichnens Fr. 5000—7500.

3. Lehrer der Blasinstramente und der untern Violinkurse
Fr. 5000—7000.

4. Gesang- und Musiklehrer Fr. 5500—7500.

5. Turnlehrer Fr. 5000—7000.

(. Theologische Fakultiit.

1. Jede der Lehrstellen Fr. 6000—8000.
2. Zulage an den Rektor Fr. 500.

D. Kunstgewerbeschule.
1. Fachlehrer Fr. 5000—7500.
2. Hilfslehrer Fr. 2000—5000.
3. Direktor, Zulage Fr. 1000.
Reorgamsatlon der Kunstgewerbeschule wird vorbehalten.

O =t

E. Lehrerseminar.

1. Direktor, zugleich Lehrer, nebst freier Wohnung, Fr. 6000
bis Fr. 8000.

2. Jeder der iibrigen Lehrer, mit der Verpflichtung, auf Ver-
-langen bei der Aufsicht im Konvikte mitzuwirken, Fr. 5000—7000,
nebst freier Wohnung fiir einen derselben.

3. Hausknecht fiir das Seminar und das Konvikt:

a) Auf Rechnung der Schulanstalt an bar Fr. 800—1200;
b) auf Rechnung des Konviktes Kost und freie Station.
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F. Landwirtschaftliche Winterschule.

1. Direktor und Hauptlehrer Fr. 8000.

2. Fachlehrer je Fr. 5000—6500.

3. Stiindiger Hilfslehrer (fiir Deutsch, Rechnen, Geometrie etc.)
Fr. 4000—5500.

Fir die nichtstindigen Hilfslehrer wird die Besoldung durch
eine besondere Schlulbnahme des Regierungsrates festgesetzt.

Abiinderungen, je nach Inanspruchnahme von Kost und Logis
im Konvikte, werden vorbehalten.

. Taubstummenanstalt and Anstalt fiir schwachbegabte Kinder.

1. Direktor, zugleich Lehrer, Fr. 4500—7000.

2. Die ubucren Lehrer je Fr. 4000—6000, nebst freier Wohnung
tiir einen delselben

3. Lehrerinnen je Fr. 600—1500, nebst Kost und freier Station,
mit der Verpflichtung, bei der Aufsicht iiber die Zoglinge und in
der Besorgung der H‘tushaltunusgeschaite mitzuwirken.

IT. Soweit die Inhaber der unter I B und C genannten Lehl-
stellen zugleich Chorherren sind, wird ihr daheriges Bareinkommen
von dem fiir ihre Lehrstelle ausgesetzten Einkommen in Abzug
gebracht.

III. Die im Dekrete genannten Lehrer sind gegen Bezug der
betreffenden Besoldung zur Ubernahme einer Stundenzahl bis auf
24 verpflichtet. \[ehﬂelstungen werden besonders honoriert, und zwar
mit Fr. 200—250 pro Jahresstunde.

IV. Die Besoldung der Inspektoren der Volksschulen ist fiir die
niichsten vier Schuljahre festgesetzt wie folgt:

1. Kantonalschulinspektor, nebst einer Entschéidigung von Fr. 1000
fiir die Reiseauslagen, Fr. 5000—7000.
' 2. Bezirksinspektoren, je nach Dienstalter und den territorialen
Verhiiltnissen des betreffenden Inspektoratskreises, fiir jede einzelne
Primar- und Sekundarschule Fr. 20—100.

V. Fir die nachgenannten Beamten und Angestellten ist, all-
fillige Abéinderungen in der Umschreibung ihrer Dienstpflichten vor-
behalten, auf die Dauer der gegenwiirtigen Legislaturperiode, respek-
tive soweit es sich um die Rektoren und um die Abwarte von
Schulanstalten handelt, fiir die niichsten vier Schuljahre die Besol-
dung festgesetzt wie folgt:

1. Die beiden Rektoren der Kantonsschule je Fr. 1200—2000,
eventuell fiir ein Berufsrektorat Fr. 9000.

2. Oberbibliothekar der Kantonsbibliothek Fr. 6000—8000.

3. Unterbibliothekar der Kantonsbibliothek Fr. 4500—5500.

4. Verwalter des Lehrmittelverlages Fr. 5000--7000.

5. Gehilfen des Lehrmittelverlages Fr. 3500—5800.

6. Pedell der Kantonsschule Fr. 3000—4500, nebst freier Woh-
nung samt dem notigen Brennmaterial und einem Anteile an den
Einschreibgebiihren der Schiiler.
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7. Abwart des naturhistorischen Museums Fr. 500—1000.

8. Abwart der Kunstgewerbeschule Fr. 800—1800, nebst Woh-
nung und sechs Ster Holz.

9. Abwart der Kantonsbibliothek und des Lehrmittelverlages
nebst freier Wohnung Fr. 2500—4000. ;

VI. Zur Gewinnung und Erhaltung tiichtiger Lehrkrifte ist der
Regierungsrat ermichtigt, deren Besoldungen in bestimmten Fillen
bis auf 159/, ihres Betrages zu erhoéhen.

VII. Die Besoldungserhohungen erfolgen im Rahmen des Mini-
mums und Maximums gemil Besoldungsregulativ, das der Regie-
rungsrat mit ricckwirkender Kraft auf 1. Juli 1919 zu erlassen und
dem Grofien Rate zur Genehmigung vorzulegen hat.

VIII. Beschliisse betreffend Ausrichtung von Teuerungszulagen
an die staatlichen Funktionire finden auch Anwendung auf die im
gegenwiirtigen Dekrete genannten Lehrer, Beamten und Angestellten.

IX. Gegenwiirtiges Dekret ist urschriftlich ins Staatsarchiv nie-
derzulegen und dem Regierungsrate zur Vollziehung mitzuteilen.

3. Dekret betreffend die Festsetzung der Ruhegehalte der Lehrer-
schaft. (Vo 26. November 1919.)1)

1V. Kanton Uri.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1919.

~

T

V. Kanton Schwyz.
Primar- und Sekundarschule.

Plan fiir den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten. (Vom 11. Sep-
tember 1919.)

R e v L W P WV

Vi. Kanton Obwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1919.

B

Vil. Kanton Nidwalden.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1919.

R

1) Siehe einleitende Arbeit.
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Vill. Kanton Glarus.
1. Allgemeines.

i. Revision des Gesetzes iiber das Schulwesen. (Beschlossen von
der Landsgemeinde am 11. Mai 1919.)

§ 41. Die Lehrmittel und Zeichnungsutensilien, sowie die Schreib-
und Zelchenmateuahen werden den ':chule unentgelthch abgegeben.
Die daraus erwachsenden Kosten triigt der Staat. Uber dle ndhele
Ausfithrung dieses Grundsatzes erlifit der Regierungsrat ein Regle-
ment.

Ein jihrliches Schulgeld kann erhoben werden:

) Von Schiilern aus solchen benachbarten und andern Gemeinden,

welche eine eigene Sekundarschule besitzen, die Fille § 40 his,

b und ¢, vorbehalten;

b) von Kindern, deren Eltern nicht im Kanton wohnen.

Dieses Schulgeld darf jedoch die Héhe von Fr. 30 nicht iiber-
steigen.

& 52. Der Staat leistet an die Kosten der Sekundarschulen und
der Hoheren Stadtschule in Glarus einen Beitrag von Fr. 3000 auf
jeden voll beschiiftigten Lehrer.

Uberdies gewiihrt <der Staat der Héhern Stadtschule fur die
Erfilllung der ihr durch § 40 bis und § 43 zugewiesenen besonderen
Aufgabe einen aullerordentlichen Beitrag von Fr. 1000 auf jeden
voll beschiiftigten Lehrer.

§ 53. Ist eine Schulgemeinde (Sekundarschulort oder Nachbar-
gemeinde eines solchen) nicht imstande, trotz Erschopiung der ihr
cesetzlich zu Gebote stehenden Mittel, das Treffnis des Defizites zn
decken, das sich fiir sie nach Gesetz oder Vertrag aus den laufenden
Bediirfnissen des hoheren Schulwesens ergibt, so haben die Orts-
gemeinden (Sekundarschulort und die ihm ano*eschlossenen Nachbar-
cemeinden) die Leistung dieses Treffnisses zu iibernehmen.

Betreffend Erstellung neuer Sekundarschulgebiude und wesent-
liche Erweiterung oder Umbau bestehender Ridumlichkeiten gelten
die Bestimmungen von § 62 des Schulgesetzes nach dem Beschlufs
vom D. Mai 1907.

§ 55. Fortbildungsschulen, gewerbliche und industrielle Bildungs-
anstalten mit offentlichem Charakter werden mit angemessenen Bei-
triigen unterstiitzt, sofern ihre Lebens- und Leistungsfihigkeit nach-
gewiesen ist.

Uber die Grundsiitze, nach welchen die Fortbildungsschulen or-
ganisiert werden miissen, erli3t der Regierungsrat ein Reglement.
Er ftrifft auch die notigen Mafinahmen fiir moglichste Hebung des
gewerblichen und industriellen Bildungswesens, fiir die Instruktion
der Lehrkriifte und die Inspektion dieser Schulen.
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Diejenigen Schulgemeinden, deren Jahresrechnungen bei Er-
hebung des Steuermaximums mit einem Defizit abschlieben, und
diejenigen, welche iiberhaupt die Maximalschulsteuer von 11/, Fr.
vom Tausend erheben, haben Anspruch auf einen Landesbeitrag von
3/, der Kosten der allgemeinen Fortbildungsschule. Den iibrigen
Schulgememden Welche nicht die Maximalschulsteuer erheben, wird
fur die allgemeine Fortbildungsschule ein Landesbeitrag von der
Hilfte der ausgewlesenen kosten ausgerichtet.

An die ausgewiesenen Gesamtkosten der vom Bunde subventio-
nierten Fortbildungsschulen gewerblicher und hauswirtschaftlicher
Richtung leistet der Kanton einen Beitrag von hichstens 50 9/,, ebenso
an einschligige Spezialkurse.

Ist eine Schulgemeinde nicht imstande, mittelst der ihr zur
Verfiigung stehenden ordentlichen Mittel die Kosten zu bestreiten,
die ihr, nach Abrechnung der anderweitigen Beitriige, aus den Be-
dirfnissen der von ihr errichteten Fortbildungsschule erwachsen, so
sind die Ortsgemeinden verpflichtet, das der Gemeinde verbleibende
Treffnis zu tibernehmen.

Das Recht der Verteilung beziiglicher Bundessubsidien steht,
soweit dieselbe nicht von der zustiindigen Bundesbehorde vorgenommen
wird, dem Regierungsrate zu.

§ 61. Der Staat leistet an die Kosten des Volksschulwesens
jibrliche Beitrige von der Hiilfte der gesetzlichen Grundgehalte der
Primarlehrer und der Arbeitslehrerinnen.

Uberdies triigt er zur Hebung desselben bei durch Heranbildung
tuchtiger Lehrer, durch Ausrichtung von staatlichen Dienstalters-
zulagen und Riicktrittsgehalten, an simtliche Lehrer und Lehrerinnen.
sowie durch Unterstiitzung der Defizitgemeinden und bestehender
Fortbildungsschulen.

Zu diesem Zwecke wird dem Regierungsrat alljihrlich ein den
Bediirfnissen entsprechender Kredit erdffnet, iiber dessen Verwendung
dem Landrat Rechenschaft abzulegen ist.

2. Gesetz betreffend Erhebung einer Landessteuer fiir Schulzwecke.

(Erlassen von der Landsgemeinde am 11. Mai 1919.)

§ 1. Der Staat erhebt auf Grundlage von Art. 17 der Kantons-
verfassung eine Landessteuer fiir Schulzwecke (Landesschulsteuer).

§ 2. Die Landesschulsteuer darf 19/5, vom Vermdogen und
Fr. 1 vom Kopf im Jahr nicht tbersteigen.

§ 3. Bei Vermigensanlagen von Fr. 25.000 und darunter
werden nur 609/, in Berechnung gezogen.

Bei Vermogen, welche Fr. 25,000 iibersteigen, werden die ersten
Fr. 25,000 ebenfalls zu 60 9/,, der Rest dagegen voll gerechnet.
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Bei Vermiogensanlagen iiber Fr. 100,000 ist die Verméogenssteuer
eine progressive und wird nach der Klasseneinteilung in § 11, Ab-
satz 3, des Gesetzes iiber das Landessteuerwesen von 1904 erhoben.

Der Progressionszuschlag, um den der nach § 4 festgesetzte
Steueransatz erhoht wird, betriigt fir jede Vermogensklasse die Hiilfte
des Zuschlages, der fiir Tausend Franken bei der Landessteuer er-
hoben wird.

§ 4. Alljiihrlich an der ordentlichen Landsgemeinde wird fest-
gesetzt, welche Landesschulsteuer — ob eine ganze oder eine teil-
weise — fiir das betreffende Jahr bezogen werden soll.

2. Lehrerschaft aller Stufen.

3. Gesetz betreffend die Besoldungen der Lehrer. (Erlassen von der
Landsgemeinde am 11. Mai 1919.)

§ 1. Der jihrliche Grundgehalt eines Primarlehrers betrigt
mindestens Fr. 3500. Erhiilt der Lehrer eine Wohnung, so kann
ihm von der Barbesoldung ein den Verhiltnissen entsprechender
Betrag in Abzug gebracht werden. Im Streitfalle wird die Hohe
dieses Betrages vom Regierungsrate festgesetzt.

§ 2. Der jibrliche Grundgehalt eines Sekundarlehrers betriigt
mindestens Fr. 4500, die Wohnungsentschiidigung inbegriffen.

§ 3. Der jihrliche Grundgehalt einer Arbeitslehrerin betriigt
so viel mal mindestens Fr. 80, als ihr wichentlich Unterrichtsstunden
zugewiesen sind, wobei jedoch nicht mehr als 30 Stunden in An-
schlag gebracht werden dirfen.

Fir die Arbeitsschulstunden, die an einer Sekundarschule erteilt
werden, ist dazu eine Zulage von Fr. 20 auszurichten.

§ 4. An offentlichen Schulen angestellte Lehrer und Lehrerinnen
aller Stufen erhalten iiber diese Grundbesoldungen hinaus je nach
der Zahl der geleisteten Dienstjahre staatliche Dienstalterszulagen.

Diese betragen:

a) Fir die Lehrer und Lehrerinnen der Primar- und Sekundar-

schule:
Im 4.— 6. Dienstjahre je . . Fr. 200,
” 7.— 9. » ” e ” 400?
10.—12. 5 R R s OO
13.—15. & S inaTe el 800
16.—18. Z e ens e m i 1000,
vom 19. 5 an: Je-5n st s 1 200

b) fiir die Arbeitslehrerinnen: _
Im 4.— 6. Dienstjahre je Fr. 5 (fiir die wichentliche Jahresstunde),

w {.— 9, ‘ i 11 5
» 10.—12, ” n » 157
» 13.—15. ’ o 20,

vom 16, D;enst]ahle an ]e , 25,
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Im niedrigsten Falle werden 6, im hichsten 30 Stunden in
Anschlag gebracht.

AuBerhalb des Kantons geleistete Dienstjahre werden nach einer
Wartezeit von zwei Jahren voll angerechnet; Bruchteile eines Jahres
fallen hiebei nicht in Betracht. )

Dienstalterszulagen, welche iiber diese Leistungen hinaus von
den Schulgemeinden beschlossen werden, sind ebenfalls aut der Grund-
lage dreijiihriger Zeitriume (Amtsdauel) aufzubauen.

Die staatliche Dienstalterszulage kann von der Erziehungs-
direktion, beziehungsweise vom Reglelungsmt direkt auf Antrag
des Schulrates sistiert werden, wenn Lehrer oder Lehrerinnen den
ihnen obliegenden Pflichten nicht in allen Teilen nachkommen.

§ 5. Ist ein Lehrer durch Militirdienst, ein Lehrer oder eine
Lehrerin durch Krankheit oder aus d&hnlichen Griinden linger als
zwei Wochen an der Ausiibung des Berufes verhindert, so hat die
zustindige Schulbehorde fir geeignete Stellvertretung zu sorgen.
Die daraus entstehenden Kosten werden von der Schulgemeinde
cetragen. Der Staat kann daran Beitriige leisten, welche jedoch die
Hilfte der Kosten nicht iibersteigen dirfen.

Dauert die Stellvertretung linger als ein halbes Jahr, so kann
der Lehrer oder die Lehrerin, die Fille von Krankheit oder unver-
schuldeter Ursache ausgenommen, verhalten werden, an die Kosten
einen Beitrag bis auf einen Sechstel derselben zu leisten.

Dauert sie linger als ein Jahr, so hort die Pflicht des Staates
und der Schulgemeinde, die Kosten der Stellvertretung zu tragen, auf.

Die Entschiidigung eines fiir einen Primarlehrer amtenden Stell-
vertreters betrigt Fr. 80, diejenige eines fiir einen Sekundarlehrer
amtenden Fr. 100 in der Schulwoche und diejenige fiir eine Arbeits-
lehrerin Fr. 2 fiir jede Arbeitsschulstunde.

Dauert eine Stellvertretung léinger als ein halbes Jahr, so tritt
an die Stelle der wochentlichen Entschiidigung die Besoldung, die
sich nach Mafigabe dieses Gesetzes fiir einen neu gewiihlten Lehrer
ergibt.

Erstreckt sich eine Stellvertretung bis zum Schlusse eines Schul-
quartals, so hat der Stellvertreter auch fiir die Dauer der Ferien
Anspruch auf die volle Entschiidigung, falls er verpflichtet wird, nach
Ablauf der Ferien die Stellvertretung fortzusetzen, und falls er die-
selbe wirklich antritt.

§ 6. Lehrer und Lehrerinnen, welche nach mindestens 25
Dienstjahren infolge Gebrechlichkeit vom Schuldienste zuriickzutreten
gezwungen sind, erhalten einen Riicktrittsgehalt.

Er betriigt mindestens einen Drittel der zuletzt bezogenen ge-
setzlichen Besoldung (Gr undgehalt und staatliche Dienstaltelszulacre)
woran jedoch der Staat fiir einen Primarlehrer hochstens Fr. 1000,
fiir einen Sekundarlehrer hichstens Fr. 1200, tiir eine Arbeitslehrerin
hichstens Fr. 500 leistet.
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Der Rest ist von der Schulgemeinde zu bestreiten.

Ausnahmsweise kann auch bei weniger als 25, jedoch nicht
unter zehn Dienstjahren ein Riicktrittsgehalt gewiihrt werden, dessen
Hohe nach der Dauer der Schuldienstzeit bemessen und vom Regie-
rungsrate festgesetzt wird. Der Staat leistet an diese beschriinkten
Riicktrittsgehalte zwei Drittel; der Rest ist von der Schulgemeinde
zu bestreiten.

Bei der Bemessung des Riicktrittsgehaltes einer Arbeitslehrerin
oder eines nicht voll beschiiftigten Lehrers ist in jedem Falle auch
die Anzahl der zuletzt erteilten Stunden zu bericksichtigen.

Die Schulgemeinde ist berechtigt, einen Lehrer oder eine Lehrerin,
die infolge Krankheit oder anderer unverschuldeter Ursachen auler-
stande sind, das Lehramt auszuiiben, unter Wahrung der gesetzlichen
Anspriiche auf einen Riicktrittsgehalt zum Riicktritt zu veranlassen.

Gegen diesen Entscheid steht dem Lehrer oder der Lehrerin
der Rekurs an den Regierungsrat zu.

Mit dem zuriickgelegten 65. Altersjahr sind die Lehrer oder
Lehrerinnen berechtigt, von ihrem Amte zuriickzutreten und den
Riicktrittsgehalt zu beziehen.

Der bevorstehende Riicktritt eines Lebrers oder einer Lehrerin
ist vom Schulrate, unter Angabe des Alters, des Zeitpunktes des
Riicktrittes und der Schuldienstdauer, der Erziehungsdirektion an-
zuzeigen.

Die Berechtigung zum Bezuge eines Riicktrittsgehaltes kann
jederzeit neu gepriift werden; sie erlischt ganz oder teilweise, wenn
der gewesene Lehrer oder die gewesene Lehrerin ein Erwerbsein-
kommen bezieht, das mit dem Riicktrittsgehalt die friihere gesetz-
liche Besoldung (Grundgehalt, staatliche Dienstalterszulage) iibersteigt.

§ 7. Der Anspruch auf die Ausrichtung der Besoldung beginnt mit
dem Tage der Ubernahme der Lehrstelle und endigt mit dem Riick-
tritte aus derselben. Findet letzterer am Schlusse eines Schulquartals
statt, so wird die Besoldung fiir die Zeit der sich anschliefenden
Schulferien noch hinzuberechnet.

Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin stirbt, so beziehen die
Hinterlassenen derselben (Witwe und minderjibrige Kinder; voll-
jihrige Kinder, Eltern, Enkel und Geschwister jedoch nur, wenn sie
von ihnen unterhalalls der Verstorbene wenigierteljahr vom Tage
des Ablebens an, fienste stand, fiir ein halbeser als 15 Jahre im
glarnerischen Schuldienste stand, fiir ein halbes Jahr, dagegen, falls
der Verstorbene 15 und mehr Jahre im glarnerischen Schuldienste
stand, die Besoldung oder den Ricktrittsgehalt, auf welche der Ver-
storbene zu Lebzeiten Anspruch hatte.

§ 8. Alle auf Grund dieses Gesetzes an die Lehrkriifte zu ma-
chenden Zahlungen haben durch die Gemeinde-Schulverwaltung zu
erfolgen, und zwar die Grundgehalte monatlich und die iiblichen
Zahlungen (staatliche Dienstalterszulagen und Riicktrittsgehalte) viertel-
jihrlich.
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§ 9. Jeder im Kanton patentierte und definitiv angestellte Lehrer
ist verpflichtet, der kantonalen Lehrer-Alters-, Witwen- und Waisen-
kasse als Mitglied beizuatreten, soweit es ihm die Statuten der Kasse
ermoglichen. Diese Pflicht besteht auch fir die in den glarnerischen
Schuldienst aufgenommenen Lehrerinnen.

In gleicher Weise ist jede im Kanton patentierte und definitiv
angestellte Arbeitslehrerin verpflichtet, der Alterskasse der Arbeits-
lehrerinnen des Kantons Glarus als Mitglied beizutreten, soweit es
die Statuten der Kasse zulassen.

Der Staat unterstiitzt diese Kassen durch zweckentsprechende
Einschiisse.

§ 10. Jeder Lehrer ist verpflichtet, ganz und ungeteilt seinem
Amte zu leben. Die Betreibung eines Nebenberufes ist ihm untersagt.

Mit Ausnahme der aulleramtlichen Betitigung fiir Erziehungs-
und Bildungszwecke ist fiir jede mit einem Erwerb verbundene oder
zeitraubende Beschiftigung im Nebenamt durch den Schulrat eine
Bewilligung bei der Erziehungsdirektion einzuholen.

Ergeben sich Ubelstiinde, so kann eine bereits erteilte Bewilli-
gung zuriickgezogen, auch eine aufleramtliche Betiitigung zu Erzie-
hungs- und Bildungszwecken beschriinkt oder ganz untersagt werden.

§ 11. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden entsprechende
Anwendung auf die patentierten Lehrer der im Kanton bestehenden
Fiirsorge-Erziehungsanstalten und auf die patentierten Haushaltungs-
lehrerinnen.

Ubergangsbestimmungen.

§ 12. Nach Annahme dieses Gesetzes durch die Landsgemeinde
haben die Schulgemeinden die Besoldungen fiir alle Lehrkrifte auf
Grund dieses Gesetzes neu zu ordnen. Diese Neuordnung darf aber
keine Verringerung derjenigen Beziige zur Folge haben, die sich
aus der bisher von den Schulgemeinden festgesetzten Grundbesol-
dung, allfilligen Dienstalterszulagen der Schulgemeinde und von
ihnen fiir 1918 ausgerichteten Personalteuerungszulagen (ohne die
Kinderteuerungszulage) ergeben.

Lehrer und Arbeitslehrerinnen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes zuriickgetreten sind, haben vom 1. Mai 1919 an Anspruch
auf die in § 6 festgesetzte staatliche Leistung an die Riicktrittsgehalte.

& 13. Dieses Gesetz tritt auf 1. Mai 1919 in Kraft. Durch das-
selbe werden die §8§ 21, 22 und 31 des Gesetzes betrefiend das
Schulwesen vom 11. Mai 1873 und das Gesetz betreffend die Besol-
dungen der Lehrer vom 14. Mai 1905 aufgehoben.

§ 14. Der Regierungsrat ist mit dem Vollzuge beauftragt.
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IX. Kanton Zug.
Mittelschulen.

Vertrag zwischen dem Regierungsrate des Kantons Zug und dem Ein-
wohnerrate der Stadigemeinde Zug betreffend die Kantonsschule
und die Erwerbung der Liegenschaft , Athene** zu kantonalen Schul-
zwecken. (Vom 10. September 1919.)

Zwischen dem Regierungsrate des Kantons Zug einerseits und
dem Einwohnerrate der Stadtgemeinde Zug anderseits ist unter Vor-
behalt der Genehmigung des Kantonsrates und der Gemeindever-
Sammlung von Zug folgender Vertrag vereinbart worden:

§ 1. Die mit Sitz in Zug errichtete Kantonsschule wird eine
auqschheﬁhch staatliche Anstalt. Der Kanton Zug iibernimmt neben
der bestehenden Industrie- und Handelsschule auch das bisherige
stddtische Gymnasium.

§ 2. Die Organisation der Kantonsschule, die Aufstellung des
Lehrplanes, sowie die Anstellung und Besoldung des Lehrpersonals
und der Bedienung sind Sache der kantonalen Gesetzgebung und
Verwaltung.

§ 3. Die Einwohnergemeinde Zug verpflichtet sich zu folgenden
Leistungen :

a) Sie iibergibt dem Kanton den Fonds von Fr. 16,576.70 aus
den beiden Uttingerpfriinden, und zwar unter den gleichen
Rechten und Pflichten, wie sie die Ausscheidungsurkunde ent-
hilt.

b) Sie bezahlt: 1. an die Kosten der vom Kanton zu erwerben-
den Liegenschaft , Athene“ und der beziiglichen Umbauten
einen Beitrag von Fr. 180,000, zahlbar in 12 zinsfreien jihr-
lichen Raten; 2. an die Betriebskosten der Kantonsschule und
des Obergymnasiums einen jidhrlichen Beitrag von Fr. 21,000.

¢) Alles im gegenwiirtigen Kantonsschulhaus vorhandene Schul-
mobiliar und simtliche Sammlungen, soweit sie nicht schon
Eigentum des Kantons sind, gehen eigentiimlich an den Kanton
iitber, wogegen dieser auch den alleinigen Unterhalt tibernimmt.

§ 4. Mit der Ubersiedelung der Kantonsschule in die ,Athene“
fillt das bisherige Kantonsschulhaus zur- freien Verfiigung an die
Einwohnergemeinde zuriick. :

Bei einem Wiederverkauf der Liegenschaft , Athene“ oder bei
Verlegung der Kantonsschule in eine andere, der Stadtgemeinde nicht
genehme Liegenschaft ist der Einwohnergemeinde Zug der von ihr
an den Erwerb bezahlte Beitrag und beim Verkauf einzelner Par-
zellen der Betrag von 209/, des Erloses riickzuerstatten.

Bei Verlegung der Kantonsschule auf eine andere Liegenschaft
ist iiber die Beitragsleistung der Einwohnergemeinde Zug (§ 3b) neu
zu verhandeln.
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§ 5. In die Kommission fiir die direkte Beaufsichtigung der
Kantonsschule (Aufsichtskommission) wiihlt der Einwohnerrat von
Zug einen Vertreter.

§ 6. Dieser Vertrag tritt am 2. Januar 1920 in Kraft, sofern
er von den kompetenten kantonalen und gemeindlichen Instanzen
genehmigt ist. Die Beitragsleistung der Einwohnergemeinde Zug ge-
il § 3, lit. b, Ziffer 2, dauert vorlidufig 20 Jahre und nachher auf
unbestimmte Zeit so lange, als nicht vier Jahre vor Ablauf einer
ordentlichen Lehreramtsdauer seitens einer Vertragspartei eine Kiin-
digung erfolgt. Im Falle einer Kiindigung haben sich die Parteien
iitber die Hohe der weiteren Beitragsleistung der Einwohnergemeinde
Zug an die Betriebskosten der Kantonsschule neuerdings zu ver-
stindigen. Wird keine Einigung erzielt, so entscheidet dariiber das
Bundesgericht gemils Art. 48 ft des Bundesgesetzes iiber die Organi-
sation der Bundesrechtspflege vom 22. Mirz 1893, respektive 6. Ok-
tober 1911.

X. Kanton Freiburg.
1. Primarschule.

1. Gesetz betreffend Errichtung einer Krankenversicherung und einer
Schiilerersparniskasse fiir die Primarschulen. (Vom 20. Dezember
1919.) '

Der Grobe Rat des Kantons Freiburg,
im Hinblick:
auf die Botschaft vom 8. November 1918:
auf das Bundesgesetz vom 13. Juni 1911 iiber die Kranken-
versicherung ; :
in der Absicht, bei den Schiilern der Primarschulen das Soli-
darititsgefithl und die Neigung zur Ersparnis zu erwecken:
auf Vorschlag des Staatsrates,
dekretiert:
Art. 1. Es wird fur die Schiiler der Primarschulen eine Kran-

kenversicherung, genannt , gegenseitige Schiilerversicherung™, errichtet.
Gleichzeitig wird eine Schiilerersparniskasse organisiert.

Art. 2. Die Schiilerversicherung ist als juristische Person an-
erkannt; sie hat ihren Rechtssitz in Freiburg.

Art. 3. Es gehoren der Schiilerversicherung obligatorisch an
simtliche Schiiler wihrend ihren Primarschuljahren, inbegriffen das
Jahr, an welchem sie das 14. Altersjahr zuriicklegen.

Der freie Ubergang der iiltern Schiiller in eine gegenseitige
Krankenkasse fiir Erwachsene ist durch das Reglement bestimmt.

Art. 4. Die Schiiler werden nach Gebieten in Gruppen vereinigt.
Jede Gruppe verfiigt iiber eine Regionalkasse.
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Art. 5. Die Organe der Regionalkasse sind:
a) Die in der Gegend unterrichtenden Lehrer und Lehrerinnen;
b) die Regionalkommission, bestehend aus Abgeordneten der Ge-
meinden, der Schulkommissionen und der Lehrerschaft.

Art. 6. Die allgemeine Verwaltung der Schiilerversicherung ist
der Aufsicht des Staatsrates unterstellt. Derselbe bezeichnet zu diesem
Behufe, fir die Dauer von vier Jahren, eine kantonale Kommission
von sieben Mitgliedern, deren Vorsitz der Direktor des difentlichen
Unterrichtes fiihrt.

Art. 7. Die Befugnisse der verschiedenen Organe, die Begren-
zung der Regionen, der Gang und die Kontrolle der Regionalkassen,
die Verwaltung ihrer Gelder, die Art des Bezuges der Beitrige, so-
wie die iibrigen Verwaltungsregeln bilden Gegenstand eines Regle-
mentes, das die kantonale Kommission aufstellt und der Genehmi-
gung des Staatsrates unterliegt.

Jede Regionalkasse organisiert ihren Sparkassendienst.

Art. 8. Der durch die Schiiler zu leistende Beitrag ist durch
die kantonale Kommission festgesetzt.
Die Einzahlung in die Ersparniskasse ist nicht obligatorisch.

Art. 9. Fur die unbemittelten Schiiler ibernimmt die Gemeinde
des Wohnsitzes derselben die Entrichtung der Beitrige in die Kran-
kenkasse. In diesem Falle geniel5t letztere das durch den Bund ge-
wiihrte Subsidium und das gleichwertige Subsidium des Kantons.

Art. 10. Die Mitglieder der Lehrerschaft sind gehalten, jedes
fiir seine beziigliche Klasse, die Beitriige ihrer Schiiler zu beziehen,
dieselben in den beiden Rubriken ,Krankenversicherung® und ,Er-
sparnis“ einzutragen, iiber die gemachten Beziige der Regional-
kommission Rechnung abzulegen und derselben alle Krankheitstille
zur Anzeige zu bringen.

Art. 11. Als Gegenleistung fiir die Beitriige in die Versicherung
ibernimmt die Regionalkasse die Arzt- und Apothekerkosten fir die
erkrankten Kinder.

Art. 12. Die Regionalkasse der Schiilerversicherung wird gespiesen
durch

a) die Beitrige ;

b) die kantonale Subvention von Fr. 15,000 jihrlich, sei es wenig-
stens 50 Rp. pro versichertes Kind;

¢) die Beistener der Gemeinden von 50 Rp. pro versichertes

Kind;

d) den Bundesbeitrag, nach Abzug des dem kantonalen Reserve-
fonds zufallenden Anteiles:

e) die eventuellen Schenkungen und Vergabungen.
Art. 13. Die Leistungen der Regionalkassen sind sichergestellt

durch den kantonalen Reservefonds, dessen Hiochstkapital durch den
Staatsrat .bestimmt ist.
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Art. 14. Der kantonale Reservefonds ist gebildet durch folgende
Einnahmequellen :
a) 159/, des Bundesbeitrages;
b) den nicht verteilten Saldo der kantonalen Subvention:
¢) Schenkungen und Legate.

Wenn der Reservefonds sein Maximum erreicht, kionnen die
ihn speisenden Hilfsmittel Verwendung finden zur Bildung eines
kantonalen Fonds fiir sanitire Prophylaxis zugunsten der Kinder-
welt. Die kantonale Kommission wird iiber die Einkiinfte dieses
Fonds verfiigen.

Art. 15. Die Staatsbank ist mit dem die Finanzen betreffenden
Dienst der Schiilerversicherung und der Verwaltung des kantonalen
Reservefonds und desjenigen fiir Prophylaxis beauftragt. Sie schlielt
die daherigen Rechnungen jeweilen auf den 30. Juni ab und legt
sie der kantonalen Kommission vor.

Art. 16. Die kantonale Kommission unterbreitet dem Staatsrate,
behufs nachheriger Vorlage an den Groflfen Rat, die jidhrlichen
Rechnungen des kantonalen Reservefonds und desjenigen fiir Pro-
phylaxis. Der Umsatz der Regionalkassen wird Gegenstand eines
Jahresberichtes bilden, der dem Verwaltungsbericht einzuverleiben ist.

Art. 17. Das gegenwirtige Gesetz tritt am 1. Januar 1921 in Kraft.

Jedoch ist eine Frist von drei Jahren eingerdumt zur obligatorischen
Organisation der Schiilerversicherung in denjenigen Kreisen, welche
mit dieser Institution noch nicht bedacht sind.

Art. 18. Der Staatsrat sorgt fiir die Ausfithrung dieses Gesetzes.

Also beschlossen vom Grolen Rat, zu Freiburg, den 20. De-
zember 1919.

2. Lehrerschaft aller Stufen.
2. Gesetz iiber die Gehdlter. (Vom 23. Dezember 1919.)1)

3. Gesetz betreffend die Pensionskasse der Universitédt, des Kollegiums
St. Michael, des Technikums und des landwirtschaftlichen Institutes.
(Vom 26. Dezember 1919.)

Der Grofle Rat des Kantons Freiburg,
im Hinblick:
auf die Botschaft des Staatsrates vom 10. November 1919 und
den Art. 38 des Gesetzes vom 1. Dezember 1899 betreffend die Or-
ganisation der Universitiit;

: 1) Fiir die darin enthaltenen Lehrerbesoldungsansitze siehe einleitende
Arbeit.
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in der Absicht, dem Lehrk&rper des hiheren, literarischen, tech-
nischen, landwirtschaftlichen und kaufminnischen Unterrichts eine
Pension zu sichern:

auf Antrag des Staatsrates,

beschliefbt:
1. Kapitel.
Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Die Pensionskasse der Universitiit, des Kollegiums St. Mi-
chael, des Technikums und des landwirtschaftlichen Instituts hat den
Zweck, unter staatlicher Garantie den Professoren dieser Anstalten
eine Pension, ihren Witwen und unmiindigen Kindern eine Uber-
lebensrente zu verabfolgen.

Die Mitglieder des Lehrkorpers dieser vier Lehranstalten sind
gehalten, der Kasse anzugehoren.

Art. 2. Die Pensionskasse bildet eine juristische Person. Sie
hat ihren Sitz in Freiburg.

Art. 3. Bezugsberechtigte der Pensionskasse sind :

a) Die ordentlichen und auberordentlichen Professoren der Uni-

- versitiit ;

b) die Professoren des Kollegiums St. Michael ;

¢)- die Professoren des Technikums;

d) die Professoren des landwirtschaftlichen Institats;
e) ihre Witwen und unmiindigen Kinder.

II. Kapitel.
Yerwaltung,

Art. 4. Die Leitung der Kasse obliegt einem jeweilen auf fiinf
Jahre gewihlten Vorstand von neun Mitgliedern. Fiinf derselben
werden bezeichnet von den ordentlichen und auferordentlichen Pro-
tessoren der Universitit, zwel von den Professoren des Kollegiums
St. Michael, einer von den Professoren des Technikums und einer
von den Professoren des landwirtschaftlichen Instituts.

Art. 5. Der Staatsrat bezeichnet den Prisidenten des Vorstandes.
. Der Vorstand wiihlt selbst den Vizepriisidenten, sowie den Schrift-
und Buchfiihrer.

Art. 6. Der Vorstand kann seine Beschliisse nur bei Anwesen-
heit von wenigstens fiinf Mitgliedern und mit Stimmenmehrheit
fassen. Zur Gewihrung von Unterstiitzungen im Sinne des Art. 31
bedarf es jedoch der Zustimmung von wenigstens sechs Mitgliedern.

Art. 7. Der Vorstand hat alle zum gedeihlichen Fortgang der
Kasse dienlichen Malinahmen zu treffen. Insbesondere wacht er iiber
die piinktliche Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften, besorgt
den Einzug der Jahresbeitriige, stellt die Bedingungen fiir die Ver-
waltung des Kassenvermogens fest, entscheidet iiber die zu entrich-

tenden Pensionen und Renten und gibt Anordnung iiber deren Aus-
zahlung.
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Er erstattet am Ende jedes Rechnungsjahres Bericht tiber seine
Titigkeit und den Stand der Kasse zuhanden des Staatsrates, sowie
durch Vermittlung der Rektoren der Universitit und des Kollegiums,
sowie der Direktoren des Technikums und des landwirtschaftlichen
Instituts, zuhanden der Professorenversammlungen jeder der vier
Anstalten.

Art. 8. Uber Anstinde zwischen der Pensionskasse und einem
der Bezugsberechtigten entscheidet der Vorstand, unter Vorbehalt
des Rekurses an den Staatsrat.

Art. 9. Die Pensionskasse wird verpflichtet durch die Kollektiv-
unterschrift des Priisidenten und des Schrift- und Buchfiihrers.

IIT. Kapitel.
Kassenvermogen und Rechnungsfiihrung.

Art. 10. Die Einnahmen der Kasse sind:
a) Ein Jahresbeitrag des Staates, in Hohe von 59/, der Jahres-
besoldungen der Professoren der Universitit, des Kollegiums
St. Michael, des Technikums und des landwirtschaftlichen In-
stituts:
b) ein gleich hoher, den Gehiltern der genannten Professoren
entnommener Jahresbeitrag;
¢) die Zinsen der Schenkungen und Vermiichtnisse.
Fir die Bemessung der Beitrige der Professoren, sowie des
staatlichen Zuschusses, wird hdchstens eine Jahresbesoldung von
Fr. 6000 in Anschlag gebracht.

Art. 11. Die Entrichtung des staatlichen Zuschusses, sowie der
Beitriige der Professoren, erfolgt bei Gelegenheit der Auszahlung der
Gehiilter.

Art. 12. Die Zinsen aus Vergabungen und Vermichtnissen,
die ohne Bestimmung eines besonderen Zweckes der Kasse zugewandt
werden, diirfen einzig zur Vermehrung ihrer Leistungen Verwendung
finden. :

Art. 13. Das Kassenvermiogen ist von allen Steuern befreit.

Art. 14. Die Verwaltung des Vermogens, die Aufbewahrung
der Wertschriften, sowie der Kassadienst, werden, auf Grund einer
von dem Vorstand abzuschlielenden Vereinbarung, der Staatsbank
iibertragen. |

Art. 15. Die Rechnungen werden jeweilen auf den 31. Dezember
abgeschlossen und mit den entsprechenden Belegen unterbreitet:

a) Einer auf zwei Jahre gewiihlten Rechnungspriifungskommission,
in die jede der vier Anstalten ein Mitglied abordnet:

b) dem Kassenvorstand;

¢) dem Staatsrat;

d) dem Grofien Rat zur Genehmigung.
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Art. 16. Alle fiinf Jahre ordnet der Vorstand eine versicherungs-
technische Untersuchung des Standes der Kasse an. Der Staatsrat
kann zu jeder Zeit eine derartige Untersuchung vornehmen lassen .
und Revisoren mit der Prifung der Rechnungs- und Geschiftsfiih-
rung betrauen.

Wenn die versicherungstechnische Untersuchung ergibt, daly der
finanzielle Stand der Kasse eine Vermehrung der Leistungen nach
den Art. 17, 18, 28, 29 gestattet, kann der Vorstand einen entspre-
chenden Vorschlag dem Staatsrat machen, der ihn, mit seiner Begut-
achtung, dem Groflen Rate unterbreitet.

IV. Kapitel.
Ordentliche Pensionen.
Art. 17. Die Kasse entrichtet eine jihrliche Pension:

a) An jeden Professor, der nach vollendetem 65. Altersjahr oder
nach 35 Dienstjahren die Lehrtitigkeit aufgibt;

b) an jeden Professor, der nach vollendetem 60. Lebensjahr oder
nach 30 Dienstjahren aus Gesundheitsriicksichten seine Lehr-
titigkeit aufzugeben gezwungen ist.

Die vor dem 25. Lebensjahre zugebrachten Dienstjahre ziihlen
hiebei nicht mit. =

Art. 18. Die Pension betriigt fir jedes Dienstjahr 3 9/, der als
Professor bezogenen Jahresbesoldung. Sie kann jedoch nicht 509/,
dieses Gehalts, noch den Betrag von Fr. 3000 iibersteigen.

Art. 19. Als zur Berechnung der Pension maligebender Gehalt
gilt der Mittelwert des vom Pensionsberechtigten wiihrend der letzten
zehn Jahre, beziehungsweise bei einer weniger langen Anstellung.
seit seinem Amtsantritt bezogenen Jahresgehaltes.

Art. 20. Nimmt ein Professor nach einer Unterbrechung von
mehr als einem Semester seine Lehrtiitigkeit wieder auf und will
er dabei die Zeit seiner Abwesenheit zur Berechnung seiner Dienst-
jahre mitziihlen lassen, so mull er 109/, des nicht bezogenen Ge-
haltes mit Zinseszinsen zu 5 %/, entrichten.

Art. 21. Alle seit dem 25. Lebensjahr in dem offentlichen Unter-
richt des Kantons Freiburg zugebrachten Dienstjahre ziihlen bei Be-
rechnung der Pension, wenn der Bezugsberechtigte an einer der vier
Anstalten im Augenblick des Inkrafttretens gegenwiirtigen Gesetzes
noch angestellt ist.

Art. 22. Bei Ernennungen kann der Staatsrat ausnahmsweise
die an anderen gleichwertigen Lehranstalten zugebrachten Dienstjahre
ganz oder zum Teile in Anschlag bringen.

Art. 23. Wenn ein Professor nach zuriickgelegtem 60. Altersjahr
oder nach 30 Dienstjahren aus Gesundheitsriicksichten vom Amte
zuriickzutreten wiinscht, so richtet er das Gesuch auf Pensionierung
an den Staatsrat, der, auf Grund eines i#rztlichen Zeugnisses und
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nach Anhérung des Kassenvorstandes, iiber die Stichhaltigkeit der
angefiihrten Griinde entscheidet.

Der Staatsrat kann von Amtes wegen die Pensionierung eines
Professors, der sich in den oben angefithrten Umstinden befindet,
aussprechen.

V. Kapitel.
Uberlebensrenten.

Art. 24. Die Witwe und die unmiindigen Kinder, die einer vor
der Pensionierung des verstorbenen Professors geschlossenen Ehe
entstammen, bekommen zusammen eine Jahresrente im Betrage von
509/, der Pension, die der Verstorbene genof oder hétte beanspruchen
konnen.

Art. 25. Sind keine Kinder da oder sind alle Kinder miindig
geworden, so fillt die Rente an die Witwe allein, wenn die Ehe
vor der Pensionierung des verstorbenen Professors und wenigstens
fiinf Jahre vor seinem Tode abgeschlossen wurde.

Art. 26. Im Falle der Wiederverheiratung geht die Witwe ihrer
Rentenanspriiche verlustig.

Art. 27. Bei Wiederverheiratung oder Tod der Mutter hat jedes
unmiindige Kind Anspruch auf 259/, der Pension, ohne daly jedoch
der Betrag von 50 9/, iiberschritten werden kann.

VL. Kapitel.
AuBerordentliche Pensionen und Unterstiitzungen.

Art. 28. Ein Betrag von 209/, der im vorigen Geschiftsjahr
der Kasse gemachten Einzahlungen kann fiir aulerordentliche Pen-
sionen oder Renten und zu Unterstiitzungen verwendet werden. Der
nicht aufgebrauchte Teil dieses Betrages dient zur Aufnung eines
demselben Zwecke dienenden Fonds.

Art. 29. Eine aus den gemill dem vorigen Artikel verfiigharen
Betriigen zu entnehmende aulerordentliche Pension kann Professoren
gewiithrt werden, die nach 15 Dienstjahren, aber vor Erreichung
des 60. Lebensjahres, aus Gesundheitsriicksichten von ihrem Amte
zuriicktreten miissen. Im Todesfalle kann eine Rente ihren Witwen
und unmiindigen Kindern ausgerichtet werden.

Art. 30. Die Berechnung der aul’erordentlichen Pensionen und
Renten geschieht nach den fiir die ordentliche Pension aufgestellten
Bestimmungen. Doch ist zur Erlangung der aulerordentlichen Rente
der Witwe und der unmiindigen Kinder nicht erforderlich, dals die
Ehe funf Jahre vor dem Tode des Bezugsberechtigten geschlossen
wurde.

Wenn in einem Jahre der Gesamtbetrag der aulerordentlichen
Pensionen und Renten, die den vom Amte zuriickgetretenen Pro-
fessoren oder, im Falle des Todes, ihren Witwen und unmiindigen
Kindern gebiihren, den im Art. 28 vorgesehenen Teil der Einnahmen
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iiberschreitet, so tritt eine verhiiltnismilige Herabsetzung dieser Pen-
sionen und Renten ein.

Art. 31. Wenn der Betrag der im Art. 28 vorgesehenen Ein-
nahmen nicht zur Entrichtung der aulerordentlichen Pensionen und
Renten ganz aufgebraucht wird, so kann der Uberschuly zu Unter-
stiitzungen an Professoren der vier Anstalten oder an ihre Ange-
houcren verwendet werden. Diese Unterstiitzungen sind Jewellen nur
fir ein Jahr zu gewiihren.

VII. Kapitel.
SchluBbestimmungen,

Art. 32. Die Miindigkeit der Kinder bestimmt sich in allen
Fillen gemil Art. 14 und folgenden des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches.

Art. 33. Die Pensionen und Renten werden zu Beginn jedes
Vierteljahres bezahlt. Die erste Auszahlung erfolgt beim Beginn des
Vierteljahrs, das dem Riicktritt vom Amte oder dem Tode folgt.

Art. 34. Die Pensionen und Renten sind nicht ibertragbar; sie
sind unpfiindbar im Sinne des Art. 519, Absatz 2, des Schweizerischen
Obligationenrechts und des Art. 92, Ziffer 7, des Bundesgesetzes iiber
Schuldbetreibung und Konkurs.

Art. 35. Der Staatsrat ist mit der Ausfithrung dieses Gesetzes
betraut, das fiir die Universitit mit rickwirkender Kraft am 1. Ok-
tober 1918, fiir das Kollegium und Technikum und das landwirt-
schaftliche Institut am 1. Oktober 1919 in Kraft tritt.

Also beschlossen vom Grolen Rat, zu Freiburg, den 26. De-
zember 1919.

A A A AP S

Xl. Kanton Solothurn.
Lehrerschaft aller Stufen.

I. Aus: Gesetz betreffend Gehaltserhdhung des Staatspersonals und
der Lehrerschaft. (Vom 4. Mai 1919.)

Der Kantonsrat von Solothurn,
auf Antrag des Regierungsrates,
beschlieft:

I. Gehaltszulagen des Staatspersonals.
$ 1. Der Kantonsrat hat das Recht, die gemiils Gesetz betreffend
die staatliche Besoldungsreform vom 17. Februar 1918 bestehenden
Gehaltsansiitze der Staatsbeamten und -angestellten, mit Einschluls
des Polizeikorps, sowie der Professoren und Lehrer an der Kantons-

schule und der landwirtschaftlichen Winterschule, bis 331/3%/4 zu
erhohen.
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II. Grundgehalt fiir die Primar- und die Bezirkslehrerschaft.

§ 2. Ziffer [, lit. a und ¢, des Gesetzes betreffend das Grundgehalts-
Minimum des Lehrpersonals der Primar- und Arbeitsschulen vom
21. Januar 1917 (enthaltend eine neue Fassung des § 2, Absatz 1,
sowie des § 6, Absatz 1, des Gesetzes betreffend die Besoldung des
Personals der Primar- und Arbeitsschule ete. vom 21. Mirz 1909)
sind aufgehoben und es tritt an ihre Stelle folgende Fassung:

a) § 2, Absatz 1: _Die Einwohnergemeinde bestimmt die Hohe
des Grundgehaltes. Dieser betrigt fiir die Primarlehrer jihrlich
wenigstens Fr. 3500, fur die Primarlehrerinnen wenigstens
Fr. 3200%;

c) § 6, Absatz 1: ,Die Arbeitslehrerinnen beziehen als Jahres-
gehalt fiir jede von ihnen gefiihrte Arbeitsschule wenigstens
Fr. 400. Im iibrigen bestimmt die Einwohnergemeinde die
Hohe der Besoldung.*

§ 3. Der Staat leistet bis zum Inkrafttreten eines neuen Steuer-
gesetzes den finanziell bedriingten Gemeinden neben den gesetzlichen
Beitriicen an die Besoldungen des Lehrpersonals der Primar- und
Arbeitsschulen besondere Zuschiisse, deren Héhe im Minimum nicht
weniger als Fr. 80,000 und im Maximum nicht mehr als Fr. 100,000
betragen darf.

§ 4. Lit. D, Ziffer I, Absatz 1 bis 3, des Gesetzes betreffend
die staatliche Besoldungsreform vom 17. Februar 1918 (enthaltend
eine neue Fassung des § 11 des Gesetzes betreffend die Bezirks-
schulen vom 18. April 1875) erhalten folgende Anderung:

»§ 11 des Gesetzes betrefiend die Bezirksschulen vom 18. April
1875 soll lauten:

Der jihrliche Grundgehalt eines Bezirkslehrers oder einer Be-
zirkslehrerin betrigt wenigstens Fr. 48300. An dieses Grundgehalts-
minimum leistet der Staat einen jihrlichen Beitrag von Fr. 3400.

- Der Staat leistet den Bezirksschulfonds Beitrige von 15 bis
459/, an die das Minimum von Fr. 4800 iibersteigenden Grund-
cehaltsbeitriige der Bezirkslehrer und Bezirkslehrinnen. Der Gesamt-
betrag dieser staatlichen Zuschiisse darf nicht iiber einen Viertel
der Summe aller das Minimum von Fr. 4800 iibersteigenden Gehalts-
betriige hinausgehen. Bei der Verteilung dieser Beitriige sollen die
Steuerkraft und die Steuerlast der beteiligten Gemeinden eines Be-
zirksschulkreises angemessen beriicksichtigt werden. Diese Mehr-
leistung des Staates ist von den Bezirksschulpflegen zur weitern Er-
hiohung des Grundgehaltes der Bezirkslehrer und Bezirkslehrerinnen
oder zur unentgeltlichen Abgabe der Lehrmittel an die Bezirksschiiler
zu verwenden. Dieser Beitrag wird alljihrlich nach Schlufl eines
Schuljahres festgestellt und bezahlt.”

III. Altersgehaltszulagen fiir die Lehrkriifte der Primar- und der Bezirks-
schulen, sowie der Kantonsschule und der landwirtschaftlichen Winterschule,

§ 5. Die im Gesetze betreffend die staatliche Besoldungsreform
vom 17. Februar 1918 normierte Zeit von 20 Jahren, innert welcher
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das Maximum von Fr. 1000 der Altersgehaltszulage fiir die Lehrer
der Primar- und der Bezirksschulen, sowie der Kantons- und der
landwirtschaftlichen Winterschule zu erreichen ist, ist zu reduzieren
auf 12 Jahre.

V. Erhebung eines 14, und eines 15. Steuerzehntels,

§ 7. Zur teilweisen Deckung der aus diesem Gesetze erwach-
senden Ausgaben sind ein 14. und ein 15. Steuerzehntel zu erheben.
erstmals fiir das Jahr 1920.

VI. Schlubbhestimmungen.

§ 8. Dieses Gesetz tritt nach seiner Annahme durch das Volk
sofort in Kraft.

Die Bestimmungen des Abschnittes II haben riickwirkende Kraft
auf 1. Januar 1919.

Der Kantonsrat kann seinen Beschliissen gemds den Abschnitten I
und IIT riickwirkende Kraft auf 1. Januar 1919 verleihen.

2. KantonsratsbeschluB betreffend Gehaliszulagen des Staatspersonals.
(Vom 28. Mai 1919.)1)

3. KantonsratsheschluB betreffend die Altersgehaltszulagen fiir die
Lehrkrdfte der Primar- und der Bezirksschulen, sowie der Kan-
tonsschule und der Ilandwirtschaftlichen Winterschule. (Vom
28. Mai 1919.)

Der Kantonsrat von Solothurn,

in Vollziehung des § 5 des Gesetzes vom 4. Mai 1919 betreffend
Gehaltserhohung des Staatspersonals und der Lehrerschaft,
gestiitzt auf Abschnitt VI, Schluflbestimmungen, § 8, Absatz 3,
des genannten Gesetzes,
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliel3t:

§ 1. Die Primarlehrer und Primarlehrerinnen, sowie die Bezirks-
lehrer erhalten in Anlehnung an die in den Abschnitten E und D,
Ziffer 11, des Gesetzes vom 17. Februar 1918 festgelegte Stufenfolge
vom Staate folgende Alterszulagen:

Nach einer Lehrtiitigkeit:

Von 2 Jahren Fr. 100 Von 8 Jahren Fr. 600
& » 200 i SO N » 800
6 ” » 400 o ) » 1000

1) Fiir die Beéoldungsans‘ﬁtze der Professoren und Lehrer der Kantons-
schule und der landwirtschaftlichen Winterschule siehe einleitende Arbeit.
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§ 2. Die Professoren und Lehrer der Kantonsschule, sowie die
Lehrer der landwirtschaftlichen Winterschule erhalten in Anlehnung
an die in Abschnitt C, Ziffer I und II, des Gesetzes vom 17. Februar
1918 festgelegte Stufenfolge vom Staate folgende Altersgehaltszulagen:

Nach Ausiibung des Lehramtes wéhrend

mehr als 4 Jahren: Fr. 200 mehr als 10 Jahren: Fr. 800

ks ” 6 ” n 400 » N 1 2 ) » n 1 OOO

” n 8 » b 600

§ 3. Dem § 5 des Gesetzes vom 4. Mai 1919 betreffend Gehalts-
erhohung des Staatspersonals und der Lehrerschaft (Altersgehalts-
zulagen fiir die Lehrkriifte der Primar- und der Bezirksschulen,
sowie der Kantonsschule und der landwirtschaftlichen Winterschule)
und dem vorliegenden Beschlusse wird riickwirkende Kraft auf den
1. Januar 1919 zuerkannt.

4. Verordnung betreffend die Stelivertretung von Lehrern und Lehre-
rinnen der Primar-, Arbeits- und Bezirksschulen. (Vom 4. Juni 1919.)

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn,

in Abéinderung der Verordnung betreffend die Stellvertretung
von Lehrern und Lehrerinnen der Primar-, Arbeits- und Bezirks-
schulen vom 2. September 1916 / 17. November 1917;

in Ausfithrung seines grundsiitzlichen Beschlusses vom 4. Juni
1919 betreffend Erh6hung des Stellvertretungshonorars;

auf Antrag des Erziehungsdepartementes,

beschlielit:
1. Honorierung der Stellvertreter.
a) Primarschulen.

§ 1. Lehrer und Lehrerinnen, die an Stelle durch Krankheit
verhinderter Primarlehrer oder Primarlehrerinnen oder im Militér-
dienst stehender Primarlehrer als eigentliche Stellvertreter deren
Schule (ohne Verschmelzung dieser mit einer andern und in vollem
Umfange) fiithren, beziehen ein Honorar von Fr. 13 fiir jeden nicht
in die gesetzliche Ferienzeit fallenden Tag (mit Einschlufy der Sonn-
tage und staatlich anerkannten Feiertage) oder ein Wochenhonorar
von Fr. 91. :

Die Einwohner-, beziehungsweise die Schulgemeinde ist berech-
tigt, diesen Honoraransatz unter Anzeige an das Erziehungsdeparte-
ment zu erhdhen. Soweit die Ausitbung dieser Befugnis nicht durch
die Gemeindeversammlung in Anspruch genommen wird, steht sie
dem Gemeinderat zu.

§ 2. Das Honorar fiir Primarschulstellvertretungen ist auszuzahlen :
a) In Fillen von Krankheit oder von militirischem Instruktions-
~ dienst, soweit er nicht in Art. 15 der Militéirorganisation vor-
gesehen ist, oder von aktivem Militirdienst, direkt durch die
Einwohner-, beziehungsweise Schulgemeinde :
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b) wenn der vertretene Lehrer als Offizier oder Unteroffizier in
den Instruktionsdienst einberufen worden ist (Art. 15 M.-O.),
auf Anweisung des Erziehungsdepartementes durch die Staats-
kasse.

§ 3. Fir das Primarschul-Stellvertretungshonorar hat in den -
Fiillen von Krankheit oder von nicht in Art. 15 der Militéirorgani-
sation vorgesehenem Instruktionsdienst oder von aktivem Militéir-
dienst die Einwohner-, beziehungsweise Schulgemeinde aufzukommen.

Der Staat unterstiitzt die Einwohner-, beziehungsweise Schul-
gemeinden in der Erfiilllung dieser Pflicht, indem er ihnen folgende
Beitriige an die Kosten der Stellvertretung leistet:

a) An das Minimum des Honorars nach § 1, Absatz 1, einen
Beitrag, der sich nach der Stelle bemilst, welche die Einwohner-,
beziehungsweise Schulgemeinde in der in § 3 des Gesetzes
betreffend die Besoldung des Lehrpersonals der Primar- und
Arbeitsschule vom 21. Miirz 1909 vorgesehenen, alle drei Jahre
zu revidierenden Klassenordnung einnimmt, so dal fiir den
Tag erhalten die Gemeinden:

I. Klasse Fr. 8.95 VI. Klasse Fr. 4. 90
1B oo 810 Nl . 4.05
- s daoal) N e )
IV. ; e 20l X v 2.4D
V. : s Byl

b) an das Honorar, welches die Gemeinden, soweit eine Erhthung
der Ansiitze gemidll § 1, Absatz 2, zulissig ist, iiber das in
§ 1, Absatz 1, festgesetzte Minimum hinaus bewilligen und
ausrichten, einen weitern Beitrag in dem Verhiltnis, welches
in lit. a fiir das Minimum des Honorars bestimmt ist.

§ 4. Fir die Honorierung der Stellvertretung eines sich im
Militirdienst befindenden Lehrers, der als Offizier oder Unteroffizier
in den Instruktionsdienst einberufen ist (Art. 15 des Bundesgesetzes
betreffend die Militiirorganisation vom 12. April 1907, sowie Art. 1
und 2 der Verordnung des Bundesrates betreffend die Kosten der
Stellvertretung von Lehrern im Militdrdienst vom 14. Januar 1910
und Bundesratsbeschluffi vom 25. Januar 1918 iiber Anderung der
Verordnung betreffend die Kosten der Stellvertretung von Lehrern
im Militérdienst) hat der Staat aufzukommen.

Das Honorar wird getragen:

Zu /g vom Staat und — auf Grund des diesem zustehenden
Riickgriffsrechtes — zu 3/, vom Bund, zu 1/g vom vertretenen Lehrer,
soweit es sich um das in § 1, Absatz 1, festgesetzte Honorarminimum
handelt,

dagegen in dem durch § 3 bestimmten Verhiltnis vom Staat
und der Gemeinde hinsichtlich allfilliger von dieser nach § 1,
Absatz 2, bewilligter Mehrbetriige.
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Soweit durch die Ansiitze gemifi § 1 dieser Verordnung das
vom Bunde festgesetzte Stellvertretungshonorar iberschritten wird,
ist die Differenz in dem durch § 3 dieser Verordnung bestimmten
Verhiltnis vom Staat und von der Gemeinde zu tragen.

b) Avbeitsschulen.

§ 5. Eine Arbeitslehrerin, die an Stelle einer durch Krankheit
verhinderten Arbeitslehrerin als eigentliche Stellvertreterin die Schule
fithrt, bezieht Fr. 5 fir den Arbeitsschulhalbtag.

Dieser Honoraransatz kann durch die Einwohner-; beziehungs-
weise Schulgemeinde unter Anzeige an das Erziehungsdepartement
erhoht werden.

§ 6. Die Auszahlung des Honorars an die Stellvertreterin einer
Arbeitslehrerin erfolgt durch die Einwohnergemeinde.

§ 7. Fiir das Honorar der Stellvertreterin einer Arbeitslehrerin
hat die Einwohnergemeinde aufzukommen.

Der Staat unterstiitzt die Einwohner-, beziehungsweise Schul-
gemeinden in der Erfillung dieser Pflicht, indem er ihnen folgende
Beitrige an die Kosten der Stellvertretung leistet:

a) An das Minimum des Honorars nach § 5, Absatz 1, einen Beitrag,
der sich nach der Stelle bemilit, welche die Einwohner-, be-
ziechungsweise Schulgemeinde in der in § 3 des Gesetzes be-
treffend die Besoldung des Lehrpersonals der Primar- und
Arbeitsschule vom 21. Mirz 1909 vorgesehenen Klassenordnung
einnimmt, so daf} fir den Arbeitsschulhalbtag die Gemeinden

erhalten: ;
I. Klasse Fr. 3. 35 V1. Klasse Fr. 1. 95
1§ A o g N a 169
i 3 Eptigse S22 80 VIIL . . 1.40
| " Goc R0 o b X, - N % [
V. @)

” b4

b) an das Honorar, welches die Gemeinden in Anwendung von
§ D, Absatz 2, iiber das in § 5, Absatz 1, festgesetzte Minimum
hinaus bewilligen und ausrichten, einen weitern Beitrag in dem
Verhiiltnis, welches in lit. a fiir das Minimum des Honorars
bestimmt ist.

¢) Bezirksschulen.

§ 8. Lehrer und Lehrerinnen, die an Stelle durch Krankheit
verhinderter Bezirkslehrer oder Bezirkslehrerinnen, oder im Militiir-
dienst stehender Bezirkslehrer, deren Stunden als eigentliche Stell-
vertreter (ohne Verschmelzung der Klassen und in vollem Umfange)
erteilen, beziehen ein Honorar von Fr. 17 fir jeden nicht in die
gesetzliche Ferienzeit fallenden Tag (mit Einschluls der Sonn- und
cesetzlichen Feiertage) oder ein Wochenhonorar von Fr. 119,

Die Bezirksschulpflegen sind berechtigt, diese Honoraransiitze
unter Anzeige an das Erziehungsdepartement zu erhéhen.
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§ 9. Die Auszahlung des Honorars fiir Bezirksschulstellvertre-
tuncren erfolgt: =

‘1) In l«allen von Krankheit oder von militirischem Instruktions-
dienst, soweit er nicht in Art. 15 der Militdrorganisation vor-
gesehen ist, oder von aktivem Militirdienst durch das zustéin-
dige Oberamt, beziehungsweise fiir die Bezirksschule Mariastein
durch die Staatskasse, als Verwaltungsstellen der Bezirksschul-
fonds;

b) wenn der vertretene Lehrer als Offizier oder Unteroffizier in
den militiirischen Instruktionsdienst einberufen worden ist
(Art. 15 M.-0.), auf Anweisung des Erziehungsdepartementes
durch die Staatskasse.

§ 10. Das Honorar fiir Bezirksschulstellvertretungen wird ge-
tragen:

a) In Fillen von Krankheit oder nicht durch Art. 15 der Mili-
tirorganisation vorgesehenen Instruktionsdienst oder aktivem
Militdrdienst zu 3y vom Staat und zu 3/g vom betreffenden
Bezirksschulfonds;

b) wenn der vertretene Lehrer als Offizier oder Unteroffizier in
den militdrischen Instruktionsdienst einberufen worden ist
(Art. 15 M.-O.):

zu 1/g vom Staate und — auf Grund des dem Staate zu-
stehenden Riickgriffsrechtes — zu 3/; vom Bund, zu /3 vom

vertretenen LEhlEl‘ soweit es sich um das in § 8, Absatz 1.

bestimmte Honmarmlmmnm handelt,

dagegen zu %/y vom Staat und 3m vom Bezirksschulfonds

hinsichtlich allfiilliger von den Bezuksschulpﬂegen nach § 8,

Absatz 2, bewilligter Mehrbetrige.

Soweit durch die Ansiitze gemils § 8 dieser Verordnung das
vom Bund festgesetzte Stellvertretungshonorar iberschritten wird,
ist die Differenz in dem durch obstehende lit. a bestimmten Ver-
hiiltnis vom Staat und vom betreffenden Bezirksschulfonds zu tragen

d) Allgemeine Bestimmungen.

§ 11. Ist der Grund der Stellvertretung an Primar-, Arbeits-
oder bezn‘ks&hulen ein anderer als Krankheit oder Militirdienst,
oder wird die aus irgend einem Grund verwaiste Schule oder Lehr-
stelle nicht einem eigentlichen Stellvertreter zugewiesen, sondern
zum Beispiel mit einer andern Schule verschmolzen oder von einem
amtierenden Lehrer in der freien Zeit gefiithrt, so wird vom Regie-
rungsrat im einzelnen Falle bestimmt, welches Honorar dem in die
Liicke tretenden Lehrer auszurichten ist und wer es auszubezahlen
und zu tragen hat.

§ 12. Sollten Stellvertreter oder Stellvertreterinnen ausnahms-
weise nicht im Besitze des fiir die betreffende Schulstufe erforder-
lichen Lehr patentes (Primarlehrer-, Arbeitslehrerin- und Bezirkslehrer-
patent) oder eines gleichwertigen Studien- oder Befihigungsausweises
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sein, so bleibt eine von dieser Verordnung abweichende Bestimmung
des Stellvertretungshonorars durch den Regierungsrat vorbehalten.

§ 13. Sofern die Dauer der Stellvertretung an Primar- oder
Bezirksschulen 14 Tage nicht iibersteigt und die damit betraute
Lehrkraft mehr als 50 Kilometer vom Schulort entfernt wohnt, sind
ihr mit dem Honorar fir die Hin- und Heimreise die Kosten je
eines einfachen Billets III. Klasse zu Lasten der Honorartriiger aus-
zurichten.

§ 14. Die Auszahlung des Honorars an die Primar-, Arbeits-
oder Bezirksschulstellvertreter oder Stellvertreterinnen erfolgt in der
Regel nach Beendigung der Stellvertretung, bei ldinger als einmona-
tiger Dauer jedoch spitestens alle vier Wochen.

§ 15. Soweit fiir Primarschulen den Gemeinden und fiir Bezirks-
schulen den Oberimtern die Auszahlung von Stellvertretungsentschii-
digungen obliegt, sind dem Erziehungsdepartement zur Feststellung
und Anweisung des den Gemeinden, beziehungsweise den Bezirks-
schulfonds zukommenden Staatsbeitrages die Honorarquittungen so-
fort nach Beendigung der Stellvertretung einzusenden. In gleicher
Weise haben die Gemeinden fiir simtliche Arbeitschulstellvertre-
tungen die Riickvergiitung des Staatsanteils auszuwirken.

In den Fillen, in welchen die Staatskasse Primar- und Bezirks-
schulstellvertretern das Honorar auf Anweisung des Erziehungs-
departementes direkt auszahlt, haben die Gemeinden, beziehungs-
weise die Bezirksschulpflegen die fiir die Feststellung des Honorar-
anspruches notigen Angaben (anrechenbare Tage) sofort nach Be-
endigung der Stellvertretung, eventuell (§ 14) bereits vorher dem
Departement zur Kenntnis zu bringen.

Anordnung der Stellvertretungen.

§ 16. Die Wahl der Stellvertreter an Primar- und Bezirks-
schulen erfolgt durch den Regierungsrat auf Antrag des Erziehungs-
depaltementes (§ 40 des analschulgesetzes).

Soweit Ortsschulkommissionen fiir Schulaussetzungen von kiir-
zerer Dauer Ste]lvertretunoen an Primarschulen auf Grund von
Ausnahmebestimmungen (§ 69 des Primarschulgesetzes) selbst an-
ordnen, sind die Uetloffenen Verfiigungen dem Erziehungsdeparte-
ment unvelzughch zur Kenntnis zu blmgen.

Die Ernennung von Stellvertreterinnen fiir Arbeitsschulen ge-
schieht durch den Recrlemngsmt auf Vorschlag der Ortsschulkom-
missionen und nach Antrag des Iz,rmehunosdepartemente die vor-
sorgliche Regelung der Stellvertretung ist Sache der Ortqschulkom—
missionen (§ 4 der Vollziehungsverordnung vom 5. Juni 1882 zum
Pmmarschulﬂesetv)

§ 17. Bediirfen Lehrer und Lehrerinnen der Primar- oder
Bezirksschulen infolge von Krankheit einer Stellvertretung. so haben
sie dies ohne Verzogerung, soweit moglich mit drztlichen Zeugnissen
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belegt, dem Erziehungsdepartement schriftlich zu melden unter
gleichzeitiger Mitteilung an die Schulkommission. Arbeitslehrerinnen
sind gehalten, mehrtiigige Verhinderungen sofort der Schulkommis-
sion fir sich und zuhanden des Erziehungsdepartementes mitzuteilen
(§8 66 und 51 der Verordnung vom 26. Mai 1877 zum Primar-
schulgesetz).

Lehrer, welche zum Militirdienst aufgeboten werden, sind ver-
pilichtet, nach Empfang des Aufgebotes ohne Verzug dem Erzie-
hungsdepartement Mitteilung zu machen unter Angabe der aufbieten-
den Stelle, des Einriickungstages, der Art des Militirdienstes, ihrer
militiirischen Einteilung und ihres Grades, sowie des Entlassungs-
tages, sofern dieser aber nicht feststeht, der voraussichtlichen Dauer
des Dienstes. Sie haben gleichzeitig dle Schulkommission von dem
bevorstehenden I\Iilitérdienst in Kenntnis zu setzen.

Erweist sich die Anordnung einer Stellvertretung aus andern
Griinden als notig, so haben sich die Lehrer und Lehrerinnen
rechtzeitig schriftlich mit dem Erziehungsdepartement in Verbindung
zZu setzen und die Schulkommission zu begriifien.

§ 18. Wenn die Dauer der Stellvertretung nicht zum voraus
iest:,tand und im Ernennungsbeschlufs nicht mit genauem Datum
bezeichnet war, hat die vertretene Lehrkraft, sobald die Beendigung
der Stellvertretung infolge Wegfalles der Verhinderung bevorsteht,
beziehungsweise sobald das Datum des Wegfalles bekannt ist, hievon
ohne Verzug dem Erziehungsdepartement, der Schulkommission und
dem Inhaber der Stellvertretung Kenntnis zu geben.

In gleicher Weise ist den genannten Behiorden und dem Inhaber
der Stellvertretung Mitteilung zu machen, wenn eine Verlingerung
der Stellvertretungsdauer iiber die festgesetzte Zeit hinaus notwendig
wird oder wenn die Stellvertretung frither als bei der Ernennung
des Vertreters bestimmt wurde, dahinfallen kann.

§ 19. Wenn Inhaber von Stellvertretungen infolge Erkrankung
eines Ersatzes bediirfen oder wegen Krankheit oder Militirdienst
oder aus andern stichhaltigen Griinden ihre Funktionen giinzlich
beendigen missen, sind sie gehalten, hievon nach den Bestimmungen
des § 17 Meldung zu erstatten, damit rechtzeitig zur Verhiitung ver-
meidbaren Unterrichtsausfalles die Stellvertretung voriibergehend
oder bis zum Schlull der Stellvertretungszeit in anderer Weise ge-
ordnet werden kann.

§ 20. Durch vorstehende Ordnung wird in bezug auf voriiber-
cmhende ein- oder mehrtigige Schulaussetzungen an Primar- und
Bezirksschulen, fiir welche nach Art und Dauer der Verhinderung
keine Stellverbretung anzuordnen ist, beziehungsweise keine Abéinde—
rung der bestehenden Stellvertretung stattzufinden hat, die Pflicht
des ordentlichen Inhabers der Lehrstelle, respektive des Stellvertreters
nicht berithrt, jeden Unterrichtsausfall sowohl dem Erziehungsdepar-
tement und der Ortsschulkommission, beziehungsweise der Bezirks-
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schulpflege, als auch dem ordentlichen Inspektor der Schule und
dem Kantonalschulinspektor mittelst Formular, soweit mdglich zum
voraus, zur Kenntnis zu bringen (§ 66 der Vollziehungsverordnung
zum Primarschulgesetz vom 26. Mai 1877).

Soweit bei vorauszusehender Verhinderung ein Ausfall von
Turnstunden bevorsteht, ist dies auch dem Turninspektor mitzuteilen.

Arbeitslehrerinnen haben von bevorstehenden Schulaussetzungen
rechtzeitig die Schulkommission und die Arbeitsschulinspektorin zu
benachrichtigen.

§ 21. Den Schulkommissionen liegt ob, dem Erziehungsdeparte-
ment die Notwendigkeit der Anordnung oder Abénderung einer
Stellvertretung fiir einen Lehrer oder eine Lehrerin unverziiglich
zur Kenntnis zu bringen, wenn der Inhaber der Lehrstelle oder der
Stellvertretung hiezu nicht in der Lage ist oder sofern sich ergibt,
dalb derselbe die Meldung unterlassen hat.

Die Schulkommission hat dem Departement Mitteilung zu machen,
wenn eine Stellvertretung durch Erledigung der Lehrstelle selbst
(Riicktritt. Tod des Lehrers oder der Lehrerin) dahinfillt und infolge-
dessen bis zur Wiederbesetzung der Stelle die Schule durch einen
vom Regierungsrat zu ernennenden Verweser, welcher den Lehrer-
gehalt bezieht, zu fithren ist.

3. Pflichten der Stellvertreier.

§ 22. Den Stellvertretern und Stellvertreterinnen an Primar-,
Arbeits- und Bezirksschulen liegt die Erfilllung aller derjenigen
Pflichten ob, die laut kantonalen Gesetzen und Verordnungen, sowie
nach den Reglementen und Beschliissen der Gemeinden fiir die
ordentlichen Inhaber der Lehrstellen bestehen.

§ 23. Insbesondere sind die Stellvertreter und Stellvertreterinnen
an Primarschulen (mit Einschlufl der Fortbildungsschulen) gehalten,
das in § 65 der Vollziehungsverordnung vom 26. Mai 1877 zum
Primarschulgesetz vorgesehene Tagebuch zu fiithren, in welchem sie
kurz den Stoff, den sie in den verschiedenen Unterrichtsfichern
behandeln wollen, sowie Bemerkungen und Beobachtungen einzu-
tragen haben.

Das Tagebuch ist nach Beendigung der Stellvertretung dem
Erziehungsdepartement einzusenden.

4. SchluBbestimmungen,

§ 24. Durch diese Verordnung werden alle ihr widersprechen-
den, vom Regierungsrat oder vom Erziehungsdepartement erlassenen
Vorschriften, insbesondere die Verordnung betreffend die Stellvertre-
tung von Lehrern und Lehrerinnen der Primar-, Arbeits- und Bezirks-
schulen vom 2. September 1916/17. November 1917, aufgehoben.

§ 25. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Die Bestimmungen
betreffend die Honorierung (§§ 1—15) sind riickwirkend vom 1. Mai
1919 an in Anwendung zu bringen.
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5. Verordnung betreffend die IV. Klassifikation der Einwohner-, bezie-
hungsweise Schulgemeinden fiir die Staatsheitrdge an die Besol-
dungen der Primarlehrer, Primarlehrerinnen und Arbeitslehrerinnen,
sowie fiir die Gemeindebeitrdge an die staatlichen Altersgehalts-
zulagen des Lehrpersonals der Primarschule. (Vom11. Januar 1919.)

6. Regulativ iiber die Riickvergiitung der Auslagen der Primarschul-
inspektoren, der Arbeitsschulinspektorinnen, der Turninspektoren,
der Inspektoren der Bezirksschulen und der beruflichen Fortbil-
dungsschulen des Kantons Seolothurn. (Vom 17. Dezember 1919.)

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn,

auf Antrag des Erziehungsdepartementes und im Einverstdndnis
mit dem Erziehungsrat,
beschliel3t:

I. Die Primarschulinspektoren.

Art. 1. Nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und
nach der gegenwiirtigen Priifungseinrichtung erfordert eine Schule
wihrend eines Jahres von Seite des Inspektorates folgende Besuche:

a) 1 Primarschulbesuch im Vorsommer ;

b) Primarschulpriifung im Herbst;

¢) 1 Primarschulbesuch im November oder Dezember:

d) 1 Primarschulbesuch im Januar oder Februar;

e) Schriftliches Vorexamen der Primarschule im Mirz oder April:
f) Frithlingspriifung der Primarschule;

¢) 1 Besuch der Fortbildungsschule ;

h) Prifung der F ortbildungsschule.

Art. 2. Sofern obige Schulbesuche gemacht werden, haben die
Schulinspektoren Anspruch auf nachgenannte Vergiitungen:

a) Fir Gemeinden mit einer Schule . . . . ANy 35
b) fiir Gemeinden mit mehr Schulen fiir jede weltere
Schule einen Zuschlag von je . ; S i 1)

Allfillige weitere, im Einv erstindnis mit . dem Ermehungsde—
partement auso'efuhrte oder von diesem angeordnete Schulbesuche
konnen mit je Fr. 4 besonders in Rechnung gebracht werden.

Werden weniger Schulbesuche gemacht als die in Art. 1 aui-
gezihlten, so sind fiir jeden weniger gemachten Besuch in den unter
a) genannten Gemeinden je Fr. 2, in den iibrigen Gemeinden
je Fr. 1.50 in Abzug zu bringen.

Art. 3. Werden einzelne Obliegenheiten des Ortsinspektors durch
die Bezirksschulkommission andern Personen iibertragen, so sind
diese von den Ortsinspektoren zu entschiidigen.

Art. 4. Die Inspektoren und Mitglieder der Bezirksschulkom-
missionen erhalten fir jede Sitzung, der sie beiwohnen, ein Sit-
zungsgeld von Fr. 3.
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Die Prisidenten der Bezirksschulkommissionen haben je am
Ende eines Schuljahres dem Erziehungsdepartement ein Verzeichnis
iber die von den Bezirksschulkommissionen abgehaltenen Sitzungen
unter Angabe des Ortes der Sitzung und der jeweilen anwesenden
Mitglieder einzureichen.

Art. 5. Fir die von den Bezirksschulkommissionen dem Er-
ziehungsdepartement einzureichenden Bezirksberichte iiber das Er-
gebnis der Priifungen, iiber den Stand und tber die duliern Ver-
hiltnisse der Schulen, welche jeweilen spitestens bis 20. Juni abzu-
liefern sind, werden den Berichterstattern vergiitet:

a) Fir die Abfassung des Bezirksberichtes iiber die Primarschulen

Fr. 25

b) fir die Abfassung des Bezirksberichtes tiber die Fortbildungs-

schulen Fr. 15.

II. Die Arbeitsschulinsepektorinnen.

Art. 6. Fir die spezielle Beaufsichtigung der Arbeitsschulen
werden jeweilen mit den Primarschulinspektoren auf die Amtsdauer
von zwei Jahren fir jeden Bezirk ein oder zwei Arbeitsschulinspek-
torinnen gewiihlt.

Art. 7. Dieselben haben die ihrer Inspektion unterstellten
Schulen wihrend des Jahres einmal zu besuchen und am Ende des
Schuljahres die Schlufiprifungen abzunehmen.

Sie beobachten den Fortgang der Schulen und machen die Lehre-
rinnen auf allfillige M#ngel und Fehler aufmerksam. Notigenfalls
berichten sie an das Erziehungsdepartement.

Sie fertigen die Einzel- und Bezirkspriifungsberichte an.

Art. 8. Die Arbeitsschulinspektorinnen haben fiir die ihnen
laut Art. 7 obliegenden. Verpflichtungen folgende Entschiidigungen
zu beanspruchen :

a) Fiir Gemeinden mit einer Arbeitsschule Fr. 8:
b) fir Gemeinden mit mehr Arbeitsschulen fiir jede weitere

Schule einen Zuschlag von je Fr. 2;

¢) fiir die Abfassung des Bezirksberichtes Fr. 15.

Allféllige weitere, im Einverstindnis mit dem Erziehungsdeparte-
ment ausgefithrte oder vom diesem angeordnete Schulbesuche kinnen
mit je Fr. 4 besonders in Rechnung gebracht werden.

Wird der vorgesehene Schulbesuch nicht gemacht, so sind fiir
jede nicht besuchte Schule der unter a) genannten Gemeinden Fr. 2
und der unter b) genannten Gemeinden Fr. 1.50 weniger zu be-
rechnen.

Die Inspektorinnen erhalten fiir jede Sitzung der Bezirksschul-
kommission, der sie beiwohnen, ein Sitzungsgeld von Fr. 3.

III. Die Turninspektoren.

Art. 9. Fir die spezielle Beaufsichtigung des Turnunterrichtes
an den Primar- und Bezirksschulen werden jeweilen mit den Primar-
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schulinspektoren auf die Amtsdauer von zwei Jahren fiir jeden Be-
zirk ein oder zwei Fachmiinner als Turninspektoren gewiihlt.

Art. 10. a) Diese Turninspektoren haben am Ende des Sommer-

schulhalbjabhrs an jeder Primar- und Bezirksschule einzeln die

Pritfungen im Turnen abzunehmen und tber das Resultat

dlerselben dem Erziehungsdepartement Bericht zu erstatten.

b) Sie sollen dariiber wachen:

1. Dal5 die Turnplitze und die obligatorischen Turngeriite in
gehirigem Stand erbalten werden,

2. daly der Turnunterricht auf das ganze Jahr verteilt und dal
an jeder Primarschule jihrlich die vorgeschriebene Zahl
Turnunterrichtsstunden erteilt wird,

3. daff nicht nur den Ordnungs- und FKreiilbungen, sondern
auch dem Geriiteturnen die gebiihrende Aufmerksamkeit
geschenkt wird.

¢) Sie haben die vom Lehrer angewendete Lehrmethode zu be-
obachten und den ersteren auf allfidllige Fehler und Mingel
aufmerksam zu machen.

d) Von allen den Turnunterricht betreffenden gesetzwidrigen Zu-
stinden und Vorkommnissen haben sie das Erziehungsdeparte-
ment sofort in Kenntnis zu setzen.

Art. 11. Das Erziehungsdepartement wird dort, wo es notig

erscheint, die Turninspektoren beauftragen, auch wihrend des Jahres
Turnstunden zu besuchen.

~Art. 12. Fir die Abnahme der Turnpriifungen und die den
[nspektoren obliegenden weiteren Verpflichtungen (Art. 10), sowie
fir besondere Schulbesuche, welche im Auftrage des Erziehungsde-
partementes gemacht worden sind (Art. 11), haben die Turninspek-
toren zu beanspruchen:
a) Fir die Abnahme der Priifungen und jeden im Auftrag des
Erziehungsdepartementes gemachten Schulbesuch in Gemeinden
mit einer Schule Fr. 4;
b) fiir die Abnahme der Priifungen und jeden im Auftrage des
Erziehungsdepartementes gemachten Schulbesuch in Gemeinden
mit mehr als einer Schule fiir jede Schule Fr. 3.

Die Turninspektoren erhalten fiir jede Sitzung der Bezirks-
schulkommission, der sie beiwohnen, ein Sitzungsgeld von Fr. 3.

IV. Die Inspektoren der Bezirksschulen.

Art. 13. Die Inspektoren der Bezirksschulen haben wihrend
cines Schuljahres jeder Schule drei Besuche (Aufnahmepriifung in-
begriffen) abzustatten und die schriftliche und miindliche Priifung
abzunehmen.

Art. 14. Fir die drei vorgesehenen und fiir allfiillige weitere,
im Einverstindnis mit dem Erziehungsdepartement ausgefiihrte oder
von diesem angeordnete Schulbesuche beziehen die Inspektoren der
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Bezirksschulen je Fr. 5, fir die Abnahme der zwei Priiffungen je
Fr. 10 und fur jede Sitzung der Bezirksschulpflege, der sie bei-
wohnen, Fr. 3 Entschiidigung.

Y. Die Inspektoren der beruflichen Fortbildungsschulen,

Art. 15. Den Inspektoren und Inspektorinnen der beruflichen
{gewerblichen, landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen) Fort-
bildungsschulen werden fiir jede Schule fir 1 Schulbesuch Fr. 4
und fiir die Abnahme der Prifung Fr. 8 Entschiidigung ausgerichtet.

Inspektoren an landwirtschattlichen Fortbildungssehulen, welche
durch dieses Inspektorat von der Abnahme der Priifung an der
alleemeinen Fortbildungsschule entlastet werden, haben in diesem
Falle keinen Anspruch auf eine Honorierung.

Die Inspektoren und Inspektorinnen der beruflichen Fortbildungs-
schulen erhalten fur jede Sitzung der Bezirksschulkommission, der
sie beiwohnen, ein Sitzungsgeld von Fr. 3.

VI. Allgemeine Bestimmungen.

Art.16. Die Inspektoren der Primar- und Bezirksschulen, die Turn-
Inspektoren, die Inspektorinnen der Arbeitsschulen, die Inspektoren
und Inspektorinnen der beruflichen Fortbildungsschulen und die Mit-
glieder der Bezirksschulkommissionen, welche nicht am Schul- be-
ziehungsweise Versammlungsort wohnen, kionnen auller den vorge-
nannten Vergiitungen fiir jede gemachte Amtsreise eine Reiseent-
schiidigung von 15 Rappen fiir den einfachen Kilometer beanspruchen.
Werden bei eimer Amtsreise gleichzeitig mehrere Schulbesuche ge-
macht, so kann die Reiseentschiidigung nur einmal, dagegen fur
jedes Ubernachten Fr. 4 berechnet werden.

Die Entfernungen sind nach dem zurzeit geltenden Distanzen-
zeiger des Kantons Solothurn vom 27. Juni 1911/27. Juli 1915 nach
der gewdhnlich befolgten Reiseroute zu berechnen.

Art. 17. Die Rechnungen sind alljihrlich nach Schlulb des
Schuljahres dem Erziehungsdepartement genau ausgefiillt einzureichen.

YII. SchluBbestimmungen,

Art. 18. Dieses Regulativ tritt mit Riickwirkung auf 1. Mai
1919 sofort in Kraft und ersetzt dasjenige vom 22. Januar 1889
und die Verordnung betreffend die Aufsicht iitber den Turnunter-
richt vom 12. August 1890.

7. Verordnung des Kantonsrates betreffend Anstellung und Obliegen-
heiten der kantonalen Arbeitsschulinspektorin. (Vom 28. November
1919.)

Der Kantonsrat von Solothurn,
in Vollziehung des § 98 des Gesetzes betreffend die Kantons-
schule, die landwirtschaftliche Winterschule und die Fortbildungs-

schulen vom 29. August 1909;

auf Antrag des Regierungsrates,
beschlielit:
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§ 1. Zum Zwecke der staatlichen Beaufsichtigung der Arbeits-
schulen und ihrer Lehrerinnen ernennt der Regierungsrat aulier den
Ortsinspektorinnen eine kantonale Arbeitsschulinspektorin.

Die Amtsdauer betriigt sechs Jahre:

§ 2. Die kantonale Arbeitsschulinspektorin ist dem Erziehungs-
departement unterstellt. Sie beaufsichtigt das gesamte Arbeitsschul-
wesen und besucht zu diesem Zwecke die Schulen des Kantons nach
freier Wahl oder nach den Weisungen des Erziehungsdepartementes.

§ 3. Bei ihren Schulbesuchen wacht die kantonale Inspektorin
dariiber, daff Gemeinden, Schulbehirden und Lehrerinnen ihren ge-
setzlichen und verordnungsgemilien Verpflichtungen gegeniiber der
Schule in jeder Beziehung nachkommen. Sie erteilt ihnen Weisungen,
gibt Anregungen und macht auf Méngel aufmerksam ; tiber ungesetz-
liche und unhaltbare Zustinde und iiber Verhiltnisse, die auf grobe
Unkorrektheiten hindeuten, erstattet sie sofort Bericht an das Er-
ziehungsdepartement.

§ 4. Die kantonale Arbeitsschulinspektorin ist befugt, den Sit-
zungen der Arbeitsschulvereine und der Arbeitslehrerinnenvereine
beizuwohnen und an ihren Beratungen teilzunehmen: zu den -Sit-
zungen der Bezirksschulkommissionen wird sie bei der Behandlung
der Arbeitsschulberichte beigezogen.

§ 5. Die kantonale Arbeitsschulinspektorin vollzieht die Wei-
sungen und Auftrige des Erziehungsdepartementes. Ihr fillt auch
die Aufgabe zu, alljihrlich einen Gesamtbericht iiber den Stand der
Arbeitsschulen an das Erziehungsdepartement auszuarbeiten.

§ 6. Der Inspektorin liegt nicht nur ob, das Erziehungsdepar-
tement auf Ubelstiinde im Schulwesen aufmerksam zu machen, son-
dern ihm auch Anregungen und Vorschlige, die der Erziehung und
dem Unterricht forderlich sind, zur Priifung zu unterbreiten.

§ 7. Die kantonale Arbeitsschulinspektorin hat die Erteilung des
Fachunterrichtes an den Bildungskursen fiir Arbeitslehrerinnen und
an den Wiederholungs- und Fortbildungskursen, wie sie in § 17
der Verordnung vom 5. Oktober 1909 zum Gesetz betreffend die
Kantonsschule, die landwirtschaftliche Winterschule und die Fort-
bildungsschulen vom 29. August 1909 vorgesehen sind, zu iibernehmen.

§ 8. Sofern an der Lehrerbildungsanstalt der Kantonsschule
besondere Stunden fiir den Handarbeitsunterricht der Midchen ein-
gefithrt werden sollten, kann der Regierungsrat die Inspektorin auch
hier zur Erteilung von Unterricht heranziehen.

§ 9. Die Arbeitsschulinspektorin kann iiberdies vom Regierungs-
rat als zentrales Aufsichtsorgan gegeniiber den Haushaltungsschulen
. bezeichnet und mit der Ausarbeitung des jihrlichen Berichtes iiber
den Stand dieser Schulen an das Erziehungsdepartement beauftragt
werden.
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§ 10. Die kantonale Arbeitsschulinspektorin bezieht fiir die in
dieser Verordnung umschriebenen Obliegenheiten und fur allfillig
weitere, ihr vom Regierungsrat tiberbundene und mit ihrer Stellung
zusammenhiingende Arbeiten einen Grundgehalt von Fr. 4500 und
eine Maximal-Altersgehaltszulage von Fr. 1000, erreichbar nach
zwolf Dienstjahren. Uberdies ist sie berechtigt, fiir ihre Reisen Tag-
gelder und Reiseentschiidigungen in der gleichen Hohe wie die
Beamten und Angestellten des Staates zu verrechnen.

Sie stellt Rechnung an das Erziehungsdepartement und gibt in einem
Bericht kurzen Aufschlufy iiber den Zweck der ausgefiihrten Reisen.

B T T T P U U S

XIl. Kanton Baselstadt
Lehrerschaft aller Stufen.

I. Lehrerbesoldungsgeseiz. (Vom 13. November 1919.)

Der Grolie Rat des Kantons Baselstadt erlifit auf den Antrag
des Regierungsrates folgendes Gesetz iiber die Besoldungen der
Lehrer an den offentlichen Schulen (untere, mittlere und obere
Schulen, Allgemeine Gewerbeschule, Frauenarbeitsschule und Klein-
k]l]tleransta}ten)

§ 1. Wo in diesem Gesetz von Lehrern die Rede ist, sind
darunter Lehrer und Lehrerinnen verstanden.

§ 2. Zu den Primarschulen ziihlen auch die iiber die 4. Klasse
hinaus gefiihrten Firderklassen. Es gelten fiir die Besoldungsansiitze
als Mittelschulen: die Sekundarschule mit ihren Fortbildungsklassen,
das untere Gymnasium, die untere Realschule und die untere TéGchter-
schule; als obere Schulen: das obere Gymnasium, die obere Real-
schule und die obere Tichterschule.

§ 3. Die Besoldungen der fest angestellten Lehrer an den untern,
mlttlern und obern Schulen, an der Allo"ememen Gewerbeschule, an
der Frauenarbeitsschule und an den leelnkmderansta]ten werden als
Jahresbesoldungen nach folgender Ubersicht berechnet und monatlich
ausbezahlt:

Es betriagt | bei einer | .. : bl stk
© | wichent- Das Maxi- | Die Stei-
das | lichen

mum wird | gerung be-
| erreicht in | trigt jihr-

fx ;Milll!l]}wr\Ia\']n ‘li?;;:ﬁ;t“:::n 14 Jahren lich Fr.
i. Untere, mittlere und obere Schulen, i “
Kleinkinderanstalien: Lehrer an: 1
1. Primarschulen . . . . . . [6200— 8600, 30—32 | 14 170
9. Mittelschulen . . . . . . |7000— 9600| 26—30 | 14 185
3. Obern Schulen . . . . . | 7800—10600 | 20—28 | 14 200
Klassen- und Fachlehrermnen an: . |
1. Primarschulen . . . . . .| 5000—7000 | 25—28 | 14 140
2. Mittelschulen . . . . . .| 5600—7800 | 24—27 | 14 155
? Obern Schulen . . . | 6300—8700 | 20—26 | 14 170
Arbeitslehrerinnen an allen drel g ,
Schulstufen . . . . . | 4000—6000 | 24—28 | 14 140
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Die Besoldungen der fest angestellten Koch- und Haushaltungslehrerinnen
werden nach der Zahl der erteilten Kurse und nach folgenden Bestimmungen
berechnet:

Es betrigt bei elNCT | pas Maxi- | Die Stei-
iz lichen - | mum wird | gerung be-

T : : erreicht in | trigt jihr-
fiir Minim. - Maxim.| Pflichtstuan- 11_; Jahrerll lich JF:.

\ Fr. denzahl von

Koch-u. Haushaltungslehrerinnen: |
Fiir einen Kochkurs . . . . .| 900—1200 5 14 21
Kleinkinderlehrerinnen . . . . | 3600—5200 — 14 115

1. Allgemeine Gewerbeschule,
Lehrer: 3

1. Elementarer Fachunterricht,
Zeichnen, schulkundlicher Un-

terricht. . . 7200— 9800 26—30 14 185
9. Hiherer Unterricht ..o« | 7D00—10200; 2228 14 190
3. Hiherer Unterricht mit TaO'es~ |

klassen. . .  7800—10600 2228 14 200
4. Handwerker mitzelchuerlsehem !

Unterricht wund gleichzeitig

Werkstattleiter. . . T000— 9600 32—40 14 185
5. Handwerker mit praktlschem

Unterricht: oo o a0 5 i o ELTOO0= 9600‘ 44—48 14 185
6. Werkmeister . . . . . . . |5S00— 8400‘ 4448 14 185
lll. Frauenarbeitsschule, Lehrerin- |

nen: 1 5
1. Unterricht im Glitten . . | 4200—6200 @ 26—28 14 140
2. Unterricht im Weilnihen, FhL- ;

ken, Stricken, Hikeln, Kochen T | 5000—7000 | 26—28 14 140

3. Unterricht in gewerblichen
Kunstfichern, Kleidermachen,
Kochen IT und schulkundhchen
Paehern = 5 7F 2 ; 5600—7800 | 2428 14 155

|

Fiir die Lehrer der Frauenarbeitsschule gelten die entsprechenden Besol-
dungsansitze der Lehrer an der Allgemeinen Gewerbeschule und fiir die Leh-
rerinnen an der Allgemeinen Gewerbeschule die entsprechenden Besoldungs-
ansitze der Lehrerinnen an der Frauenarbeitsschule.

§ 4. Fir fest angestellte Lehrer, die gleichzeitig an Mittel-
schulen und an obern Schulen unterrichten, wird die Besoldung nach
der an der obern Schule erteilten Stundenzahl und nach folgenden
Ansiitzen berechnet:

Bei einer an.der die Gesamtzahl Das Maximum i s -
obern Schule er- betriigt das der Pflicht- wird erreicht s gg?éiiu“"
teilten Wochen- Minim. — Maxim, stunden in 'iih.:liigh
stundenzahl von wichentlich 14 Jahren ]

filr Lehrer:
a) 1—10  7400—10,000 22—30 14 185
b) 11—20 7600—10,400 22—28 14 200

¢) 21 u.mehr 7800—10,600 21—28 14 200
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Bei einer an der die Gesamtzahl Das Maximum 1. <
obern Schule er- betriigt das der Pflicht- wird erreicht Die l‘f’;fl{g‘%ﬁi““g
teilten Wochen- Minim. — Maxim. stunden in '%ihrl?:;?h
stundenzahl von wichentlich 14 Jahren J
fiir Lehrerinnen:
a) 1—10 5800—8200 22—27 14 170
b) 11—20 6100—8500 22—26 14 170
¢) 21 u.mehr 6300—8700 21—26 14 170

Fiir fest angestellte Lehrer, die an obern Schulen ausschliel3lich
oder vorwiegend in Fichern unterrichten, fiir die sie keiner héheren
wissenschaftlichen Ausbildung bedirfen, wie Schreiben, Singen, Turnen,
Stenographie, elementares Zeichnen u.s.w., werden die Besoldungs-
anséitze durch die Vollziehungsverordnung bestimmt. Sie sollen jeden-
falls die Ansiitze der Mittelschullehrer iibersteigen.

§ 5. Die Besoldung fest angestellter Lehrer, die, ohne nach § 15
dieses Gesetzes entlastet zu sein, die Pflichtstundenzahl nicht erteilen,
wird vom Erziehungsrate auf Antrag der zustindigen Inspektion
nach der erteilten Stundenzahl und nach der Art der Unterrichts-
ficher festgesetzt. Sie darf nicht hoher sein als die Besoldung von
Lehrern, die unter gleichen Verhiltnissen die Pflichtstundenzahl
erteilen.

§ 6. Die Besoldung fest angestellter Lehrer, die gleichzeitig an
verschiedenen Schulen der gleichen Stufe unterrichten, ist so zu-
berechnen, wie wenn der Lehrer an einer einzigen Schule unter-
richten wirde.

Die Besoldung fest angestellter Lehrer, die gleichzeitiz an
Schulen verschiedener Stufen unterrichten, wird mit Ausnahme der
in § 4 genannten Fille nach der an jeder Schulstufe erteilten Stun-
denzahl und den fiir diese Stufe geltenden Ansitzen berechnet.

Die Besoldung fest angestellter Lehrer und Lehrerinnen, die
an derselben Schule in verschiedenen honorierten Kategorien Unter-
richt erteilen, wird nach der Zahl der in jeder Kategorie erteilten
Stunden oder Kurse berechnet.

§ 7. Die Besoldungen der fest angestellten Lehrer werden
innerhalb der gesetzlichen Schranken auf den Vorschlag der Inspek-
tionen durch den Erziehungsrat bestimmt. Hierbei gelten folgende
Grundsitze :

a) Bei der festen Anstellung ‘erhalten sie — vorbehiltlich der
Anrechnung von Dienstjahren — die fiir ihre Stufe vorgese-
hene Minimalbesoldung.

b) Werden ihnen Dienstjahre angerechnet, so erhalten sie den
der Zahl ihrer angerechneten Dienstjahre entsprechenden Ansatz.

¢) Die Besoldungserhdhunger treten alle Jahre auf den 1. Januar
ein, so dafl der Hochstgehalt in 14 Jahren fir jede Stufe
erreicht wird.

d) Bei der Berechnung der Dienstzeit werden Bruchteile von we-
niger als einem halben Jahr nicht beriicksichtigt; Bruchteile
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von einem halben Jahr und mehr werden als ganzes Dienst-
jahr berechnet.

e) Der Regierungsrat kann auf den Bericht der zustéindigen In-
spektion und auf Antrag des Erziehungsrates zur Gewinnung
ausgezeichneter Lehrkrifte eine hohere als die dem Dienstalter
entsprechende Besoldung bewilligen.

f) Bei Neuanstellungen kann der Erziehungsrat von sich aus in
dringenden Fillen die Dienstaltersbesoldungen bis um einen
Zehntel erhdhen.

§ 8. Bei nachliissiger Amtsfithrung, Pflichtverletzung und an-
stofbigem Lebenswandel eines Lehrers kann der Erziehungsrat, sofern
gelindere Disziplinarmittel erschopft sind, dessen Besoldung auf den
Antrag der zustindigen Inspektion und nach Anhirung des Betroi-
fenen herabsetzen oder die Erhihung einstellen, beides auf die Dauer
von hdchstens zwei Jahren.

Im iibrigen gelten die Bestimmungen von § 77, Absatz 2 und 3.
des Schulgesetzes vom 21. Juni 1880.

Dem Betroffenen steht innert 14 Tagen nach erhaltenem Be-
scheid der Rekurs an den Regierungsrat offen.

Der Rekurs ist schriftlich einzureichen. Er hat aufschiebende
Wirkung, wenn der Regierungsrat nichts anderes verfiigt.

Der Regierungsrat tiberweist die Vorpriifung der Disziplinar-
mafiregeln, die auf dem Rekurswege oder nach § 77, Absatz 2
und 3, des Schulgesetzes an ihn gelangen, der von ihm nach § 10
des Gesetzes betreffend die Dienstverhéltnisse und die Besoldung der
Beamten u.s.w. vom 8. Juli 1909 gewiihlten Disziplinarkommission.
Diese hat den Rekurrenten, wenn moglich, einzuvernehmen und
alles zur Untersuchung Dienliche vorzukehren. Zu diesem Zwecke
stehen ihr die Untersuchungsbefugnisse eines Untersuchungsrichters
zu. Sie unterbreitet dem Regierungsrat Bericht und Antrag.

Der Entscheid des Regierungsrates ist endgiiltig.

§ 9. 1. Bei der festen Anstellung sind fiir die Berechnung der
Besoldung Dienstjahre in fester Stellung in folgenden Fiillen an-
zurechnen :

a) Dienstjahre an einer anderen hiesigen staatlichen Schule oder

Erziehungsanstalt gleicher oder hoherer Stufe: in voller Zahl;

b) an einer andern hiesigen staatlichen oder privaten Schule oder

Erziehungsanstalt nicht gleich hoher Stufe: zur Hilfte, unter

Umstinden in voller -Zahl;

¢) an einer auswirtigen staatlichen oder vom Staate unterstiitzten

Schule oder Erziehungsanstalt: zur Hilfte.

2. Ferner konnen provisorische Anstellung von lingerer Dauer,
sowie Studienzeit oder Praxis, die fiir den Unterricht von besonderm
Vorteil sind, sowie Titigkeit an auswiirtigen Privatschulen ange-
messen beriicksichtigt werden.
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Uber die Anrechnung von Dienstjahren entscheidet der Erzie-
hungsrat auf den Antrag der zustindigen Inspektion endgiiltig.

Fiir die Pensionierung gilt die Zahl der in fester Stellung im
Dienste des Kantons Baselstadt verbrachten und die Zahl der bei
der Anstellung angerechneten Dienstjahre.

§ 10. Die Besoldungen der nicht fest angestellten Lehrer wer-
den von der zustindigen Inspektion festgesetzt. Der Regierungs-
rat kann hiefiir in der Vollziehungsverordnung die niiheren Grund-
siitze aufstellen. Sofern die Besoldung die untere Grenze des Besol-
dungsansatzes der betreffenden Lehrstufe iibersteigt, ist die Geneh-
migung des Erziehungsrates einzuholen.

§ 11. Die Stundenzahl der fest angestellten Lehrer wird von
der zustindigen Inspektion festgesetzt. Dabei ist auf das Alter der
Lehrkraft, ihre Leistungsfihigkeit, auf die Art der erteilten Ficher
und die damit verbundenen héuslichen Vorbereitungen und Korrek-
turen angemessen Riicksicht zu nehmen.

Vom 45. Altersjahr an kann die Pflichtstundenzahl unter das
gesetzliche Maximum angesetzt werden. Die niheren Vorschriften
iiber die Herabsetzung der Pflichtstundenzahl werden durch die Voll-
ziehungsverordnung aufgestellt.

Bei Anstinden zwischen Inspektion und Lehrer entscheidet der
Vorsteher des Erziehungsdepartements nach Anhérung beider Teile.
Gegen dessen Entscheid kann der Betroffene innert sieben Tagen
an den Erziehungsrat rekurrieren. Dessen Entscheid ist endgultig.

§ 12. Die Stundenzahl der nicht fest angestellten Lehrer wird
durch die zu ihrer Anstellung zustindige Behorde festgesetat.

§ 13. Werden fest angestellte Lehrer an mehr als einer staat-
lichen Schule gleicher Stufe beschéftigt, so mufl die Gesamtstunden-
zahl innert der Grenzen bleiben, die fiir die betreffende Stufe fiir
eine feste Anstellung vorgesehen sind. Handelt es sich um Anstalten
verschiedener Stufen, so gilt als Pflichtstundenzahl ein vom Erzie-
hungsrat festzusetzendes Mittel der fir diese Stufen geltenden Pflicht-
stundenzahlen.

Die nebenamtliche Titigkeit an Berufsschulen {féllt hier nicht
in Betracht.

§ 14. Ausnahmsweise konnen einem Lehrer bis hochstens drei,
einer Lehrerin bis hichstens zwei Uberstunden iibertragen werden.
Doch ist niemand verpflichtet, Uberstunden f{fiir einen lingern zu-
sammenhidngenden Zeitraum, als den Rest eines Schuljahres und
das darauf folgende Schuljahr zu iibernehmen. Die Pflicht zur Uber-
nahme solcher Stunden ruht nachher jeweilen wiihrend mindestens
eines Schuljahres. Der Erziehungsrat setzt fiir solche Uberstunden
besondere Entschidigungen fest.

§ 15. Der Regierungsrat kann auf den Bericht der zustindigen
Inspektion und des Schularztes und auf Antrag des Erziehungsrates
fir dltere fest angestellte Lehrer, sofern sie keinem Nebenverdienst
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obliegen, aus Riicksicht auf ihre Gesundheit oder Leistungsfiihigkeit
die untere Grenze der Pflichtstundenzahl bis um zehn Stunden herab-
setzen und ihnen den Fortgenufl der bisherigen Besoldung ganz
oder teilweise bewilligen.

Wenn es das Interesse der Schule erheischt, kann der Regie-
rungsrat auf den Bericht der zustéindigen Inspektion und, wenn
notig, des Schularztes und auf den Antrag des Erziehungsrates aus-
nahmsweise auch jiingere Lehrer aus Gesundheitsriicksichten in
gleicher Weise entlasten. Der Betreffende ist vorher anzuhiren.

Der Regierungsrat kann nétigenfalls auch Lehrer, denen er
einen Lehrauftrag an der Universitit erteilt hat, bis um sechs Stun-
den in gleicher Weise entlasten.

§ 16. Die Lehrer haben, wenn nicht das Gesetz ausdriicklich
etwas anderes bestimmt, ihre Arbeitszeit ausschlieflich ihrem Amte
zu widmen und dirfen keinen Nebenberuf treiben. Es ist ihnen
untersagt, Arbeiten fiir Private auszufithren oder sich an Geschiften
oder Unternehmungen zu beteiligen oder andern Unterricht zu er-
teilen, wenn dadurch ihre Dienstzeit in Anspruch gemommen oder
ihre Leistungsféhigkeit fiir ihr Amt geschéidigt wird, oder wenn
diese Titigkeit sich sonstwie mit ihren Dienstpflichten nicht vertrigt.

§ 17. Die Schulvorsteher erhalten folgende Besoldungen:

1. Die Rektoren der obern und
mittlern Schulen, die Inspek- _ _
toren der anarschulen der Di- Fr. Maa o JHE
rektor der Flauenalbenss.uhule 8,700—11,500 14 200
Die Inspektorin der Kleinkinder-
anstalten . - .-, . 6,500— 9,000 14 - 180
3. Der Direktor der Al]crememen

Gewerbeschule, wenn 1hm die

Schule allein unterstellt wird . 10,000—12,000 14 140

wenn ihm auch die Leitung des

Gewerbemuseums  iibertragen

wird . . 5 . . . .12000—14,000 14 140

Die Besoldungen Werden vom Ermenungsrat auf den Antrag
der zustiindigen Inspektion oder Kommission festgelegt und untel—
liegen der Genehmigung des Regierungsrates. § 7, lit. e und f, dieses
(Gesetzes gelten auch fiir die Schulvorsteher.

Uber die Anrechnung von Dienstjahren entscheidet der Regie-
rungsrat auf den Antrag des Erziehungsrates. Jedenfalls sind die
in fester Stellung im Basler Schuldienst verbrachten Dienstjahre fir
die Pensmmelung voll anzurechnen.

Die Rektoren kinnen verpflichtet werden, an der von ihnen
geleiteten Schule bis zu vier Stunden w ochenthch unentgeltlich Unter-
richt zu erteilen.

Der Inspektor der Schule in den Landgemeinden und die Kon-
rektoren erhalten eine vom Erziehungsrat festzusetzende angemes-
sene Besoldung.

o
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§ 18. Primarlehrer, die Hilfsklassen, Firderklassen vom fiinften
bis achten Schuljahr oder die sogenannten B-Klassen fiithren, sowie
die Abteilungsvorsteher der Allgemeinen Gewerbeschule und die
Abteilungsvorsteherinnen der Frauenarbeitsschule kénnen eine vom
Erziehungsrat festzusetzende besondere Entschidigung oder eine ent-
sprechende Stundenreduktion erhalten. Die Fiithrung von Strafklassen
und Eliteklassen ist in die Pflichtstundenzahl der Lehrer einzube-
ziehen.

Die Ubernahme besonderer Leistungen neben der iiblichen
Pflichtstundenzahl, wie Stellvertretung der Schulvorsteher, Material-
verwaltung, Ordnen von Stundenplinen usw., wird in der Regel
nicht vergiitet. In ganz besondern Fillen kann vom Erziehungsrat
eine Entschiidigung gewihrt werden.

Es soll danach getrachtet werden, dergleichen Leistungen
Lehrern zu iibertragen, die nicht das Maximum der Pflichtstunden-
zahl erteilen.

Die Lehrer an Primar- und Sekundarschulen kénnen verpilichtet
werden, bis zu ihrem 40. Lebensjahre gegen die iibliche Entschidi-
gung Horte zu fithren, Spielabende und Ferienkolonien zu leiten.

§ 19. Die in den §§ 14 und 18 dieses Gesetzes genannten
Entschddigungen werden bei der Festsetzung der Pension nicht an-
gerechnet.

§ 20. Fir den Genul> der vorhandenen Rektor- und Lehrer-
wohnungen wird ein Mietziens berechnet, der auf Antrag des Er-
ziehungsdepartements vom Regierungsrate festgesetzt wird.

§ 21. Der Regierungsrat erlibt auf den Vorschlag des Erzie-
hungsrates die zur Ausfiihrung dieses Gesetzes notwendige Voll-
ziehungsverordnung. Der Erziehungsrat erlilbt die zur Ausfithrung
dieses Gesetzes oder der Vollziehungsverordnung notwendigen Ord-
nungen und Reglemente. Die Ordnungen unterliegen der Genehmi-
gung des Regierungsrates.

§ 22. Durch dieses Gesetz werden alle mit ihm im Widerspruch
stehenden Bestimmungen aufgehoben, insbesondere:

1. Im Schulgesetz vom 21. Juni 1880 die §§ 82, 87—100, in
§ 68, Absatz 4, die Worte ,,bestimmt die Besoldungen und bewilligt
die Besoldungserhéhungen innerhalb der gesetzlichen Grenzen®“, und
in § 102 die Worte ,einschlieblich der Altemzulaoe

2. Das Lehmrbesoldzmgsgesetz vom 16. April 7914,

3. Im Gesetz betreffend die Allgemeine Gewerbeschule Basel vom

Apnl 1908/10. Juni 1914 die §§ 42, 44—49,

§ 39, Fassung vom 10. Juni 1914, Absatz 2, der ersetzt wird
durch folgende Bestmlmung

,Hinsichtlich der Besoldungsverhiiltnisse des Direktors gilt § 17
des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 13. November 1919. Wird dem
Direktor auch die Leitung des Gewerbemuseums iibertragen, so kann.
ihm ein Adjunkt beigegeben werden.“
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§ 40, Fassung vom 10. Juni 1914, der durch folgende Bestim-
mung ersetzt wird:

,Hinsichtlich der Wahl und der Besoldungen sowie der iibrigen
Dienstverhiiltnisse der Lehrer gelten die Bestimmungen des Schul-
gesetzes vom 21. Juni 1880 (Abschnitt VII) und des Lehrerbesol-
dungsgesetzes vom 13. November 1919.“

§ 41, der durch folgende Bestimmung ersetzt wird:

,Fiir die Beaufsichtigung der auflerbalb des Hauptgebiudes
untergebrachten Kurse und zur Unterstitzung des Direktors kdnnen
Lehrer als Abteilungsvorsteher ernannt werden. lhre Wahl unter-
liegt der Genehmigung des Erziehungsrates.“

§ 43, der ersetzt wird durch folgende Bestimmung:

,Die Kommission kann an Hilfslehrer oder Hilfslehrerinnen
voriibergehend einzelne Kurse tubertragen.®

§ 50, Absatz 3, der durch folgende Bestimmung ersetzt wird:

sZur Besprechung der Fragen des Unterrichtsplanes versammelt
der Direktor oder der zustiindige Abteilungsvorsteher die betreffen-
den Lehrer und Hilfslehrer zu Fachkonferenzen.“

4. Im Gesetz betreffend das Gewerbemuseum vom 10. Juni 1914
§ 6, der ersetzt wird durch folgende Bestimmung:

»,Die Kommission kann ihm mit Zustimmung des Erziehungs-
rates und des Regierungsrates die Direktion der Allgemeinen Ge-
werbeschule, sowie die Erteilung von Unterricht an dieser Schule
tibertragen.

Fiir die Besoldung des Direktors gilt § 17 des Lehrerbesoldungs-
gesetzes vom 13. November 1919. Wird ihm auch die Direktion
der Allgemeinen Gewerbeschule tibertragen, so kann ihm ein Adjunkt
beigegeben werden.*

D. Im Gesetz betreffend die Errichtung einer Frauenarbeitsschule
voin 11. Oktober 1894 § 8, Fassung vom 26. November 1903, der
ersetzt wird durch folgende Bestimmung:

»,Die unmittelbare Leitung und Verwaltung der Schule liegt
einem Direktor ob, dem ein Sekretir oder eine Sekretirin beigegeben
werden kann.

Zur Unterstiitzung des Direktors konnen von- der Inspektion
Lehrer oder Lehrerinnen zu Abteilungsvorstehern ernannt werden.
Ihre Wahl unterliegt der Genehmigung des Erziehungsrates.”

§ 9, der ersetzt wird durch folgende Bestimmung:

.Die Kommission kann an Hilfslehrer oder Hilfslehrerinnen
voriibergehend einzelne Kurse iibertragen.”

§ 10, Fassung vom 9. Mérz 1916, der ersetzt wird durch fol-
gende Bestimmung:

»Hinsichtlich der Wahl und der Besoldungen des Direktors und
des Lehrpersonals, sowie der iibrigen Dienstverhiltnisse gelten die
Bestimmungen des Schulgesetzes vom 21. Juni 1880 (Abschnitt VII)
und des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 13. November 1919.“
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§ 11, der ersetzt wird durch folgende Bestimmung:

+Alle an der Schule angestellten Lehrer und Lehrerinnen, Hilfs-
lehrer und Hilfslehrerinnen bilden unter dem Vorsitz des Direktors
die allgemeine Lehrerkonferenz. Sie wird vom Direktor einberufen,
wenn die Geschiifte es erfordern oder wenn zwei Drittel des Lehr-
personals es verlangen. Die Lehrerkonferenz ordnet die ihr iiber-
tragenen Schulangelegenheiten, begutachtet die ihr von der Inspektion
iberwiesenen Fragen und hat das Recht, bei ihr Antriige zu stellen.

Zur Besprechung der Fragen des Unterrichtsplanes versammelt
der Direktor oder der Abteilungsvorsteher die betreffenden Lehrer
und Lehrerinnen, Hilfslehrer und Hilfslehrerinnen zu Fachkonferenzen.

Der Direktor hat der Inspektion von den Beschliissen der Kon-
ferenzen Kenntnis zu geben und ihr die beziiglichen Konferenz-
protokolle vorzulegen, wenn dies von der Konferenz beschlossen
worden ist.”

6. Im Geselz betrefiend Kleinkinderanstalten vom 18. April 1895
§ 7, der ersetzt wird durch folgende Bestimmung:

.Die unmittelbare Leitung der Kleinkinderanstalten liegt einer
Inspektorin ob.*

§ 8, Absatz 2, und § 9, der ersetzt wird durch folgende Be-
stimmung :

»Hinsichtlich der Wahl und der Besoldung der Inspektorin und
der Lehrerinnen sowie hinsichtlich der iibrigen Dienstverhiltnisse
gelten die Bestimmungen des Schulgesetzes vom 21. Juni 1880 (Ab-
schnitt VII) und des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 13. November 1919,

Der Inspektorin konnen erforderlichenfalls Hilfskriifte der 1. bis
3. Besoldungsklasse beigeordnet werden. Diese werden auf den
Bericht der Kommission vom Erziehungsdepartement gewihlt und
unter Vorbehalt der Genehmigung des Regierungsrates in die Be-
soldungsklassen eingereiht; sie stehen unter dem Gesetz betreffend
die Dienstverhiiltnisse und die Besoldungen der Beamten, Angestellten
und Arbeiter des Kantons Baselstadt vom 8. Juni 1909/19. Dezem-
ber 1912.%

7. Der Grofratsbeschlufi betreffend Erhihung der Besoldungen
des Lehrpersonals der Allgemeinen Gewerbeschule, der Frauenarbeifs-
schule und der Kleinkinderanstalien vom 7. Februar 1918.1)

2. Ordnung betreffend die Erfordernisse fiir die Anstellung von Lehrern
und Lehrerinen an den dffentlichen und privaten Primar- und Mittel-
schulen und die Einrichtung von Priifungen fiir Primarlehrer und
-lehrerinnen und fiir Arbeits-, Koch- und Haushaltungslehrerinnen.
(Genehmigt vom Regierungsrate am 26. September 1919.)

Der Erziehungsrat des Kantons Baselstadt hat zum Zwecke
der Feststellung der Anforderungen an die Bewerber und Bewerbe-

1) Fiir die ebenfalls 1919 erfolgte Revision der Bescldungsansiitze der Uni-
versititsprofessoren siehe einleitende Arbeit.
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rinnen um Lehrstellen an den éffentlichen Primar- und Mittelschulen
oder an einer mit denselben auf gleicher Stufe stehenden Privat-
schule unter Aufhebung der Priifungsordnung vom 28. Juni 1833
folgendes bestimmt:

I. Anstellungserfordernisse.

§ 1. Zur definitiven Anstellung an den &ffentlichen Primar-
oder Mittelschulen oder an einer mit diesen auf gleicher Stufe
stehenden Privatschule sind erforderlich:

a) Der Besitz eines Fihigkeitszeugnisses fiir die betreffende Schul-
stufe, das auf Grund einer wohlbestandenen staatlichen Prii-
fung ausgestellt worden ist;

b) Zeugnisse iiber erfolgreichen Schulunterricht wiihrend minde-
stens einem Jahre;

¢) Zeugnisse iiber guten Leumund und korperliche Tauglichkeit
zum Lehramt.

Fachlehrer fiir Zeichnen, Gesang, Schreiben, Turnen, Steno-
graphie, Arbeitslehrerinnen und Koch- und Haushaltungslehrerinnen
bediirfen fiir die Zulassung an Anstalten der Mittelstufe nur eines
Fihigkeitszeugnisses fiir ihre Ficher.

Ausnahmsweise kann ein Bewerber um eine Lehrstelle fiir
lebende Sprachen durch Beschlulb des Erziehungsrates vom Erfor-
dernis des Fihigkeitszeugnisses befreit werden, wenn seine theore-
tische und praktische Eignung zum Lehramt unzweifelhaft ist; jedoch
soll der definitiven Anstellung in solchen Fillen stets eine Probezeit
in der betreffenden Lehrstelle von mindestens einem Jahr voraus-
gehen. Fihigkeitszeugnisse der tibrigen Schweizerkantone, die den
Anforderungen der lit. a entsprechen, sind denen des Kantons Basel-
tadt gleichgestellt. Die Anerkennung anderer Fihigkeitszeugnisse
bleibt vorbehalten.

§ 2. Zur provisorischen Anstellung oder zur Aushilfsanstellung
an den in § 1 bezeichneten Anstalten sind die in § 1, lit. a und ¢,
verlangten Ausweise erforderlich. Privatschulen haben dafiir zu
sorgen, dal solchen Lehrern auf kurze Zeit gekiindigt werden kann.

II. Priifungskommission.

§ 3. Die kantonalen Fihigkeitszeugnisse fiir Lehrstellen an An-
stalten der Primarschulstufe und fiir Arbeits-, Koch- und Haushal-
tungsunterricht werden auf Grund einer Priifung von der hierzu be-
stellten Priiffungskommission ausgestellt.

§ 4. Die Priifungskommission besteht aus einem Priisidenten
und vier Mitgliedern, wovon eines der Frauenarbeitsschule angehoren
soll; sie wird vom Erziehungsrate auf die Dauer von drei Jahren
ernannt. Eines der Mitglieder wird von der Kommission als Sekretiir
bezeichnet.

Der Erziehungsrat gibt ihr auf ihren Vorschlag die erforderliche
Zahl von Sachverstindigen als Examinatoren bei.
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§ 5. Die Priifungskommission bezeichnet fiir jede Priifung aus
dem Kreise ihrer Mitglieder und der ihr beigegebenen Sachverstiin-
digen die Examinatoren und eines ihrer Mitglieder als Priifungsleiter.

§ 6. Die Examinatoren und Priifungsleiter beziehen {folgende
Entschidigungen :

Examinpatoren: Priifungsleiter:

Fr. Fr.
Eine Stunde miindliche Priifung . . Mgl Tyt 3. —
Durchsicht und Beurteilung dex Autmt.ae . 10. — 4, —
Eine Probelektion . . . e oy —— 1. 50

Die Py ufuncrskomnnbsmn setzt die Entsclmd]oung fiir das Sekre-
tariat fest.

§ 7. Das Sekretariat fithrt Rechnung tiber Einnahmen und
Ausgaben; etwaige Mehrausgaben iibernimmt das Erziehungsdepar-
tement.

§ 8. Die Priiffungskommission. erstattet jedes Jahr Bericht an
den Elzlehunosmt

89 [bel die Voraussetzungen fiir die Zulassung zu den Prii-
funoen die dabei zu stellenden Anforderungen, das Priifungsver-
fahren, die Priifungsgebiihren und die auszustellenden Fiihigkeits—
zeugnisse wird das Nihere durch die besondern Priufungsreglemente
festgesetzt.

3. Gesetz iiber die Fiirsorge des Staates bei Unfdllen und Erkran-
kungen seiner Bediensteten. (Vom 26. Juni 1919.)

XlIll. Kanton Baselland.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1919.

o e e o e

X1V. Kanton Schaffhausen.

Lehrerschaft aller Stufen.

Aus: Gesetz iiber die staatlichen Besoldungsverhiltnisse (Besoldungs-
gesetz). (Vom 1. Juli 1919 ; angenommen am 28. September 1919.)

D. Lehrerstellen.

Art. 54. Die gesetzliche Jahresbesoldung der Elementarlehrer
betriigt bei definitiver Anstellung Fr. 4000: bei provisorischer An-
stellung Fr. 3500.

Bei Lehrern an Gesamtschulen und Spezialklassen bezahlt der
Staat eine Zulage von Fr. 300.

Art. 55. Die gesetzliche Jahresbesoldung der Reallehrer betriigt
bei definitiver Anstellung Fr. 5000; bei provisorischer Fr. 4500.
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Die Lehrer fiir Latein, Englisch und Italienisch an den Land-
realschulen beziehen eine Jahresbesoldung von Fr. 180 fir jede
wiochentliche Unterrichtsstunde.

Art. 56. Die Jahresbesoldung der Arbeitslehrerinnen an den
Elementar- und Realschulen betrigt Fr. 100 far jede wdchentliche
Unterrichtsstunde.

Sie wird zur einen Hilfte vom Staate und zur andern von den
Gemeinden getragen.

Art. 7. Die gesetzliche Jahresbesoldung eines Hauptlehrers
der Kantonsschule betrigt Fr. 6800.

Die Besoldung des Direktors der Kantonsschule wird auf Fr.
1200 festgesetzt.

Die Entschidigung fiir Nebenarbeiten (Stellvertretung des Di-
rektors, Aktuar der Lehrerkonferenz, Bibliothekar der Schiiler-
bibliothek u.s.w.) wird im Verhiltnis des Umfanges der Arbeit auf
Antrag des Erziehungsrates vom Regierungsrat festgesetzt.

Die Besoldung der Lehrer der Kantonsschule, die keine volle
Lehrstelle bekleiden, betrdgt bei wissenschaftlichen Fichern Fr. 250
per Wochenstunde, bei Kunstfichern (Gesang, Musik, Turnen, Hand-
arbeit, Schreiben) Fr. 200 per Wochenstunde.

Art. 58. Die Fesisetzung der Besoldungen der Haupt- und
Hilfslehrer der landwirtschaftlichen Winterschule erfolgt durch den
Regierungsrat auf dem Verordnungswege.

Art. 59. Die Besoldungen der Lehrer und Hauseltern der kan-
tonalen Erziehungsanstalt fiir Schwachsinnige werden durch Vertrag
geregelt.

Art. 60. Die Lehrer aller Schulstufen erhalten vom 4. Dienst-
jahr an Dienstzulagen im Betrag von je Fr. 100 jihrlich bis zum
Maximum von Kr. 1200.

Die Arbeitslehrerinnen haben ebenfalls im Verhiltnis zu ihrer
Besoldung Anspruch auf die Dienstzulage.

Art. 61. Die Dienstzulagen an die Lehrer aller Schulstufen
werden vom Staate bestritten.

Die Berechnung des Beginnes der Zulage geschieht nach dem
Schuljahr (1. Mai), wobei Bruchteile unter einem halben Jahr nicht
in Betracht fallen.

Anstellungen an auswiirtigen Schulen werden in Anrechnung
gebracht: dagegen werden andere Anstellungen nicht in Beriick-
sichtigung gezogen.

Art. 62, Jeder Lehrer kann zu den im Schulgesetz vorgesehenen
wichentlichen Unterrichtsstunden verpflichtet werden.

Unterrichtsstunden unter 30 bei Elementar- und Reallehrern
und unter 26 bei Kantonsschullehrern, sowie Uberstunden auf allen
Schulstufen, werden nach Stunden im Verhiiltnis zur gesetzlichen
Besoldung honoriert.
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Mit Riicksicht auf die Art des Unterrichtsfaches, sowie auf Alter
und Gesundheit eines Lehrers sind die zustindigen Behiorden berech-
tigt, demselben ohne Schmiilerung seines Gehaltes seine Pflicht-
stundenzahl zu ermiildigen.

Art. 63. Der Beitritt und die Beitragsleistung an die Unter-
stiitzungskasse der Lehrerschaft des Kantons Schaffhausen ist, soweit
es die Statuten gestatten, fiir simtliche an offentlichen Schulen an-
gestellten Lehrer und Lehrerinnen, ausgenommen die Arbeitslehre-
rinnen, obligatorisch.

Die Unterstiitzungskasse mufi auf versicherungstechnischer Grund-
lage aufgebaut sein. Sie hat Anspruch auf einen jihrlichen Staats-
beitrag, welcher vom Regierungsrat in angemessenem Verhiiltnis zu
den Beitrigen der Mitglieder festgesetzt wird.

Die Unterstiitzungskasse steht unter der staatlichen Oberaufsicht:
deren Statuten bediirfen der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. 64. Die Lehrer beziehen als Ruhegehalt das ihnen aus
der Unterstiitzungskasse zukommende Betreffnis: die Reallehrer und
die Kantonsschullehrer aullerdem einen jihrlichen Staatszuschuf}, der
in Anwendung von Art. 20 dieses Gesetzes vom Grollen Rate von
Fall zu Fall bestimmt wird.

Lehrer, welche wegen ihres Alters der Unterstiitzungskasse
nicht mehr beitreten kinnen, sowie Arbeitslehrerinnen, werden hin-
sichtlich der Pensionierung den iibrigen Beamten und Angestellten
gleichgestellt.

Art. 65. Bei etwaiger Verschmelzung der Lehrerunterstiitzungs-
kasse mit der zu griindenden allgemeinen Beamtenunterstiitzungs-
kasse treten die Bestimmungen der Art. 63 und 64 auler Kraft.

XV. Kanton Appenzell A.-Rh.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1919.

XVI. Kanton Appenzell [.-Rh.
Lehrerschaft aller Stufen.

Art. 26 der kantonalen Schulverordnung. (Grofratsbeschlufs vom 25. No-
vember 1919.)

Der Jahresgehalt eines Lehrers betriigt mindesten Fr. 2600,

derjenige einer weltlichen Lehrerin Fr. 1600 nebst Fr. 400 fiir
die Arbeitsschule,

derjenige einer Lehrschwester Fr. 1200 ohne besondere Ent-
schiidigung fiir die Arbeitsschule, und

derjenige einer Klosterlehrerin Fr. 1000.
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Daneben erhalten siimtliche Lehrkriiite eine anstindige Wohnung
oder eine entsprechende Entschidigung (Fr. 400) samt Heizung und
Beleuchtung fiir die Wohnung, eventuell Entschidigung von Fr. 100
tiir Heizung und Fr. 50 fiur Beleuchtung pro Jahr, sowie dann auch
die besondere Entschiidigung fiir Turnen und obligatorische Fort-
bildungsschulen.

Den miénnlichen Lehrkriiften ist im weitern nach dem 4., 8.
12. und 16. Dienstjahre im Kanton eine Alterszulage von je Fr. 100,
-also insgesamt nach 16 Dienstjahren Fr. 400 zu verabfolgen.

T P P L

AVIil. Kanton St. Gallen.

1. Primar- und Sekundarschulen.

I. Nachtrag zur Schulordnung vom 29. Dezember 1865 fiir die Primar-
und Sekundarschulen. (Vom 2. September 1919.)1)

2 Regulativ iiber die Verwendung der Staatsbeitrdge zur Deckung
der Defizite bediirftiger Primarschulgemeinden. (Vom 12. Sep-
tember 1919 : vom Grollen Rat genehmigt am 27. November 1919.)

Landammann und Regierungsrat
des Kantons St. Gallen,

in Ausfithrung von Art. 6 der Verfassung des Kantons St. Gal-
len vom 16. November 1890 und von Art. 11, Ziffer 4, des Ge-
setzes lber die Lehrergehalte vom 30. Dezember 1918;

in Revision des Regulatvis iiber die Verwendung der Staats-
beitriige zur Deckung der Defizite bediirftiger Primarschulgemeinden
vom 22. November 1912,

verordnen was folgt:

Art. 1. Der Staat leistet gemill einem vom Grolen Rate zu
bewilligenden Kredite den bediirftigeren Schulgemeinden nach Mal-
gabe ihres Steuerfulies Beitriige zur Deckung der Detizite der Jahres-
rechnung.

Art. 2. Bei Ermittlung der Defizite und der zu ihrer Deckung
nitigen Steuerquote fallen sowohl diejenigen aulerordentlichen Aus-
gaben auler Betracht, fir welche, wie fiir Schulhausbauten, Fort-
bildungsschulen, Nachhilfestunden, Schulsuppen u. s. w., der Staat
bereits einen besondern Beitrag leistet, als auch die Ausgaben fiir
Fondsdufnung, fiir Bildung von besonderen Fonds und fiir Schul-
festlichkeiten. Uberhaupt sind blob die ordentlichen Ausgaben in
Berechnung zu ziehen.

In den Jahresrechnungen der Schulgemeinden sind die ordent-
lichen und aulierordentlichen Ausgaben genau auseinander zu halten,
und es ist das zur Deckung der letztern erforderliche Steuerbetreffnis
besonders und genau anzugeben.

1) Uber Tag- und Sitzungsgelder.
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Wenn eine Ausscheidung des Steuerbetreffnisses, das fiir bau-
liche, vom Staat gemil Regulativ¥) besonders subventionierte Ar-
beiten erforderlich ist, nicht stattfinden konnte, so wird der hiefiir
celeistete Staatsbeitrag vom Bruttobeitrag an das Rechnungsdefizit
abgezogen.

Art. 3. Wenn die ordentlichen Rechnungsdefizite simtlicher
durch Schulsteuern stirker belasteten Schulgemeinden zusammenge-
stellt sind, so ist zuniichst die _Normalsteuer” festzustellen, d. h.
derjenige Steuerfuld, von welchem an der zur Verfiigung stehende
Kredit einen Staatsheitrag an die Defizite der Schulgemeinden ge-
stattet. Die Hohe des Staatsbeitrages bemilt sich nach dem im ab-
gelaufenen Rechnungsjahr eingehaltenen Steuerfufl, wobei jedoch
auch derjenige des vorangegangenen Jahres zu beriicksichtigen ist.
Diese Riicksicht findet in der Weise statt, da’, wenn der Steuerful;
unter der Normalsteuer stand, der um die gleiche Differenz redu-
zierte Steuerfuls des abgelaufenen Rechnungsjahres die Basis fir
die Berechnung des Staatsbeitrages bildet.

Der Defizitbeitrag des Staates an eine Schulgemeinde darf
Fr. 1500 per Schule nicht tibersteigen.

Von diesem Defizitbeitrag fallen in Abzug:

a) Je 49/, vom Fondsmangel, von ungesetzlichen Kapitalanlagen
und von Anleiben fiir laufende Bediirfnisse, sofern hiefiir nicht
die Bewilligung des Erziehungsdepartements, beziehungsweise
des Erziehungsrates, erteilt ist;

b) die Verwaltungskosten, soweit sie Fr. 100 per Schule tiber-
steigen und sofern sie nicht unter Artikel 2 fallen.

Dabei steht es im Ermessen des Regierungsrates, ausnahms-
weise auch solche Schulgemeinden, welche durch aulerordentliche
Ausgaben sehr stark belastet sind, sowie solche, welche sich die
Hebung ihres Schulwesens besonders angelegen sein lassen und die
Schulfonds dureh freiwillige Dotationen #ufnen, billig zu beriick-
sichtigen.

Art. 4. Fiir das betreffende Rechnungsjahr kionnen teilweise
oder ganz von der Staatsunterstiitzung ausgeschlossen werden solche
Schulgemeinden, welche bis zum 1. Dezember der Oberbehorde ihre
Jahresrechnung nicht oder nicht in vorschriftmiilliger Form einge-
reicht haben oder in derselben ungerechtfertigte Ausgaben, iiber-
triebene Spesen und Fondsmiingel auffiihren, ferner solche, welche
den an sie ergangenen Aufforderungen zur Verbesserung ihres Schul-
wesens, Pflege vernachlissigter obligatorischer Fiicher, Verminderung
und Ahndung der unentschuldigten Absenzen, Beschaffung der obli-
gatorischen Lehrmittel, Einhaltung der gesetzlichen Schulzeit oder

*) Siehe Regulativ iiber die Verwendung der Staatsbeitrige zur Unter-
stiitzung von Schulhausbauten und Anschaffung von Schulmobiliar vom 16. De-
zember 1911.

-1
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Vermehrung derselben keine Folge geleistet haben, die Weisungen
der Erziehungsbehirden unbeachtet lassen und iiberhaupt ihr Schul-
wesen vernachlissigen.

Ein gleiches gilt fiir solche kleine Schulkorporationen, welche
wegen ihres geringen Steuerkapitals und unzureichender Schuldota-
tion eine eigene Schule nur mittelst fortwiilhrender Staatssubvention
zu halten vermdigen und der Einladung zum Anschlufl an eine be-
nachbarte, ihren Verhiiltnissen entsprechende Schulgenossenschaft be-
hufs ihrer okonomischen Erleichterung und der Verbesserung ihres
Schulwesens beharrlichen, ungerechtfertigten Widerstand entgegen-
setzen.

Die Bezirksschulrite haben die in diesem Artikel genannten
Ausschluligriinde ins Auge zu fasssen und bei Anlall der Einsendung
der Schlulirechnungen sachbeziigliche Antrige zu stellen.

Art. 5. Dieses Regulativ tritt mit der Genehmigung durch den
Groben Rat in Kraft und findet erstmals bei der Verwendung des
Budgetpostens pro 1920 Anwendung. Durch dasselbe wird das Re-
gulativ. vom 22. November 1912 aufgehoben und ersetzt.

2. Mittel-, Berufs- und Hochschulen.
3. Nachtrag zur Kantonsschulordnung. (Vom 27. September 1919.)

Landammann und Regierungsrat
des Kantons St. Gallen,

in teilweiser Revision der Kantonsschulordnung vom 6. Sep-
tember 1912 und des zu Art. 17 derselben erlassenen Nachtrages
vom 29, Februar 1916,

verordnen:

Art. 1. Art. 17 der Kantonsschulordnung vom 6. September
1912 wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

Aufler dem Beitrage von Fr. 7 fir die Beniitzung der Samm-
lung und der Bibliothek bezahlen die Kantonsschiiler folgende Schul-
gelder:

1. Kantonsbiirger und im Kanton niedergelassene Schweizer-

biirger iy 50
2. Schweizerbiirger mit Niederlassung auflerhalb des Kan-

tons und im Kantone niedergelassene Auslinder . . , 100
3. Auslinder mit Niederlassung auferhalb des Kantons . , 250

Art. 2. Dieser Nachtrag tritt mit dem Beginne des Schuljahres
1920/21 in Kraft.

Art. 3. Durch diesen Nachtrag wird derjenige vom 29. Februar
1916 aufgehoben und ersetzt. Er ist in die Gesetzessammlung auf-
zunehmen und im ,Amtlichen Schulblatt® zu veroffentlichen.
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4. Regulativ fiir die Verwendung der Stipendien- und Krankenunter-
stiitzungskasse der Kantonsschule St. Gallen. (Vom 15. Dezember
1919.)

5. Regulativ betreffend die Erteilung von Stipendien fiir das Studium
an Hochschulen.. (Vom 18. August 1919.)

3. Lehrerschaft aller Stufen.

6. Verordnung iiber die Gehalte der Lehrer, Beamten und Angesteliten
an der Kantonsschule, am Lehrerseminar und an der Verkehrs-
schule. (Vom 3. Januar 1919.)1)

7. Statuten der Witwen-, Waisen- und Alterskasse der Lehrer an der
Kantonsschule in St. Gallen. (Revidiert 1919.)

Art. 1. Die Lehrer an der Kantonsschule in St. Gallen bilden
einen Verband zum Zwecke der Unterstiitzung: -

1. der Witwen und Waisen verstorbener Kantonsschullehrer;

2. derjenigen Lehrer an der genannten Anstalt, welche infolge
geisticer oder korperlicher Gebrechen durch die Behirde als
dienstunfihig erklirt worden sind, und

3. solche Lehrer, die ihr 60. Lebensjahr zuriickgelegt haben und
von ihrem Lehramt zuriicktreten.

Art. 2. Mitglieder einer andern gleichartigen Verbandskasse
konnen in unsern Verband nicht aufgenommen werden.

Art. 3. Die Mitglieder des Verbandes zerfallen in zwei Klassen:

In die I. Klasse gehoren alle Hauptlehrer; ferner diejenigen
Hilfslehrer, die zu wochentlich 25 oder mehr Unterrichtsstunden an
der Anstalt verpflichtet sind.

Zur II. Klasse zihlen alle diejenigen Hilfslehrer, welche wchent-
lich mindestens 12 Unterrichtsstunden an der Kantonsschule erteilen.

Art. 4. Die Beitrige und Renten werden auf Grund eines
nominellen Gehaltes berechnet. Der nominelle Gehalt betrigt {fir
einen Lehrer der I. Klasse Fr. 6000; fiir einen Lehrer der II. Klasse
Fr. 240 >< n (n = wochentliche Stundenzahl).

Der Jahresbeitrag eines jeden Lehrers betriigt 49/, des in Be-
tracht kommenden nominellen Gehaltes. Er kann zum voraus oder
in acht gleichen Raten einbezahlt werden.

Art. 5. Fiir alle als Lehrer an die Kantonsschule Gewihlten gilt
das zuriickgelegte 25. Lebensjahr als Normaljahr des Eintrittes in
den Verband. Erfolgt der Eintritt spiter, so sind folgende Eintritts-
gelder zu bezahlen:

1) Siehe einleitende Arbeit.
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im Alter von a) vom Lehrer b) vom Staat ‘ im Alter von | a) vom Lehrer ; b) vomn Staat

‘ | | |

' Fr. : Fr. 5 J Fr. | Fr.
25 Jahren | — ; — | 86 Jahren 2700 | 1800
S B 7T S0 e e e 3000 2300
L et WA 1 Sedlic vah o 3 e Gaprali T 2800
08 ST LT e g 39 - 3600 3300
> AR B T ) e 1) S 3900 3300
30 ., | 1200 £ TR 4200 4400
31 ., o b 14803 atn SR80 a4 i 4500 5000
82 oo AT T B e 4800 | 5700
88w s [im 1960 e 600 e 5100 6400
TR o P N e 45 5400 7100
35 = 9450 i 7 1800: 3L |

Leh1e1 welche das 45. Altersjahr iiberschritten haben, kinnen
in den Verband nicht mehr aufgenommen werden.

Art. 6. Jeder Neuangemeldete hat ein befriedigendes &rztliches
Zeugnis vorzulegen. Die irztliche Untersuchung geschieht auf Kosten
der Verbandskasse durch einen vom Verband jeweilen zu bezeich-
nenden Arzt.

Art. 7. Der Eintritt in den Verband ist fakultativ; die Auf-
nahme wird von Seite des Verbandes von der Erfiilllung der in Art. 2,
D> und 6 bezeichneten Bestimmungen abhiingig gemacht.

Zigert ein Lehrer nach Ubernahme seiner Stelle mit dem Ein-
tritt in den Verband liinger als drei Monate, so hat er, sofern er nach-
triglich doch in diesen aufgenommen werden will, auller den in Art. 4
festgesetzten JahleQbeitmgen noch deren Zinse und Zinseszinse a
41/ 0/0 nebst einem Eintrittsgeld von Fr. 50 in die Kasse einzuzahlen.
Ist jedoch der Barverlust im Deckungskapital grofer als die Summe
der eben genannten Nachzahlungen, so hat er diesen ganzen Bar-
verlust zu decken.

Art. 8. Denjenigen Mitgliedern, welche aus andern als den
in Art. 1 angefithrten Ursachen ihre Anstellung an der Anstalt auf-
geben, oder welche die Zahlung weiterer statutarischer Beitrige ver-
weigern, werden die geleisteten Jahresbeitriige ohne Zinse zuriick-
bezahlt; damit erldschen fiir sie und ihre Familien alle Anspriiche
auf die Kasse.

Art. 9. Das Vermiogen des Unterstiitzungsverbandes besteht aus:
Den Schenkungen und Vergabungen;

2. den jahrlichen Beitriigen des Staates und den Subventionen
der Stadt-St. Gallischen Genossengemeinde, der Politischen Ge-
meinde der Stadt St. Gallen und des Kaufménnischen Direk-
toriums;

den Eintrittsgeldern und jihrlichen Beitrigen der Mitglieder:
den Zinsen der angelegten Gelder;

. den Gebiihren fiir auBemrdenthche Priifungen.

1)1e unter Ziffer 1 aufgefiilhrten Einnahmen fallen, sofern die
Donatoren nichts anderes verfiigen, in einen unantastb‘tren Fonds,

[
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tester Fonds genannt. Die unter 2—5 aufgeziihlten Einnahmen da-
gegen fallen in den Deckungsfonds, welchem die jihrlich zur Aus-
zahlung gelangenden Renten, sowie auch die Verwaltungskosten ent-
nommen werden. Die Gelder sollen vorerst in Kontokorrent, als-

dann

sobald als moglich in Kapitaltiteln zinstragend angelegt und

die Werttitel im Schirmkasten des Waisenamtes der Stadt St. Gallen
deponiert werden.

Art. 10. 1. Jeder Lehrer erwirbt sich mit vollendetem 60. Le-
bensjahr das Recht aut den Bezug einer jihrlichen Altersrente.
die aber noch auf so viele Jahre der Kasse anheimfillt, als
er iiber das 60. Lebensjahr hinaus an der Anstalt verbleibt.
Diese Altersrente betrigt beim Riicktritt

nach vollendetem 60. Altersjahre 509/,
? 61. 5 531/3%,
. 62. » 562,"3 O,‘IO
63. % 609/,
n n 64. r 63 1/‘"3 0. rO
und ,, * 65. oder spitern ) 662/39/

des in Art. 4 {festgesetzten und in Betracht kommenden no-
minellen Gehaltes.

. Wird ein Lehrer vor vollendetem 60. Altersjahre dienstunfihig

(Art. 1, Ziffer 2), so bezieht er eine jihrliche Rente, welche,
ausgedriickt in Prozenten des in Betracht kommenden nomi-
nellen Gehaltes, dem folgenden Schema zu entnehmen ist.

Alter beim ‘ Lebensl. !!Alterbeiml Lebensl.

Alterbeim | Lebensl. !,i Alter beim Lebensl.

Eintritt der/Rente in °/¢ Eintritt der Rente in °/¢|Eintritt der|Rente in °/o [Eintritt der‘ Rente in %,
| | [

Diens

60
59
58
57
56
29
54
53
52
51
50

tun- des nomin.| Dienstun- |des nomin.| Dienstun- |des nomin.| Dienstun- | des nomin.
fithigkeit I Gehaltes “ fihigkeit | Gehaltes “ fiihigkeit | Gehaltes H fihigkeit ! Gehaltes
T I ] ]
50 | 49 | 39 | 38 315 | 21 | 26
L Seinl Veder Lo ao Sl - Teas a1 el s 1 B | Rl N B 1S
48 | 47 S et it Rl divags | MRS Rty s SRl gl
47 | 46 36 | 8 | 30 24 | 24
46 LBt - 8b RER . S ey X 23 | 24
45 | 44 e @8 ot 20 ) 28 23,5
44 L4384 " 92 1928, 21 23
43 A9 RGeS Fa v r hag I ap T | 92,
49 =l o Jonigsa L 30 | T | |
ST 3 R | GER |1 S I TN D A R (R |
oo | 89| oo 98" - 9gy ]

Die Rentenberechtigung beginnt mit der ersten Beitrags-
leistung.

Findet indessen ein vor dem vollendeten 60. Altersjahr
durch die Behorde als dienstunfihig erklirter Lehrer der
I. Klasse (Art. 1, Ziffer 2) einen andern Wirkungskreis, in
welchem er nachweislich ebensoviel erwirbt, als sein nomineller
Gehalt als Lehrer betragen hatte, so wird die Auszahlung der
Rente so lange sistiert, als die bezeichnete Bedingung zutrifft.
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3. Die Witwe eines Lehrers erhiilt, gleichviel, ob der Mann im
Schuldienste oder als Rentenbezieher verstorben ist, eine jihr-
liche Rente gleich 259/, des in Betracht kommenden nomi-
nellen Gehaltes. Diese Rente hirt im Falle der Wiederverhei-
ratung der Witwe auf.

4. Diejenigen Kinder eines im Schuldienste oder als Rentenbe-
zieher verstorbenen Lehrers, die das 18. Lebensjahr noch nicht
zuriickgelegt haben, erhalten eine Rente, die fiir ein Kind
Fr. 700, fur zwei Kinder Fr. 1250, fiir drei Kinder Fr. 1600
und fiir vier oder mehr Kinder Fr. 1800 betrigt. Ganz eltern-
lose Kinder erhalten eine um die Hilfte grioflere Rente. Die
Rente erlischt, sobald das betreffende Kind das 18. Altersjahr
zuriickgelegt hat.

Die Rente wird in vierteljihrlichen Raten je auf Ende Mirz,
Juni, September und Dezember ausbezahlt.

Die erste Rate wird dabei vom Zeitpunkt der letzten Ge-
haltsauszahlung an berechnet. Nach dem Tode eines Renten-
beziigers wird noch seine Rente fiir das laufende Vierteljahr
ausbezahlt, dann beginnt die Witwen- und Waisenrente.

Qo

(=r}

Die Bestimmungen in Ziffer 3, 4 und 5 gelten aber nur unter
der Voraussetzung, dall die Ehe eines verstorbenen Lehrers
mindestens zwei Jahre gedauert habe. Stirbt ein Lehrer inner-
halb des ersten oder innerhalb des zweiten Jahres der Ehe,
so wird der Witwe samt allfilligen Kindern in jenem Falle
ein halber, in diesem Falle ein ganzer nomineller Jahresgehalt
des Mannes als einmalige Abfindungssumme ausgerichtet.

Art. 11. Wenn ein Verbandsmitglied nach erfolgter Pensionie-
rung oder nach Eintritt der in- Art. 10, Ziffer 1, ausgesprochenen
Pensionsberechtigung sich verheiratet, so werden weder dessen Frau,
noch die allfiillig aus dieser Ehe hervorgehenden Kinder pensions-
berechtigt.

Art. 12. Die Pensionen sind an die Personen der Bezugsbe-
rechtigten gekniipft und konnen daher weder verduliert, noch ver-
pfindet werden.

Art. 13. Der Deckungsfonds, welcher gleich dem Barwert der
kiinftigen Renten aller Verbandsmitglieder und ihrer Angehérigen
weniger dem Barwert aller kiinftigen Einzahlungen (Art. 9, 2—5)
ist, wird jdhrlich berechnet. Ergibt sich nach Ausweis der berech-
neten Summe aus den vorhandenen Mitteln noch ein Uberschuf, so
wird derselbe zur Bildung eines Reservefonds verwendet. Dieser
dient dazu, in mindergiinstigen Jahren den Deckungsfonds zu speisen.
Sollte der Fall eintreten, dall der Deckungsfonds nicht mehr auf
seiner rechnungsmifiigen Hohe gehalten werden kann, so hat auf der
ganzen Linie eine entsprechende Reduktion der Renten einzutreten.
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Art. 14. Die Verbandskasse unterzieht sich in bezug auf ihre
Statuten und die Berechnungen der Oberaufsicht der beitragleisten-
den Behdrden.

Art. 15. Die Organe des Verbandes sind: die Hauptversamm-
lung und die Verwaltungskommission.

Art. 16. Die ordentliche Hauptversammlung der Verbands-
mitglieder wird alljahrlich im Januar abgehalten. Sie genehmigt die
Jahresrechnung und erledigt die andern statutarischen Geschiifte.

Aulerordentliche Hauptversammlungen konnen jederzeit durch
die Verwaltungskommission oder auf Verlangen von fiinf Verbands-
mitgliedern einberufen werden.

Art. 17. Die Hauptversammlung wiihlt alle drei Jahre die Ver-
waltungskommission und zwei Rechnungsrevisoren, von denen
der eine aufierhalb des Lehrerkollegiums stehen soll.

Art. 18. Die Verwaltungskommission besteht aus dem
Priisidenten, dem Kassier, dem Aktuar (Stellvertreter des Prisiden-
ten) und zwei weitern Mitgliedern. Sie besorgt folgende Geschiifte:
Die Verwaltung des Fonds;
die Genehmigung der von Président und Kassier vorgeschla-
nen Fondsanlagen;
die rechnungsmilige Bestimmung der Hiohe des Deckungsfonds
auf den Anfang des Rechnungsjahres;
den jidhrlichen Rechnungsabschlufs auf Ende Dezember;
die angemessene Verbreitung des Jahresberichtes;
die Aufnabhme neuer Mitglieder.

Art. 19. Der Préasident leitet alle Versammlungen der Kom-
mission und des Verbandes und sorgt fiir die Ausfithrung ihrer Be-
schlusse; er verfalit den Jahresbericht fir die ordentliche Haupt-
versammlung.

Art. 20. Der Kassier tbernimmt den Einzug der Beitrdge
und die Auszahlung der verfallenen Renten. Er fithrt neben den
notigen Rechnungsbiichern ein fortlaufendes Verzeichnis der Dona-
toren, der Verbandsmitglieder und der Rentenbeziiger.

Der Kontokorrent- und Depositenverkehr hat in Verbindung
mit dem Prisidenten zu geschehen.

Art. 21. Der Aktuar fithrt die Protokolle und Korresponden-
zen und sorgt fiir die Aufbewahrung der den Verband betreffenden
Aktenstiicke.

Art. 22. Die Mitglieder der Kommission (mit Ausnahme des
Kassiers) erhalten fiir ihre personlichen Bemiithungen keine Ent-
schidigung.

Art. 23. Antrdge auf Revision der Statuten kénnen von den
beitragleistenden Behiérden oder von den Mitgliedern des Verbandes
gestellt werden. Die Revision wird vorgenommen, wenn die Mehr-
heit der Verbandsmitglieder dafiir stimmt.

Do -t
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Art. 24. Die revidierten Statuten treten naeh ihrer Annahme
durch zwei Drittel der Verbandsmitglieder und nach ihrer Genehmi-
gung duarch die beitragleistenden Behdrden in Kraft.

8. Statuten der Pensionskasse fiir die Lehrer des kantonalen Lehrer-
seminars Mariaberg. (Vom 7. Mirz 1919.)

Landammann und Regierungsrat des Kantons St. Gallen,
in Revision der Statuten der Pensionskasse fiir die Lehrer des
kantonalen Seminars Mariaberg, in der Absicht, die iGkonomische
Stellung der Lehrer am kantonalen Lehrerseminar zu verbessern,
verordnen:
I. Zweck und Bestand der Pensionskasse.

Art. 1. Der Staat unterhiilt eine Pensionskasse fiir die Lehrer
des Seminars, welche entweder wegen vorgeriickten Alters in den
Ruhestand treten oder wegen geistiger oder korperlicher Gebrechen
dienst- oder in héherem oder geringerem Grade dauernd erwerbs-
unfithic geworden sind, sowie fiir die hinterlassenen Witwen und
Waisen verstorbener Lehrer.

Art. 2. Das Rechtsdomizil der Pensionskasse ist St. Gallen.

Art. 3. Der Beitritt zu der Pensionskasse ist fiir die bisherigen
und die neu eintretenden Hauptlehrer des Seminars und der Ubungs-
schule obligatorisch. Stiéindig angestellten Hilfslehrern kann der Re-
gierungsrat auf den Vorschlag des Erziehungsrates Aufnahme in
die Kasse gestatten. Alle der Kasse beitretenden Mitglieder haben
sich uber einen guten Gesundheitszustand auszuweisen. Dieser Aus-
weis ist durch das Zeugnis eines dem Erziehungsrate genehmen
Arztes nach vorgeschriebenem Formular zu leisten. Bewerber mit
ungiinstigen Gesundheitsverhiltnissen sind zuriickzuweisen, immerhin
kann in diesem Falle eine zweite irztliche Untersuchung verlangt
werden, worauf der Erziehungsrat endgiiltic entscheidet.

Art. 4. Ein versicherter Lehrer, der seinen Austritt aus dem
Dienste des Seminars aus andern Griinden als denjenigen der Pen-
sionierung nimmt, hort damit auf, Mitglied der Pensionskasse zu
sein, Die Kasse erstattet ihm in diesem Falle 700/, seiner simt-
lichen Einzahlungen — Einkaufssumme und Beitriige —, jedoch ohne
Zins, zuriick.

II. Bildung der Pensionskasse.

Art. 5. Der nominelle Gehalt fir die Berechnung der Beitriige
an die Pensionskasse und der von ihr auszurichtenden Pensionen
betrigt Fr. 6000.

Art. 6. Die von der Pensionskasse gewihrten Pensionen sind
tiir den personlichen Unterhalt des Versicherten und seiner Ange-
hirigen bestimmt und konnen daher weder veriiullert, noch ver-
pfindet werden.
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Art. 7. Der Deckungsfonds der Pensionskasse wird gebildet aus:

a) dem schon vorhandenen Fonds und den Einzahlungen des Staates
und der Mitglieder zur Schaffung des erforderlichen Deckungs-
kapitals;

b) den Zinsen der angelegten Gelder;

¢) den Einkaufsgeldern und den jihrlichen Beitrigen der Mit-
glieder, und

d) den jihrlichen Beitriigen des Staates gemili Art. 10.

Art. 8. Die Seminarlehrer, welche Mitglieder der Pensionskasse
der Volksschullehrer sind, bilden die Abteilung A; die iibrigen Se-
minarlehrer, sowie alle kiinftig erwédhlten Lehrer bilden die Ab-
teilung B der Pensionskasse der Lehrer des Seminars.

Art. 9. Die Kassenmitglieder haben wiihrend der Dauer ihrer
Anstellung in die Kasse zu entrichten:

a) Die Mitglieder der Abteilung A einen regelmiilligen jihrlichen

Beitrag von 22/39/, und die der Abteilung B einen solchen von

49/, des nominellen Gehaltes in monatlichen Raten bei der

Gehaltsauszahlung ;

b) die Mitglieder der Abteilung B, die beim Eintritt das 25. Alters-
jahr tberschritten haben, eine Einkaufssumme, die beim

26. Altersjahr 49/, 30. Altersjahr 209/,
57 ok eigoy St L o0k
28. . 120, gh T Tt ogep
29. 169/, 33. . 329/,

und iiber das 33. Altersjahr hinaus fiir jedes folgende Jahr
50/y mehr als beim vorhergehenden Altersjahr vom nomi-
nellen Gehalt betriigt.

Dabei werden Bruchteile eines Iahles von mehr als sechs
Monaten einem vollen Jahr gleichgesetzt, unter sechs Monaten
nicht angerechnet. Diese Einkaufssummen konnen auf drei
Jahre verteilt werden.

Art. 10. Der Staat leistet in die Pensionskasse

a) einen regelmibigen Beitrag, der fiir die Mitglieder der Ab-
teilung A 49/, und fiir die Mitglieder der Abteilung B 69/,
des nominellen Gehaltes betriigt, in halbjihrlichen Raten (Ja-
nuar und Juli);

b) Zuwendungen in drei Viertel der Hohe, wie sie von den aktiven
Mitgliedern der Abteilung B nach Art. 9, lit. b, beim Eintritt
entrichtet werden.

III. Leistungen der Pensionskasse.

Art. 11. Die Pensionskasse iibernimmt nach Malgabe nach-
stehender Bestimmungen folgende Leistungen an ihre Mitglieder:
a) Eine Altersversorgung;
b) eine Invalidititsversorgung;
¢) eine Witwen- und Waisenversorgung.
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Art. 12. Aus dem Titel der Altersversorgung leistet die Pensions-
kasse eine lebenslingliche Rente:

a) An die Mitglieder der Abteilung A Fr. 2400 nach vollendetem
65. Altersjahr;

b) an die Mitglieder der Abteilung B Fr. 3600 nach vollendetem
65. Altersjahr.

Art. 13. Aus dem Titel der Invalidenversorgung leistet die
Pensionskasse an die Mitglieder der Abteilung A vor dem 65. und
diejenigen der Abteilung B vor dem 60. Altersjahr bei eingetretener
Dienstunféhigkeit eine Invaliditditsrente nach folgender Skala:

Pension in 9/, des Pension in 9, des Pension in 9, des

nom. Gehaltes nom. Gehaltes nom. Gehaltes
Alter Abt. A Abt. B  Alter Abt. A Abt. B  Alter Abt. A Abt.B

95 87 2039 4195 99 <53 908 4
26 7 905 S A0 1830 80 e Bl 9l T g
97 i Thi B0 Al 9987 3f 056 . 519 b 15
98 g g logat 40y JRSAT N0 i SR aon T
D4y 8 90 A3 039980 57 aoRY oAy
508320 Al o Wd. 3n o e 85 e
il T GV s e
32 g1:F 99 AGL 55 S HR.<x 0. DR < 5l
33 0 .9R3se D3 ATl 37561, 293 7Y
34 - 96 91 . AU dBS: IR 6D a2 54
35 101 Oh g CPga s Sl e - 690 Si0 (D hp
36-5 104 - 9642 B0 U8 o A0 P 33 AR
37 107 97 bl AR T AL SBhi D 60
38 118 98 . BRI L qoRe a0

Wenn das Gebrechen, das die Unfihigkeit fiir den Schuldienst
bedingt, im iibrigen aber die Erwerbsfihigkeit des invaliden Lehrers
in einem andern Wirkungskreis nicht schmélert, so ist eine Pension,
ganz oder reduziert, nur zu leisten, insofern und so lange er mit
Einrechnung der Pension nicht mehr zu erwerben vermag, als sein
Gehalt als Lehrer betragen hiitte. Anderungen in der Erwerbs-
fihigkeit pensionierter Lehrer konnen jederzeit durch geeignete Be-
gutachtung festgestellt werden.

Bei Unféllen mit Invalidititsfolgen tritt eine Pensionierung innert
den Grenzen vorstehender Bestimmungen nur in dem Umfange ein,
als der Schaden nicht bereits gemdfl Gesetz iiber die Haftpflicht des
Kantons St. Gallen bei Unféllen von kantonalen Beamten, Angestell-
ten und Arbeitern vom 31. Dezember 1906 gedeckt ist.

Bei grobem Selbstverschulden fallen die Pensionsanspriiche ganz
oder teilweise dahin.

Uber Pensionsgesuche, die vor dem 65. Altersjahr gestellt

werden, entscheidet auf den Antrag des Erziehungsrates der Re-
gierungsrat auf Grund é#rztlicher Begutachtung.
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Art. 14. Aus dem Titel der Witwen- und Waisenversorgung
entrichtet die Kasse folgende Leistungen :

a) Der Witwe eines Lehrers bis zu ihrem Ableben eine jihrliche
Pension von Abteilung A 181/39/, und Abteilung B 259/, des
nominellen Gehaltes:

b) an die Kinder unter 18 Jahren Abteilung A 69/, und Ab-
teilung B 109/, des nominellen Gehaltes fiir jedes Kind, wobei
drei und mehr Kinder fiir 3 Kinder gerechnet werden. Bei
Kindern, die beide Eltern verloren haben, erhoht sich die
Pension auf den 1!/,fachen Betrag.

Auf die in diesem Artikel behandelten Pensionen haben die
Hinterlassenen sowohl eines im Schuldienst, als auch im Pensions-
genul} verstorbenen Mitgliedes Anspruch unter Beobachtung folgender
Beschriankungen :

Ehen, welche von im Amte stehenden Lehrern nach dem
Ablauf ihres 60. Altersjahres abgeschlossen werden, schliefen
die Witwe, Ehen, welche nach der Pensionierung abgeschlossen
werden, schlieBen Witwe und Kinder von der Pensionsberech-
tigung aus. Ehen von Lehrern, welche durch den Tod vor
Ablauf der Dauer von zwei Jahren gelost werden, berech-
tigen die Witwe nur zum Bezug einer einmaligen Abfindungs-
summe, welche 309, des nominellen Gehaltes betriigt. Die
aus dieser Ehe entsprossenen Kinder sind pensionsberechtigt.

Witwen, die fiir ihre Kinder pflichtwidrig nicht als Mutter
sorgen, oder lingere Zeit von ihrem Manne und ihren Kindern
getrennt lebten, sind nicht pensionsberechtigt. Ferner erlischt die
Pensionsberechtigung der Witwe mit der Wiederverehelichung; sie
wird in diesem Falle mit einer zweifachen Jahrespension abgefunden.

Die gesamte Pension der Hinterlassenen darf denjenigen Betrag
nicht iibersteigen, welchen der Pensionir selbst in der letzten Zeit
bezogen hatte, oder den der im Schuldienst verstorbene Lehrer im
Falle seiner Pensionierung wegen Invaliditit erhalten hiitte. Aus-
genommen sind elternlose Waisen, deren Beziige nicht verkiirzt
werden diirfen.

Art. 15. Die Witwenpension beginnt mit dem ersten Tag, fiir
den der Gehalt beziehungsweise die Pension des Mannes nicht mehr
ausbezahlt wird.

Die einfache Waisenpension beginnt mit der Witwenpension,
die Pension fiir Ganzwaisen mit dem ersten Tage, nachdem beide
Eltern gestorben sind.

Art. 16. Die Anmeldung zum Eintritt in den Pensionsgenufy
ist an den Erziehungsrat zu richten. Auf seinen Antrag entscheidet
der Regierungsrat endgiiltig iiber die Pensionierung.

In gleicher Weise wie iiber den Pensionsgenufi wird iber die-
Reduktion beziehungsweise den Wegfall der Pension gemifs Art. 13,
Absatz 1—3, entschieden.
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Art. 17. Die Pensionen werden in vierteljihrlichen Raten je-
weilen auf den ersten Tag eines Kalendervierteljahres fillig, die Aus-
zahlung erfolgt gegen Einsendung eines auf das Datum des Ver-
falls lautenden amtlichen Lebensscheines.

IYV. Verwaltung der Pensionskasse,

Art. 18. Das Vermogen der Pensionskasse wird durch die
Staatskasse verwaltet. Dasselbe bildet jedoch keinen Bestandteil
des Staatsvermogens. Die Anweisungen fiir die Betriebsrechnung
erfolgen durch das zustiindige Departement, diejenigen fur die Ver-
mogensverwaltung durch das Finanzdepartement. Der Rechnungs-
abschlufy findet je auf Ende Dezember statt. Die Geschiiftsfithrung
ist unentgeltlich.

Art. 19. Die direkte Aufsicht tiber die Pensionskasse fiihrt der
Erziehungsrat. Er priift insbesondere die Rechnungen und stellt die
Antrige auf Pensionierung an den Regierungsrat.

Der Lehrerkonvent ist berechtigt, zur Ausiibung der Aufsicht
iiber die Pensionskasse eine Abordnung zu wihlen, welche die
Rechnungen der Kasse priift.

Art. 20. Dem Regierungsrat steht die Oberaufsicht zu. Er
erlifbt die Statuten, heilit die Rechnungen gut und beschliefit die
Pensionierungen. :

Y. Schlubbestimmungen.

Art. 21. Der Regierungsrat ist berechtigt, eine Vereinigung der
Pensionskasse des Seminars mit andern staatlichen Pensionskassen
durchzufithren. Dabei sind die erworbenen Rechte der Mitglieder
moglichst zu wahren.

Art. 22. Wenigstens alle fiinf Jahre ist die Kasse versicherungs-
technisch zu priifen. Jeweilen nach Vornahme der Berechnung des
Deckungstonds hat nach Einholung eines erziehungsritlichen Gut-
achtens der Regierungsrat auf Grund der bisherigen Entwicklung
der Kasse zu untersuchen, ob und in welcher Richtung die Statuten
zu revidieren sind.

Bei solchen Revisionen steht der Lehrerschaft das Recht zu,
ihre Rechte, Wiinsche und Antriige in geeigneter Weise geltend zu
machen.

Art. 23. Vorstehende Statuten, welche in die Gesetzessammlung
aufzunehmen sind, treten sofort mit Riickwirkung auf 1. Januar 1919
in Kraft.

4. Verschiedenes.

8. Verordnung iiber Taggelder und Reiseentschédigung staatlicher
Kommissionen. (Vom 2. September 1919.)
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XVIll. Kanton Graubunden.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1919.

XIX. Kanton Aargau.
1. Mittel- und Berufsschulen.

I. Reglement fiir die Ubungsschule des Lehrerinnenseminars Aarau.
(Vom 10. Januar 1919.)

2. Lehrerschaft aller Stufen.

2. Verfassungsbhestimmung und Gesetz iiber die Leistungen des Staates
fiir das Volksschulwesen. (Vom 10. November 1919.)

Der Grole Rat des Kantons Aargau

beschliel3t:
A. Verfassungshestimmung.
An Stelle des Artikels 65 der Verfassung vom 23. April 1885
tritt folgender Artikel:
Durch das Gesetz werden geregelt:
1. Die Beitriige des Staates an die Ausgaben der Gemeinden fir
das Schulwesen
die Besoldungen fiir Lehrer und Lehrerinnen und fiir Stell-
vertretungen an den Gemeinde-, Bezirks- und Biirgerschulen,
sowie an den Arbeitsschulen:
der Riicktritt und die Pensionierung der Lehrer und Lehrerinnen.
Die hieraus erwachsenden Ausgaben iibernimmt der Staat.
Die Amtsdauer der Lehrer und Lehrerinnen betrigt 6 Jahre.

R}
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B. Gesetz iiber die Leistungen des Staates fiir das Yolksschulwesen.

I. Abschnitt.
Staatsbeitrdge an das Schulwesen der Gemeinden.

§ 1. Der Staat leistet den Schulgemeinden beziehungsweise
Schulkreisen Beitrdge an die Ausgaben fiir:
a) den Neubau oder bauliche Veriinderungen von Schulhiusern
und Turnhallen;
b) die Erstellung von Turn- und Spielpliitzen und von Schulgiirten ;
¢) die Anschaffung der obligatorischen Lehr- und Lernmittel;
d) die Erstellung von Schulmobiliar;
e) klinische Vorkehren und Ernihrung und Bekleidung armer
Schulkinder;
f) die Versorgung von Kindern, die in die Volksschule nicht auf-
genommen oder darin nicht belassen werden kinnen;
g) die Errichtung von Haushaltungsschulen und Handarbeitsklassen ;
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h) die Besoldung von Haushaltungslehrerinnen, Handarbeitslehrern
und Kindergiirtnerinnen.
§ 2. Diese Staatsbeitriige werden unter Beriicksichtigung der
von den Gemeinden im Schul-, Polizei- und Armenwesen erhobenen
Steuern bemessen und betragen mindestens:

Fiir die Ausgaben Fir die Ausgaben
unter littaund bdes §1 unterlit. cbishdes§1

bei 0—3,00 Steuern 50/, 25 9/,

- 95,01—4,00 % 7,59/, 30 0-0

e 1111 s 109/, 409/,

. 9,01—6,00 A 159/ 5009/,
, 6,01—7,00 B 209/, 600/,
mehr als 7 2o 0 70 0

In Fillen aulier 01denthch starker Belastung von (xememden oder
Schulkreisen kann der Grolle Rat noch weitergehende Beitriige be-
willigen, insbesondere auch an die Griindung neuer Fortbildungs-
und Bezirksschulen. =

§ 3. Fiir Stipendien an bediirftige Bezirksschiiler schweizerischer
Nationalitdt, die durch Fleil und sittliches Betragen und gute Bean-
lagung sich auszeicbnen werden jihrlich mindestens F1 10,000
ausgeworfen.

II. Abschnitt.

Besoldung der Volksschullehrer und -lehrerinnen.

§ 4. Die Besoldungen der staatlich anerkannten Lehrer und
Lehrerinnen an der Gemeinde-, Fortbildungs- und Bezirksschule,
sowie an der Arbeitsschule setzen sich zusammen aus Grundgehalt
und Dienstalterszulagen. Sie werden vom Staate iibernommen und
monatlich ausgerichtet.

Uberstunden iiber die gesetzliche Verpflichtung hinaus werden
mnach den Ansitzen von § 5 ebenfalls vom Staate bezahlt.

§ 5. Das Grundgehalt betrigt:

a) Fir eine Lehrstelle an der Gemeindeschule . . . Fr. 4000
R s+ » Fortbildungsschule . . , 4800
¢hon % Hauptlehrstelle an der Bezirksschule . HH00
d) , Hilfslehrer an der Bezirksschule pro Jahres-

stunde . . e 19
e) Fiir die Abtellung an einer 0watellten Arbeitsschule . . 450
3 A - ek ungeteﬂten Arbeitsschule ,, 540

§ 6. Die Entschiidigung der Lehrer an der Biirgerschule betriigt
Fr. 300 pro Abteilung. Sie wird vom Staate ausgerichtet.

§ 7. Die Dienstalterszulagen beginnen mit dem 3. Dienstjahr
und steigen jdhrlich um Fr. 150 bis zum Héchstbetrag von Fran-
ken 1800. Anspruch darauf haben die Lehrer und Lehrerinnen der
Gemeinde-, Fortbildungs- und Bezirksschulen, sowie die von der
Erziehungsdirektion genehmigten Lehrer und Lehrerinnen an den
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staatlich unterstiitzten Erziehungsanstalten. Bei der Berechnung
kommen die in fester Anstellung im offentlichen aargauischen Schul-
dienst oder an staatlich unterstiitzten Erziehungsanstalten zugebrachten
Dienstjahre in Betracht.

§ 8. Die Hilfslehrer an den Bezirksschulen mit 24 und mehr
Wochenstunden werden in bezug auf die Dienstalterszulagen den
Hauptlehrern gleichgestellt. Die Hilfslehrer mit weniger als 24
Wochenstunden erhalten reduzierte .staatliche Dienstalterszulagen im
Verhiltnis ihrer Wochenstundenzahl.

§ 9. Lehrer und Lehrerinnen an Gesamtschulen erhalten drei
besondere Zulagen von je Fr. 100 nach dem 3., 5. und 7. Dienst-
jahr, sofern sie an der gleichen Schule wirken. Wird eine solche
Schule getrennt, so fallen die Zulagen weg.

§ 10. Die Dienstalterszulagen der Arbeitslehrerinnen sind be-
ziiglich des Beginns und der Zeitfolge denjenigen der in § 7 aufge-
fithrten Lehrkriifte gleichgestellt und betragen Fr. 18 pro Abteilung.

§ 11. Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin, deren Titigkeit im
~ Schuldienst Lebensberuf war, stirbt, so ist die Besoldung mit den
Dienstalterszulagen dem iiberlebenden Ehegatten oder den im Zeit-
punkt des Todes von ihnen unterstiitzten Verwandten in auf- und
absteigender Linie noch fiir ein halbes Jahr, vom Sterbetag hinweg,
auszurichten. :

Den nichsten und ausschliefflichen Anspruch auf das Sterbe-
semester hat die Witwe. Unter den iibrigen Verwandten entscheidet
die gesetzliche Erbfolge.

Das Sterbesemester ist weder zugunsten der Gldubiger des ver-
storbenen Lehrers oder der Lehrerin, noch zugunsten der Gliubiger
der anspruchsberechtigten Verwandten pfandbar.

III. Abschnitt.
Riickiritt und Pensionierung.

§ 12. Alle staatlich anerkannten Lehrer und Lehrerinnen, deren
Besoldung vom Staate ganz oder teilweise tibernommen wird, sind
zum Riicktritt mit Pensionsanspruch berechtigt, wenn sie das 60.
Altersjahr und 30 im Kanton verbrachte Dienstjahre hinter sich
haben; sie konnen zum Riicktritt altershalber verpflichtet werden,
wenn sie das 65. Altersjahr erreicht haben.

§ 13. Lehrer und Lehrerinnen, welche wegen Krankheit oder
unverschuldeten Gebrechen oder nach erreichtem 65. Altersjahr vom
Schuldienst zuriicktreten oder entlassen werden, haben Anspruch auf
ein Riicktrittsgehalt, wenn sie sich iiber einen Schuldienst im Kanton
von mindestens 10 Jahren ausweisen.

§ 14. Das Riicktrittsgehalt wird vom Staate ausgerichtet und
betrigt im Minimum 259/ im Maximum 759, der vom Staate
zuletzt bezogenen Besoldung. Das Vorriicken zum Maximum voll-
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zieht sich von Jahr zu Jabhr mit 29/, so daf das Maximum mit
35 Dienstjahren erreicht wird.

§ 15. Das Riicktrittsgehalt kann jederzeit vermindert oder auf-
cgehoben werden, wenn die Griinde, welche bei dessen Bewilligung
maligebend waren, nicht mehr in vollem Umifang vorhanden sind.

Bezieht ein pensionierter Lehrer oder eine Lehrerin ein Ein-
kommen, das mit Hinzurechnung des Riicktrittsgehaltes den Hochst-
betrag der frither bezogenen Besoldung iibersteigt, so ist das Riick-
trittsgehalt entsprechend herabzusetzen.

Den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes pensionierten Lehrern
und Lehrerinnen wird das Riicktrittsgehalt um die Hilfte erhoht.

§ 16. Die Lehrer und Lehrerinnen der Gemeinde-, Fortbildungs-
und Bezirksschulen sind verpflichtet, der Lehrer-Witwen- und Waisen-
kasse als Mitglieder beizutreten.

Die Versicherungsleistungen dieser Kasse werden durch die
vom Grolien Rate zu genehmigenden Statuten bestimmt.

Der Staat leistet an diese Kasse einen jihrlichen Beitrag in der
Hohe der Primiensumme der Versicherten.

§ 17. Der Grolie Rat ist berechtigt, an Stelle der in Abschnitt I1L
vorgesehenen Pensionierung und Witwen- und Waisenfiirsorge den
Anschlulb der Lehrerschaft an die kantonale Beamtenpensionskasse
zu beschliefen. :

IV. Abschnitt.
Stellvertretung.

§ 18. Wird ein Lehrer oder eine Lehrerin durch Krankheit,
Unfall oder infolge ansteckender Krankheit in der Familie an der
Ausitbung des Amtes verhindert, so ist eine Stellvertretung auf Kosten
des Staates zu bestellen. Sofern FErsatzlehrkriifte nicht erhiltlich
sind, konnen die an der gleichen Schule vorhandenen Lehrer oder
Lehrerinnen verpflichtet werden, die Stellvertretung bis auf die Dauer
von 4 Wochen unentgeltlich zu besorgen.

§ 19. Leistet der Lehrer Militdrdienst, so trigt der Staat die
Stellvertretungskosten bei Abwesenheit:

. im aktiven Dienst;

in der Rekrutenschule;

in Wiederholungskursen ;

in Unteroffiziersbildungsschulen ;

in der Rekrutenschule, die der Wehrmann als Unteroffizier
zu leisten hat;

6. in solchen weitern Instruktionsdiensten, fiir welche der Bund
den Kantonen nach Art. 15 der Militirorganisation drei Viertel
der Stellvertretungskosten vergiitet.

Bei allen iibrigen Diensten hat der Wehrmann fiir die not-
wendig werdende Stellvertretung aufzukommen, ebenso, wenn die
Dienstleistung in den unter Ziffer 2—7 genannten Kursen binnen

N
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12 Monaten die Dauer von 90 Tagen ubersteigt, vom 91. Dienst-
tage an. ,

Die von der Eidgenossenschaft geleistete Vergiitung der Kosten
fiir Stellvertretung wegen Instruktionsdienstes fillt in die Staatskasse.

§ 20. Die Lehrerstellvertreter beziehen eine Wochenentschidi-

gung:
an der Gemeindeschule von Hr. 90—
» 5 Fortbildungsschule von , 100.—;
. , Bezirksschule von 5 110.—;
» Arbeitsschule von ., 250 pro Unterrichtsstunde.

V. Abschnitt.
SchluBbestimmungen.

§ 21. Die Lehrer und Lehrerinnen an den Gemeinde- und
Fortbildungsschulen, sowie an den Hauptlehrstellen der Bezirksschulen
sind verpflichtet, die ganze Arbeitskraft in den Dienst ihres Lehr-
amtes zu stellen. Sie diirfen weder eine andere Stelle bekleiden,
noch eine das Lehramt schidigende Nebenbeschiftigung betreiben.
Ergeben sich Ubelstinde, so kann der Erziehungsrat eine auleramt-
liche Betiitigung beschrinken oder ganz untersagen.

§ 22. Zur Deckung der durch die vorstehenden gesetzlichen
Bestimmungen entstehenden Mehrausgaben kann der Grole Rat eine
besondere staatliche Schulstener bis zum Hochstbetrage von einein-
balb Steuern, sowie eine Spezialsteuer der Erwerbsgesellschaften bis
zu drei Vierteln des Betrages zur bisherigen Steuer hinzu erheben.

§ 23. Gegenwirtiges Gesetz ist der Volksabstimmung zu unter-
stellen, tritt mit dem 1. Januar 1920 in Kraft und ist vom Regie-
rungsrat zu vollziehen.

3. Dekret betreffend die Festsetzung der Besoldung der Staatsheam-
ten. (Vom 16. Juli 1919.1)

XX. Kanton Thurgau.
1. Mittelschulen.

I. Reglement fiir die Maturitatspriifung an der technischen Abteilung
der thurgauischen Kantonsschule. (Vom August 1919.)

§ 1. Jeden Herbst findet an der technischen Abteilung der
thurgauischen Kantonsschule eine Maturitdtspriifung statt. Zu der-
selben haben in der Regel nur diejenigen Schiiler Zutritt, welche
mindestens ein Jahr lang vorher der Schule als regelmiildige Schiiler
angehort haben.

1) Fiir die sich auf die Besoldungen der Lehrerschaft der kantonalen

Mittel- und Berufsschulen beziehenden Bestimmungen siehe einleitende Arbeit.

8
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§ 2. Durch diese Priifung soll ermittelt werden, ob die Schiiler
die erforderliche geistige Reife und allgemeine Bildung besitzen, um
an einer Hochschule die Studien mit Erfolg fortsetzen zu konnen.

§ 3. Der Zeitpunkt der Priiffung wird vom Lehrerkonvent im
Einverstindnis mit der Aufsichtskommission festgesetzt. Dabei ist
darauf Bedacht zu nehmen, dall die Priifung einige Zeit vor dem
Beginn des Jahreskurses der KEidgendossischen Technischen Hoch-
schule abgehalten werde.

§ 4. Das Rektorat macht dem Priisidium des schweizerischen
Schulrates beizeiten die notigen Angaben iber die Zahl der Exa-
minanden und den Zeitpunkt der miindlichen Priifung behufs all-
filliger Bezeichnung eines Delegierten.

§ 5. Die Prifungskommission besteht aus:
1. den examinierenden Fachlehrern der Kantonsschule;
2. einer Abordnung der Aufsichtskommission
3. einer Abordnung des Regierungsrates.
Den Vorsitz fithrt der Rektor, das Protokoll der Aktuar des
Lehrerkonvents.

§ 6. Die Examinanden werden in der Regel in Gruppen von
hochstens sechs Schiilern verteilt.

§ 7. Die Prifung zerfillt in eine schriftliche und eine miind-
liche. Die letztere ist Offentlich und findet in der Regel 14 Tage
nach der ersteren statt.

§ 8. Die Themata fiir die schriftliche Priiffung werden der
Aufsichtskommission mitgeteilt. Die schriftlichen Arbeiten, fiir welche
in jedem Fach 2—4 Stunden eingeriumt werden, sind unter der
Aufsicht eines Lehrers anzufertigen. Uber die Verwendung von
Hilfsmitteln wie Wgrterbiichern und Logarithmentafeln u.s. w. ent-
~ scheiden die Fachlehrer.

Nachdem der Fachlehrer die Arbeiten zensiert hat, zirkulieren
dieselben bei den Mitgliedern der Priifungskommission und werden
am Tage der miindlichen Priiffung im Priifungslokal aufgelegt.

§ 9. In der schriftlichen Priifung werden folgende Aufgaben
gestellt:
Deutsch: ein Aufsatz.
Franzisisch: eine Ubersetzung ins Franzosische oder ein Aufsatz.
Englisch beziehungsweise Italienisch: eine Ubersetzaung in die
betreffende Sprache oder ein Aufsatz.
Mathematik : je eine Arbeit in Algebra, Darstellender Geometrie
und Analytischer Geometrie.
Physik : eine Arbeit.
Chemie: eine Arbeit.

§ 10. Die miindliche Priifung erstreckt sich in der Haupt-
sache auf den im Lehrplan von 1912 festgelegten Unterrichtsstoff
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der beiden obern Klassen der technischen Abteilung und umfal5t
folgende Fiicher: ¢

Deutsch.

Franzdsisch.

Geschichie.

Algebra oder Analytische Geometrie (jedes Jahr wechselnd).
Physik oder Chemie (jedes Jahr wechselnd).

Zoologie.

> G 00 19

§ 11. Die Feststellung der Maturititsnoten geschieht teils auf
Grund der schriftlichen und miindlichen Priifung, teils auf nach-
folgende Weise:

a) In den Fiachern Englisch oder Italienisch, Darstellende Geo-
metrie, Analytische Geometrie oder Algebra, Physik oder Chemie, in
denen keine miindliche Priiffung abgenommen wird, gilt als Matu-
rititsnote das Mittel aus der schriftlichen Priifung und dem Durch-
schnitt der Quartalzeugnisse des Wintersemesters der VI. technischen
Klasse und des 1. Quartals der VII. Klasse.

b) In Trigonometrie und Stereomeirie sowie im Freihandzeichnen
wird die Maturititsnote ermittelt aus den Jahreszeugnissen der VI.
technischen Klasse.

¢) Fiir die Geographie gilt die Erfahrungsnote der VI. tech-
nischen Klasse.

d) In der Naturkunde wird die Jahresnote der V. technischen
Klasse (Botanik und Zoologie) kombiniert mit der Priifungsnote in
Zoologie.

NB. Schiiler, welche im Laufe der V. Klasse oder im 1. Se-
mester der VI. Klasse eintreten, haben sich fiir die Ermittelung der
Maturititsnote in den unter b, ¢, d genannten Fichern einer beson-
dern Priifung zu unterziehen.

§ 12. Nach Schluls der miindlichen Priifung stellt die Priifungs-
kommission die Maturitdtsnoten fiir folgende Ficher fest:

1. Deultsch. 8. Darst. Geometrie und Linear-
2. Franzisisch. zeichnen. -

3. Englisch oder Italienisch. 9. Analyt. Geometrie.

4. Geschichte. 10. Physik.

b. Geographie. 11. Chemie und Mineralogie.

6. Algebra. 12. Botanik und Zoologie.

7. Trigonometrie u. Stereometrie. 13. Freihandzeichnen.

§ 13. Bei der Erteilung der Fachnoten sind folgende sechs
Stufen zu unterscheiden :

6 = sehr gut. 3 = mangelhaft.
b5 = gut. 2 = schwach.
4 = geniigend. 1 = sehr schwach.



116 Kanton Thurgau.

Die Gesamtnote wird erteilt auf Grund der Punktzahl, welche
sich durch Addition. der einzelnen Fachnoten ergibt. Fiir dieselbe
gilt folgende Rangordnung:

I = sebr gut. II = gut. III = geniigend.
Die Gesamtnote wird nach folgendem Verhiltnis der Punkt-
zahlen festgestellt:
18—74 L 61—571/y = II—IIL
731/5—69 I—H. 57—52. = HIL
681/,—611/, = IL
§ 14. Das Reifezeugnis wird nicht erteilt:
a) Wenn die Minimalpunktzahl 52 nicht erreicht ist;
b) wenn mehr als 2 Fachnoten ungeniigend sind;
¢) wenn auler 2 ungeniigenden Noten noch mehr als 4 Fiicher
die Note 4 aufweisen.

§ 15. Unterzieht sich ein Examinand, welcher das Zeugnis
der Reife nicht erbalten hat, spiter einer weitern Priifung, so kann
die Priifungskommission dieselbe auf diejenigen Ficher beschriinken,
in welchen er bei der ersten Priafung eine geringere Note als guf
erhalten hat.

Diese Vergiinstigung tritt in der Regel nur dann ein, wenn der
Examinand bei der nichstfolgenden ordentlichen Priifung sich stellt.

§ 16. Der Ausweis einer geniigend bestandenen Maturitits-
prifung gibt den Abiturienten die Berechtigung, ohne die reglemen-
tarische Aufnahmspriifung in den ersten Jahreskurs einer Fachschule
der Eidgenossischen Technischen Hochschule einzutreten.

§ 17. Durch vorstehendes Reglement, welches nach erfolgter
Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft tritt, wird das
Reglement fiir die Maturititspriifungen der Industrieabteilung der
thurgauischen Kantonsschule vom 1. September 1885 aufgehoben.

Il

2. Lehrerschaft aller Stufen.

2. Vollziehungsverordnung zum Gesetze betreffend die Besoldung der
Lehrer und Lehrerinnen vom 23. Dezember 1918. (Vom 2. Mai
1919.)

§ 1. Die Entschiidigang, die beim Mangel einer Lehrerwohnung
oder des Pflanzlandes an deren Stelle zu treten hat, ist jeweilen bei
der Anstellung vertraglich festzusetzen. Sie soll nicht einfach in
der Besoldung inbegriffen sein, sondern mit einem bestimmten Be-
trage neben der festen Besoldung verabfolgt werden.

Wo dies bisher nicht geschehen ist, hat die Ausscheidung
spiitestens bei der nichsten Besoldungsinderung stattzufinden.

Ebenso ist die Entschiidigung fiir die Heizung und fiir die Rein-
haltung des Schulhauses, des Turnplatzes und der Umgebung des
Schulhauses besonders zu vereinbaren.
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§ 2. Wenn ein Lehrer freie Wohnung oder Pflanzland, eine
Lehrerin freie Wohnung beanspruchen zu kénnen glaubt, wo bisher
keine Wohnung oder Pflanzland zur Verfiigung stand, ist dieser
Anspruch dem Erziehungsdepartement anzumelden, das der be-
treffenden Primar- oder Sekundarschulvorsteherschaft eine ange-
messene Frist festsetzt zur Beschaffung einer Wohnung oder des
Pflanzlandes.

Wird von der Schulvorsteherschaft geltend gemacht, dals die
Anweisung einer Wohnung oder des Pflanzlandes unmdiglich sei, so
trifft der Regierungsrat nach stattgehabtem Schriftenwechsel, Ein-
holung des Inspektoratsgutachtens und Anordnung allfillig erforder-
licher Expertise die Entscheidung.

8 3. Auf Grund des § 11 trigt der Staat wihrend des Militir-
dienstes eines Lehrers die Stellvertretungskosten:

a) Bei der Einbernfung zur Rekrutenschule,

b) bei der Einberufung zur Unteroffiziersschule,

¢) bei der Einberufung zum Instruktionsdienste als Unteroftizier
(Abverdienen des Unteroffiziersgrades),

d) bei der Einberufung zur Offiziersschule,

e) bei der Einberufung zu aktivem Militiirdienste.

Soweit und in dem Umfange, als der Bund Beitrige an diese
Stellvertretungskosten leistet, wird der Kanton von denselben ent-
lastet.

§ 4. Die Staatsbeitriige an die Besoldung der Primarlehrer
werden in der Weise abgestuft, dall aus dem mittleren Steuerfuls
einerseits und dem durchschnittlichen Steuerertrage bei einer Steuer
von 1°/40 und aus den Einkiinften an Fondszinsen nach einem ein-
heitlichen Durchschnittszinsfull je wiithrend der letzten drei dem
Rechnungsjahr vorausgegangenen Jahre und jeweilen geteilt durch
die Zahl der Lehrstellen anderseits die Gemeinden in 13 verschiedene
Beitragsklassen eingereiht werden nach folgendem Schema.

\ | Steuel-‘ Durch- .
- des S t £y : Bei-
St 0 ¥ |umie )l Sne Bes Sicmitmers Sing schai| Dol
Klasse [ Fondszinsen pro Lehrstelle ‘ klas?e lKIassen klasse
iiber 3,590 1 1500 foe il 9
| 11, | 2
3,01 bis 3,5 %00 2 1501 bis 2000 2 21] 3
21, 4
251 bis 3 %go 3 2001 bis 2500 Gl B
315 6
2,01 bis 2,590 4 2501 bis 3000 4 4 7
41/, 8
1,51 bis 2 9Ygo 5} 3001 bis 3500 D 5} 9
51y | 10
1,01 bis 1,5%00 6 3501 bis 4000 6 6 11
6y | 12
7 tiber 4000 £ £F St B

0,1 bis1 9% ;
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§ 5. Der Zinsfuld, der nach § 4 fiir die Bestimmung der
Beitragsklasse zur Anwendung kommt, wird bis auf weiteres auf
490/, festgesetzt.

§ 6. Die Staatsbeitrige werden in gleichen vierteljihrlichen
Raten an die Schulpflegschaften entrichtet.

Bei Verinderungen in der Zahl der Lehrstellen findet eine
neue Berechnung der Beitragsklasse statt, so dalb der neue Beitrag
bei einer Veriinderung auf Beginn des Schuljahres fiir die 3 fol-
genden (Quartale, bei einer Veriinderung auf Beginn des Winter-
semesters fiir das letzte Jahresquartal zur Anwendung kommt.

§ 7. Der Staatsbeitrag betrégt:

s pro Lehr- pro Abteilung der I Bei- pro Lehr- pro Abteilung der
tBel' stelle der | Miidchenarbeitsschule || i > stelle der | Midchenarbeitsschule
ki-:gss; Primar-- |46 Unterriehts'stunden k{ggé Primar- |46 Unterrichts_stu nden

schule richentlich schule wichentlich

Fr. Fr. E Fr. i F'r.
1 1875 995, — Bt 1150 | 137. 50
2 1775 212.50 i 9 1050 | 125. —
3 1670 200. — {10 940 | 112. 50
4 1560 187. 50 HES G g U o i TS 100. —
5 1450 175. — i 12 72? i 87.50
6 1350 162.50 | 13 62 | 75.—
7 1250 | 150. — | . [

§. 8. Anspruch auf staatliche Dienstzulagen nach Maligabe des
§ 14 des Besoldungsgesetzes haben die sidmtlichen Lehrer und
Lehrerinnen, die an einer &ffentlichen Schule des Kantons Thurgau
wirken oder an einer vom Staate unterstiitzten thurgauischen Er-
ziehungsanstalt eine Stelle bekleiden, die derjenigen eines Lehrers
oder einer Lehrerin entspricht.
Als Dienstjahre werden angerechnet:
a) Die in einer der vorerwihnten Stellungen verbrachten Jahre:
b) die Jahre, in denen ein Lehrer oder eine Lehrerin an einer
aulberkantonalen offentlichen Primar- oder Sekundar- oder Real-
schule oder einem Gymnasium eine volle Lehrstelle bekleidet
hat, sofern diesem Schuldienste die Erwerbung des thurgau-
ischen Wahlfdhigkeitszeugnisses (Patentpriifung) oder die Er-
werbung des Maturititszeugnisses der thurgauischen Kantons-
schule vorangegangen ist.
Der sich iiber Bruchteile eines Jahres erstreckende Schul-
dienst wird zusammengerechnet und ebenfalls beriicksichtigt.
Die Dienstalterszulage wird berechnet nach Mafgabe der sich
hiebei ergebenden Summe der ganzen Dienstjahre.

§ 9. Wenn Lehrer oder Lehrerinnen mit aullerkantonalem
Fihigkeitszeugnis oder mit dem Diplom fiir ein hoheres Lehramt
in eine der in § 8, erster Absatz, erwiihnten Stellungen treten, so
entscheidet der Regierungsrat bei der Wahlgenehmigung oder nach
Einreichung eines Gesuches dariiber, ob und in welchem Umfange
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der aulierkantonale Schuldienst fiir die Berechtigung auf die staat-
lichen Besoldungszulagen anzurechnen sei.

Ausnahmsweise kann durch Beschluls des Regierungsrates auch
der an einer Privaterziehungsanstalt inner- oder aulberhalb des Kantons
geleistete Dienst fiir die Berechtigung auf Besoldungszulagen in Be-
riicksichtigung gezogen werden.

§ 10. Die Dienstalterszulagen werden an das Lehrpersonal
direkt in vierteljihrlichen Raten ausbezahlt, wobei ihre Beitrige an
die Lehrerstiftung, beziehungsweise an eine entsprechende Alters-
und Hilfskasse der Arbeitslehrerinnen zuhanden dieser Kassen bei
einer der Quartalzahlungen in Abzug gebracht werden kinnen.

§ 11. Der bisher geleistete Schuldienst wird bei der Berech-
nung der Dienstzulagen in Anrechnung gebracht.

§ 12. Findet an einer Schule im Friihling — nach Schlulb der
Winterschule — ein Lehrerwechsel statt, so hat der abziehende
Lehrer den Gehalt bis und mit dem 15. April, der neu aufziehende
Lehrer vom 16. April an zu beziehen. Geschieht der Lehrerwechsel
im Herbste — nach Schlul} der Sommerschule — so ist die Be-
soldung des abziehenden Lehrers auf den 15. Oktober und des neu
aufziehenden Lehrers vom 16. Oktober an zu berechnen. Dadurch
entstehende Bruchteile von halben Monaten sind jeweilen bei der
nidchsten Quartalzahlung auszugleichen.

§ 13. Verlil5t ein Lehrer wihrend des Halbjahres seine Stelle,
50 bezieht er die Besoldung fiir den laufenden Monat zur Hilfte,
wenn er vor dem 16., und ganz, wenn er nach dem 15. austritt,
immerhin unter dem Vorbehalte, dall die Entlassung von der zu-
stindigen Behorde bewilligt wurde.

§ 14. Der Fortbezug der gesetzlichen Dienstzulagen nach dem
Austritt aus dem aktiven Schuldienste soll denjenigen Lehrern zu-
teil werden, welche

a) altershalber nach vollendetem 65. Altersjahre vom Dienste an
einer offentlichen Schule des Kantons zuriicktreten, oder

b) schon vorher-wegen Krankheit oder Gebrechen diesen Dienst
aufgeben miissen, ohne imstande zu sein, durch anderweitige
Titigkeit ein entsprechendes Einkommen zu finden.

Bei wesentlich reduzierter Erwerbsfihigkeit ist ein teilweiser

Fortbezug der Alterszulage zu bewilligen.

Diese Dienstzulagen sind aus der Bundessubvention fiir die
©ifentliche Primarschule zu entrichten. Sie werden auch den bereits
aus dem aktiven Schuldienste ausgetretenen Lehrern zuteil an Stelle
der bisher bezogenen Alterszulagen.

§ 15. Diese Verordnung wird im Amtsblatt und in der Gesetzes-
sammlung verdffentlicht und den Schulvorsteherschaften. Lehrern und
Lehrerinnen durch Separatabdruck mitgeteilt.
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Das Regulativ fiir die Verabfolgung der staatlichen Besoldungs-
zulagen nach § 15 des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 25. Mai 1897,
vom 23. Oktober 1908, und die Verordnung betreffend die Ausrich-
tung der Lehrerbesoldungen vom 4. Apnl 1874 werden durch diese
Verordnung aufgehoben.

3. Regulativ betreffend die Besoldung der Lehrer an der Kantons-
schule und am Seminar. (Vom 10. Juli 1919.)1)

XXl. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

I. Decreto legislativo sul riordinamento della Commissione cantonale
degli studi. (Del 24 gennaio 1919.)

2. Mittel- und Berufsschulen.

2. Decreto legislativo circa trasformazione della Scuola tecnica
maschile di Bellinzona in Scuola tecnica ginnasiale. (Del 24 feb-
braio 1919.)

3. Lehrerschaft aller Stufen.

3. Decreto legislativo modificante gli articoli 3 e 24 della legge sul-
I’insegnamento elementare (onorario alle maestre d’asilo). (Del
10 settembre 1919.)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
su proposta del Consiglio di Stato,
decreta :

Art. 1. L’ articolo 13 della legge 28 settembre 1914 sull’ inse-
gnamento elementare ¢ modificato come segue:

»,Lo Stato concede un sussidio annuo da un minimo di fr. 400
ad un massimo di fr. 800 a quegli asili che sono accessibili a tutti
i bambini della localith e che accettano la sua vigilanza, i suoi pro-
grammi e le altre prescrizioni della presente legge.

Il sussidio massimo sara riservato agli asili le cui amminisira-
zioni st trovano in condizioni finanziarie tali da richiedere speciale
aiuto.

Esso puo facilitare loro I’ acquisto degli arredi didattici necessari.

1) Siehe einleitende Arbeit.
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Le maestre degli asili a cui e affidata la prima classe elemen-
tare riceveranno uno stipendio supplementare di fr. 200 annui paga-
bili in parti uguali dallo Stato e dai Comuni.”

Art. 2. L’articolo 24 della legge sopracitata ¢ modificato come
segue:

~L’'onorario minimo di una maestra ¢ di franchi 1100 per un
periodo di 10 mesi e di 1000 per un periodo minore.

Nei Comuni i quali, in base all’ ultimo censimento federale,
contano una popolazione superiore a 3000 abitanti, gli onorari sopra
indicati saranno aumentati di fr. 200.

Agli onorari suddetti vanno inoltre aggiunti quattro aumentt
triennali di fr. 50 eciascuno, che sono a carico in parti uguali dello
Stato e delle amministrazioni degli asili.

Dove il Comune o I’ Amministrazione fornisca l'alloggio ed il
riscaldamento, 1’ onorario minimo & ridotto a fr. 900 e rispettivamente
a fr. 850.¢

Art. 3. Le modificazioni di cui sopra avranno effetto retroattivo
per 1’ anno scolastico 1918—19.

Art. 4. Il presente deereto legislativo entrera in vigore col nuovo
anno scolastico 1919—20 osservati i termini per 1" esercizio del diritto
di referendum.

4. Decreto legislativo circa anticipo per il 1920 ai Docenti delle
scuole primarie, secondarie, professionali e degli asili infantili, ed
ai Magistrati, funzionari ed impiegati dello Stato. (Del 28 novembre
1919.)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,

su proposta del Consiglio di Stato,
decreta :

Art. 1. In acconto di quanto potrda essere concesso con succes-
sivi provvedimenti, a titolo di aumento organico di onorario o come
sussidio per caro-vivere, lo Stato versera:

a) Ai Docenti di tutte le Scuole primarie, secondarie e profes-

sionali e degli Asili infantili del Cantone, immediatamente, il

25 per cento del loro stipendio attuale;

b) a tutti gli altri Magistrati, funzionari ed impiegati dello Stato,
mensilmente a partire dal gennaio 1920, un dodicesimo del

sussidio per caro-vivere che ricevettero nell’ anno 1919,

Art. 2. 1l presente decreto entrera in vigore non appena tra-—
scorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum.
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XXIl. Kanton Waadt.

1. Mittel- und Berufsschulen.

1. Arrété revisant les art. 73 et 78 et ajoutant un art. 31 au regle-
ment pour les Ecoles normales. (Du 4 mars 1919.)

2. Universitat.
2. Reglement de la faculté de droit. (Du 8 juillet 1919.)

3. Réglement de I'Ecole des hautes Etudes commerciales. (Du
24 juillet 1919.)

4. Programme des certificats d'études supérieures de la faculté des
sciences. (Du 3 novembre 1919.)

3. Verschiedenes.

5. Réglement pour IInstitst des Sourds-Muets de Moudon. (Du
26 décembre 1919.)

A A

XXIll. Kanton Wallis.

1. Mittel- und Berufsschulen.

{. Gesetz betreffend die Organisation des landwirtschaftlichen Fach-
unterrichtes. (Vom 17. Mai 1919.)

Der Groffe Rat des Kantons Wallis,

eingesehen die aullerordentliche Wichtigkeit der Landwirtschaft
fiir unsere Volkswirtschaft und die Notwendigkeit, deren Fachunter-
richt nach Moglichkeit zu fordern:

auf Antrag des Staatsrates,

verordnet:
I. Unterricht fiir Jiinglinge.

Art. 1. Der landwirtschaftliche Fachunterricht fiir Jiinglinge wird
inshesondere erteilt:
In der Primarschule;
in den Fortbildungskursen:
in den landwirtschaftlichen Winterschulen ;
in der kantonalen landwirtschaftlichen Schule.

M b

Unterricht in der Primarschule.
Art. 2. In den Primarschulen werden die Schiiler in den An-
fangsgriinden der Landwirtschaft unterrichtet.



“i

Kanton Wallis. 123

Die Gemeinden konnen iibrigens fiir die letzten zwei Schul-
jahre zu diesem Unterricht Erginzungskurse einfithren, die fir alle
Schiiler dieses Alters obligatorisch sind. :

Art. 3. Nebst ihrem Lehrpatent der Normalschule miissen alle
Lehrer ein landwirtschaftliches Fihigkeitszeugnis besitzen. Zu diesem
Behufe kann die Normalschule verlingert werden. Die Dauer und
die Bedingungen dieser Verlingerung werden im Ausfithrungsregle-
ment zum vorliegenden Gesetze bestimmt.

Landwirtschaftlicher Unterricht nach der Schule.

Art. 4. Der landwirtschaftliche Unterricht nach der Primar-
schule wird in den Fortbildungsschulen erteilt.

Er ist fiir alle Jiinglinge obligatorisch, mit Ausnahme fiir solche,
die besondere Fachkurse besuchen.

Art. 5. Das Reglement wird das Programm, die Organisation
und die Dauer dieser Kurse festsetzen.

Landwirtschaftliche Winterschulen.

Art. 6. Durch Beschlulb des Groflen Rates kionnen je nach
Bediirfnis eine oder mehrere landwirtschaftliche Winterschulen in
den verschiedenen Landesteilen eingefiihrt werden.

Namentlich wird im Oberwallis eine Winterschule in Verbin-
dung mit dem Betrieb eines Landgutes errichtet.

Im franzosischen Landesteil wird eine Winterschule der kanto-
nalen landwirtschaftlichen Schule angegliedert.

Diese Schulen haben zum Zweck, wihrend der schlechten
Jahreszeit denjenigen Jiinglingen einen landwirtschaftlichen Fach-
unterricht zu geben, die nicht wihrend eines oder mehrerer Jahre
eine landwirtschaftliche Fachschule besuchen konnen.

Art. 7. Der Unterricht in diesen Schulen wird in zwei aui-
einanderfolgenden Winterkursen von je vier bis fiinf Monaten erteilt.

Art. 8. Das Réglemeut bestimmt das Programm und die Or-
ganisation dieser Schulen.

Kantonale landwirtschaftliche Schule.

Art. 9. Im franzésischen Kantonsteile wird eine kantonale land-
wirtschaftliche Schule gegriindet. Mit dieser Schule ist der Betrieb
eines Landgutes verbunden. Der Unterricht wird theoretisch und
praktisch erteilt.

Art. 10. Nebst dem landwirtschaftlichen Unterricht im allge-
meinen konnen in dieser Schule besondere Kurse fiir den Unterricht
in bestimmten Fichern der Landwirtschaft eingefiihrt werden.

Diese kantonale Schule dient auch als Versuchsstation, nament-
lich fiir Baumzucht und Gemiisebau.
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Wanderkurse.

Art. 11. Uberdies werden der landwirtschaftliche Unterricht
und die Verbreitung der landwirtschaftlichen Kenntnisse gefirdert
durch Wanderkurse, die je nach Bediirfnis in den verschiedenen
Landesteilen abgehalten werden.

IT. Unterricht fiir Midchen.

Art. 12. Der Unterricht in Landwirtschaft und Haushaltung
wird den Midchen erteilt:
1. In der Primarschule;
2. in den Kursen fiir Landwirtschaft und Haushaltung nach der
Schule ;
3. in den zeitweiligen Schulen.

Unterricht in der Primarschule.

Art. 13. In den Primarschulen werden die Schiilerinnen in den
Anfangsgriinden der Landwirtschaft und der Haushaltung unter-
richtet.

Die Gemeinden konnen jedoch fiir die letzten zwei Schuljahre
zu diesen Unterrichtsfichern Ergiéinzungskurse einfithren, die fir
alle Schiilerinnen dieses Alters obligatorisch sind.

Art. 14. Nebst dem gewdshnlichen Lehrpatent miissen alle
Lehrerinnen ein besonderes Fihigkeitszeugnis fiir den Unterricht
in der Landwirtschaft und in der Haushaltung besitzen. Zu diesem
Behufe kann die Normalschule verlingert werden. Die Dauer und
die Bedingungen fiir diese Verlingerung werden im Ausfithrungs-
reglement zum vorliegenden Gesetze bestimmt.

Unterricht nach der Schule.

Art. 15. Sofern eine geniigende Anzahl Einschreibungen vor-
handen ist, sind die Gemeinden verpflichtet, fiir die aus der Primar-
schule entlassenen Midchen eine Haushaltungsschule zu eriffnen.

Art. 16. Abgesehen von der Bundesbeisteuer, gewihrt der
Staat fiir die Errichtung und den Unterhalt dieser Schulen einen
Beitrag, der 50 Prozent des Gehaltes des Lehrpersonals betragen
kann.

Zeitweilige Schulen.

Art. 17. Die zeitweiligen Fachschulen fiir Landwirtschaft und
Haushaltung verfolgen den Zweck, den Midchen die erforderlichen
Kenntnisse in Landwirtschaft und Haushaltung beizubringen, die sie
befihigen, zur guten Fiihrung eines landwirtschaftlichen Betriebs
mit Verstiindnis mitzuwirken.

Art. 18. Diese Kurse werden abgehalten entweder in eigens
hiefiir errichteten Schulen oder in den landwirtschaftlichen Winter-
schulen oder in der kantonalen landwirtschaftlichen Schule.
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Wanderkurse.

Art. 19. Je nach Umstinden und den besondern Bediirfnissen
der einzelnen Landesgegenden werden Kurse fiir Landwirtschaft und
Haushaltung (Koch-, Zuschneidekurse usw.) abgehalten, um die zur
guten Fihrung einer Haushaltung erforderlichen Kenntnisse in aus-
giebigerem Male zu vervollstindigen.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 20. Fir die Griindung der verschiedenen im vorliegenden
Gesetze vorgesehenen Schulen werden die erforderlichen Kredite bis
zur Hohe von anderthalb Millionen Franken bewilligt.

Art. 21. Ein Ausfiilhrungsreglement zu den einzelnen Ab-
schnitten dieses Gesetzes soll vom Staatsrate ausgearbeitet und dem
Grolben Rate zur Genehmigung vorgelegt werden.

So vom Groffen Rate gegeben zu Sitten, den 17. Mai 1919.

2. Lehrerschaft aller Stufen.

2. Gesetz betreffend die Festsetzung der Gehélter des Lehrpersonals
der Primarschulen. (Vom 24. Mai 1919.)

Der Grofle Rat des Kantons Wallis,

erwiigend, dalb die Aufbesserung der ©konomischen Lage des
Lehrpersonals der Primarschulen ein Gebot der Billigkeit ist:
auf Antrag des Staatsrates,

verordnet:

Art. 1. Das Lehrpersonal der Primarschulen bezieht im Monat
ein Mindestgehalt von Fr. 200 fir die Lehrer und Fr. 180 fiir die
Lehrerinnen.

Art. 2. Lehrer und Lehrerinnen, die im Besitze des kantonalen
oder eines andern mit demselben gleichberechtigt. erachteten Fiihig-
keitszeugnisses sind, erhalten nach finf Jahren Lehrtitigkeit im
Kanton eine monatliche Gehaltszulage von Fr. 35, nach zehn Jahren
eine solche von Fr. 50, nach fiinfzehn Jahren eine solche von Fr. 65
und nach zwanzig Jahren eine solche von Fr. 75.

Art. 3. Lehrer und Lehrerinnen, die sich mit Ricksicht auf
den Unterricht aulerhalb ihrer Wohngemeinde niederlassen, haben
fiir ihre Person wihrend des Schuljahres Anrecht auf eine ange-
messen ausgestattete Wohnung, auf 4 Ster Holz oder dementspre-
chend anderes Brennmaterial und auf eine monatliche Zulage von
Fr. 30.

Art. 4. Ein Lehrer, der nebst der Primarschule die Fortbil-
dungschulen leitet, bezieht iiberdies eine Entschidigung von. Fr.
220, wenn der Kurs mehr als 10 Schiiler zihlt, und eine solche
von Fr. 180, wenn der Kurs weniger als 11 Schiiler ziihlt.
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Der mit der Leitung der Vorbereitungsschule fiir die Rekruten
heauftragte Lehrer erhiilt eine Mindestvergiitung von Fr. 120.

Art. 5. Ein Lehrer, der nur Fortbildungsschulen leitet, bezieht
ein Gehalt von Fr. 260 fiir jeden Kurs.

Er erhiilt tberdies eine Zulage von Fr. 35 nach fiinf, von
Fr. 50 nach zehn, von Fr. 65 nach fiinfzehn und von Fr. 75 nach
zwanzig Jahren Lehrtitigkeit.

Die betreffenden Gemeinden beteiligen sich an der Lohnung
des Lehrers, der eine gemeinsame Fortbildungsschule leitet, im Ver-
hiiltnis der Anzahl Zoglinge, die die Schule besuchen.

Art. 6. Die Lehrerinnen, die speziell fiir Handarbeiten und
Haushaltungsfiicher angestellt sind, erhalten eine monatliche Ent-
schiidigung von Fr. 40.

Art. 7. Der Staat und die Gemeinden iibernehmen zu gleichen
Teilen die Bezahlung der in den vorstehenden Artikeln erwiihnten
Gehilter und Entschidigungen, sowie der eventuellen Kosten {fiir
Stellvertretung.

Die Wohnung und das Brennmaterial sind zu Lasten der Ge-
meinden. :

Art. 8. Die geschuldeten Gehiilter und Entschiidigungen sind
dem Lehrpersonal am Ende jedes Monats auszuzahlen.
Der Staatsbeitrag wird an das Lehrpersonal direkt entrichtet.

Art. 9. Uber allfiillige Anstiinde betreffend die Vollziehung und
Auslegung des gegenwiirtigen Gesetzes erkennt das Erziehungsdepar-
tement. Der Rekurs an den Staatsrat bleibt vorbehalten.

Art. 10. Das Gesetz vom 19. Mai 1909 ist widerrufen.
So vom Grolien Rate gegeben zu Sitten, den 24. Mai 1919.

3. Reglement betreffend die Gehidlter der Professoren an den Kolle-
gien. (Vom 11. Februar 1919.)1).

2 SR RN A S

XXIV. Kanton Neuenburg.

1. Primarschulen.

I. Arrété revisant les articles 105, 106, 108 et 110 du réglement
général pour les écoles primaires. (Du 7 février 1919.)2)

1) Siehe einleitende Arbeit.
%) Betreffend miindliche und schriftliche Priifungen.
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2. Fortbildungsschulen.

2. Loi portant obligation pour les apprentis de fréquenter des cours
professionnels. (Du 19 mars 1919.)

Le Grand Conseil
de la République et Canton de Neuchatel,

sur la proposition du Conseil d’Etat et d'une commission spéciale,
décrete:

Article premier. Tous les apprentis et apprenties sont tenus de
fréquenter des cours d’enseignement professionnel dans les limites
fixées par la présente loi et pendant la durée contractuelle de leur
apprentissage.

Art. 2. Est dispensé des cours professionnels de perfectionne-
ment celui qui apporte la preuve de connaissances professionnelles
suffisantes ou qui, pour des raisons de santé, n'est pas 4 méme de
suivre l'enseignement. Peut en étre dispensé celui dont le domicile
est & plus de quatre kilométres du siége des cours.

Art. 3. Les cours professionnels de perfectionnement sont donnés,
partout ot les circonstances le permettent, pendant les heures de
travail et avant 8 heures du soir.

Le temps consacré a ces cours est compris dans celui prévu au
contrat d’apprentissage, le nombre quotidien des heures de travail
ne pouvant dépasser les maxima fixés par la loi fédérale sur les
fabriques.

Les patrons d’apprentissage sont tenus d’accorder & leurs appren-
tis, jusqu’a concurrence de cing heures par semaine, le temps néces-
saire a la fréquentation des écoles ou cours professionnels. Ils ont
I'obligation de veiller, ainsi que les parents et tuteurs, a ce que
cette fréquentation soit réguliére.

Les organes communaux de surveillance des apprentissages dé-
terminent pour chaque catégorie d’apprentis quels sont les cours
obligatoires et le nombre d’heures de fréquentation.

Art. 4. Est réputé patron d’apprentissage, au sens de la pré-
sente loi, celni qui est propriétaire ou directeur d'une exploitation
industrielle, fabrique ou atelier professionnel de travail a domicile
ou d'une entreprise commerciale, et qui engage une personne mi-
neure, en vue de lui apprendre une profession ou un métier.

Art. 5. Est réputé apprenti au sens de la présente loi, tout
mineur de I'un ou de l'autre sexe occupé pour un temps déterminé
et pour plus de trois mois dans une exploitation ou un établissement
prévu & l'article 4, pour y apprendre une profession, un métier ou
une branche de métier.

Art. 6. Le patron d'apprentissage est tenu de faire inscrire
ses apprentis a la direction des cours professionnels.
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Il est interdit d’effectuer une retenue sur le salaire des per-
sonnes astreintes & suivre les écoles de perfectionnement, pour le
temps qu’elles y consacrent. :

Art. 7. Les communes sur le territoire desquelles demeurent
au moins vingt apprentis astreints & suivre l'enseignement profes-
sionnel peuvent étre tenues par le Conseil d’Etat d’instituer des
cours d’instruction professionnelle.

Cette obligation peut étre imposée a frais communs a plusieurs
communes, si le nombre des apprentis et la situation géographique
justifient une réunion.

Le programme des cours et l'horaire doivent étre soumis a
I'approbation du département de 'Industrie et de 1’Agriculture.

Art. 8. L’enseignement professionnel obligatoire est gratuit pour
toutes les personnes qui sont astreintes a le suivre. L’Etat participe
aux dépenses de cet enseignement conformément aux dispositions de
la loi sur ’enseignement professionnel.

Art. 9. Sont punis de l'amende jusqu’a fr. 200 les patrons
d’apprentissage et les parents ou tuteurs des apprentis qui contre-
viennent a la présente loi ou aux dispositions d’exécution.

Art. 10. Le Conseil d’Etat est chargé de pourvoir, s’il y a
lieu, aprés les formalités du referendum, & la promulgation et a
I'exéeution de la présente loi.

3. Mittel- und Berufsschulen.
3. Loi sur V'enseignement secondaire. (Du 22 avril 1919.)

Le Grand Conseil
de la République et Canton de Neuchatel,
sur la proposition du Conseil d’Etat et d'une commission spéciale,
décrete :
Chapitre premier. — Dispositions générales.

Article premier. L’enseignement secondaire compléte 'enseigne-
ment primaire et prépare aux études pédagogiques, professionnelles,
universitaires et polytechniques.

Art. 2. L’enseignement secondaire est donné:

a) Dans les écoles secondaires communales dont le programme
comprend au minimum deux années d’études;

'b) dans les écoles supérieures communales de jeunes filles;

¢) dans le Gymnase cantonal et dans les gymnases communaux
(3 années au minimum).

Les communes possédant un enseignemnnt secondaire de 5 an--
nées completes (7 années au minimum pour I'enseignement classique)
pourront, moyennant ['autorisation du Grand Conseil, transformer
en gymnase communal le degré supérieur de leur établissement d’en-
seignement secondaire.
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Cette transformation ne pourra se faire que si les sections lit-
téraire et scientifique sont en mesure de délivrer des certificats de
maturité (baccalauréats és lettres et és sciences).

Art. 3. Un établissement d’enseignement secondaire ne peut
étre fondé ou transformé en gymnase communal que par décret du
Grand Conseil, & la suite d'un rapport présenté par le Conseil d'Etat.

Chapitre II. — Administration.

A. Administration générale.

Art. 4. L’administration des établissements communaux d’en-
seignement secondaire appartient aux commissions scolaires (art. 28
et 35 de la loi sur les communes, et art. 20 et 21 de la loi sur
I'enseignement primaire). Elle s'exerce conformément aux lois et
réglements, sous la haute surveillance du Conseil d’Etat.

L’administration du Gymnase cantonal est placée sous la sur-
veillance directe de 1'Etat et fait 1'objet de reglements spéciaux.

Art. 5. Le département de l'Instruction publique, apres avoir
pris l'avis de la commission consultative prévue & l'art. 6, élabore
le programme général d’études et le soumet a l'approbation du
Conseil d’Etat.

Les programmes détaillés sont arrétés par les autorités scolaires
des établissements d’enseignement secondaire et, pour les établisse-
ments cantonaux, par le Conseil d’Etat.

B. Commission consultative.

Art. 6. Il est institué pour l'enseignement secondaire une com-
mission consultative cantonale nommée par .le Conseil d’Etat. Le
réglement fixe le nombre des membres et les attributions de cette
commission. Tous les districts doivent étre représentés.

Art. 7. La commission consultative est nommée au début et
pour la durée d’'une période législative. Elle est convoquée par le
département de lInstruction publique ou lorsque le tiers de ses
membres en fait la demande.

Les séances sont présidées par le conseiller d’Etat, chef du dé-
partement de I'Instruction publique, et les procés-verbaux sont tenus
par le premier secrétaire du département.

C. Commissions scolaires.

Art. 8. Les attributions des commissions scolaires sont les sui-
vantes :

a) Elles édictent les réglements locaux d’administration et de dis-
cipline scolaires;

b) elles arrétent, dans les limites de la loi, et aprés avoir pris
I'avis du personnel enseignant et du médecin scolaire, le pro-
gramme détaillé des lecons et les horaires;

¢) elles avisent le département de l'Instruction publique des postes
vacants et les mettent au concours;
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d) elles nomment le personnel enseignant et administratif, sous
réserve de la ratification du Conseil d’Etat;

e) elles choissisent, de concert avee le département de I'Instruc-
tion publique et avec le personnel enselgnant les manuels a
employer dans les classes;

f) elles controlent la frequenta‘tion des écoles;

g) elles déléguent leurs membres pour visiter réguliérement les
classes ;

h) elles prennent, d’entente avec les Conseils communaux, les
mesures nécessaires concernant ’hygiéne des écoles;

i) elles fixent 1’époque et la durée des vacances, dans les limites
de la loi:

j) elles organisent et dirigent les examens;

k) elles élaborent les budgets et les adressent, dans les délais
réglementaires, aux Conseils ecommunaux;

1) elles établissent en outre les comptes scolaires annuels, si elles
en sont chargées, conformément a I’art. 35 de la loi sur les
communes;

m) elles adressent, a4 la fin de l'année scolaire, au Conseil com-
munal, pour étre transmis au Conseil général de la commune
et au département de l'Instruction publique, un rapport sur la
marche des écoles.

Art. 9. Lorsqu'un établissement secondaire appartient a plusieurs
communes, les commissions scolaires déléguent leurs pouvoirs a une
commission spéciale composée de représentants des localités intéressées.

Chapitre III. — Ecoles secondaires.
A. Dispositions générales.

Art. 10. Les commissions scolaires fixent les conditions d’ad-
mission sur la base du reglement général des écoles secondaires.

Pour entrer a 1'école secondaire, les éleves doivent avoir suivi
avec succes les six premieres années de l'école primaire.

Pour étre admis & suivre l'enseignement classique, les éleves
doivent avoir suivi avec suceés les quatre premiéres années de 1'école
primaire.

Art. 11. La durée totale des vacances ne peut étre inférieure

huit semaines, ni supérieure & dix semaines.

Art. 12. En principe, aucune classe ne doit eompter plus de
30 éleves. Le dédoublement doit s’opérer lorsque ce nombre aura
ét¢ dépassé pendant trois années consécutives.

Art. 13. Le nombre des heures de lecons par semaine est au
maximum de 33 dans les deux premieres années et de 35 dans les
années suivantes.

Les travaux domestiques doivent étre réduits au minimum.

Les horaires prévoient deux demi-journées de congé par semaine.
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Art. 14. L’exclusion peut étre prononcée par la commission
scolaire, soit pour metifs disciplinaires, soit pour fréquentation irré-
guliere. Les éléves exclus qui, en raison de leur age, sont astreints
a la fréquentation de 1'école primaire, sont tenus d’y rentrer.

Les dispositions de la loi sur I'enseignement primaire, concer-
nant la fréquentation de 1'école, sont applicables aux éleves des
classes secondaires qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obli-
gatoire.

Art. 15. La promotion des éleves est déterminée par le résultat
d’épreuves périodiques, combiné avec les chiffres obtenus dans les
travaux de l'année scolaire.

B. Objets d’enseignement.

Art. 16. Le programme obligatoire de l'enseignement dans les
écoles secondaires communales non classiques comprend les branches
suivantes:

Langue francaise et notions de littérature. — Langue allemande.
— Géographie et notions de cosmographie. — Histoire et instruction
civique. — Mathématiques. — Comptabilité. — Sciences naturelles et
notions d’hygiéne. — Dessin artistique. — Ecriture. — Chant et
théorie musicale. — Culture physique. — Travaux manuels.

En outre,

Pour les jeunes garcons: Dessin technique.

Pour les jeunes filles: Notions d’économie domestique et tra-
vaux a laiguille.

Les commissions scolaires peuvent ajouter au programme, &
titre obligatoire ou facultatif, 'enseignement d’autres branches (langues
modernes, langues classiques, enseignement ménager, etc.), mais sans
augmenter les maxima prévus a larticle 13.

Il peut étre créé« des classes pour l'enseignement du francais
aux éleves étrangers.

Art. 17. Le programme de l'enseignement classique porte sur
les branches suivantes:

Langue francaise et notions de littérature. — Langue latine. —
Langue grecque. — Langue allemande. — Langue anglaise ou ita-
lienne. (L’'une de ces deux branches est obligatoire pour les éléves
qui n’étudient pas le grec.) — Géographie et éléments de cosmo-
graphie. — Histoire et instruction civique. — Mathématiques. —
Sciences naturelles et notions d’hygiene. — Dessin artistique. —
Eeriture. — Chant. — Culture physique. — Travaux manuels.

Art. 18. Sur le préavis des commissions consultatives, le dépar-
tement de l'Instruetion publique arréte un programme général en
corrélation avec les programmes de l'enseignement primaire et gym-
nasial. Ces programmes déterminent la nature, I'étendue et la divi-
sion de l'enseignement dans les écoles secondaires.
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Chapitre IV. — Gymnases,
A. Dispositions générales.
Art. 19. Sont admis dans les gymnases:

a) De plein droit, les éléves qui ont suivi avec succés une école
secondaire de deux années au minimum — ou une école clas-
sique compléte (quatre années au minimum);

b) d’autres éleves, moyennant un examen d’admission.

Art. 20. La durée des vacances ne peut étre inférieure a dix
semaines, ni supérieure & douze semaines.

Art. 21. En principe aucune classe ne doit compter plus de
vingt éléves. Le dédoublement doit s’opérer lorsque ce chiffre a été
dépassé pendant trois années consécutives.

Art. 22. Le nombre des lecons par semaine est de 38 au ma-
ximum. Les horaires prévoient au moins deux demi-journées de
congé par semaine.

Art. 23. La promotion des éléves est déterminée par le résultat
d’épreuves périodiques combiné avec les chiffres obtenus dans les
travaux de l'année scolaire.

Art. 24. Les gymnases délivrent, & la suite des examens de
sortie, le certificat de maturité littéraire ou baccalauréat és lettres,
et le certificat de maturité scientifique ou baccalauréat és sciences.

Art. 25. La surveillance générale du "Gymnase cantonal est
confiée & une commission spéciale nommeée par le Conseil d’Etat au
début de chaque période législative. Un réglement fixe le nombre
des membres et les attributions de cette commission.

B. Objets d’enseignement,

Art. 26. Le programme des sections littéraires dans les gym-
nases comprend les branches suivantes:

Langues latine et grecque. — Langue et littérature francaises.
— Langue allemande. — Langue anglaise ou italienne. (L’une de
ces deux langues est obligatoire pour les éleves qui n’étudient pas
le grec.) — Géographie. — Histoire. — Economie politique. —
Mathématiques. — Philosophie. — Physique, Chimie, Sciences natu-
relles et Hygiéne. — Dessin artistique. — Culture physique.

Art. 27. Le programme des sections scientifiques dans les gym-
nases comprend les branches suivantes: :

Langue et littérature francaises. — Langue allemande. — Langue

anglaise ou italienne. — Géographie. — Histoire. — Economie poli-
tique. — Mathématiques. — Philosophie. — Cosmographie. — Phy-
sique, Chimie, Sciences naturelles et Hygiéne. — Dessin artistique

et dessin technique. — Culture physique.
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Chapitre V. — Personnel enseignant.

A. Brevets.

Art. 28. Nul ne peut pratiquer l'enseignement public dans les
¢tablissements d’enseignement secondaire sans étre porteur d'un des
diplomes ou brevets spéciaux énumérés aux articles suivants, ou de
titres équivalents.

Art. 29. Les diplomes sont:

Les licences offrant un caractére général et qui sont délivrées
par I'Université de Neuchitel, par d’autres Universités ou par les
divisions de I'Ecole polytechnique fédérale pour maitres de mathé-
matiques et de physique et pour maitres de sciences naturelles,
savoir:

a) Pour les lettres, la science és lettres classiques — la licence
és lettres modernes — la licence en histoire et en géographie

— la licence pour l'enseignement littéraire:

b) pour les sciences, la licence és sciences mathématiques — la
licence és sciences physiques — la licence és sciences natu-
relles — la licence pour l'enseignement scientitique.

Art. 30. Les brevets spéciaux sont:

Les brevets pour l'enseignement des langues modernes.

Les brevets de comptabilité — de sciences commerciales — de
dessin artistique et décoratif — de dessin technique — de calli-
graphie — de musique vocale — de culture physique — de travaux
manuels — d’ouvrages a l'aiguille — d’enseignement ménager.

Si l'utilité en est démontrée, le Conseil d’Etat peut instituer
des brevets spéciaux pour d’autres branches d’enseignement.

Art. 31. Les brevets spéciaux sont délivrés par le Conseil d’Etat,
4 la suite d’examens théoriques et pratiques subis avec succes
devant la commission consultative pour l'enseignement secondaire
ou devant un jury désigné par elle.

Les candidats & ces brevets doivent fournir la preuve, au mo-
ment de leur inscription, qu’ils ont recu une préparation suffisante.

Art. 32. Les examens des aspirants aux brevets spéciaux de
capacité ont lieu une fois par an & Neuchatel.

Art. 33. Un programme et un reglement détaillés déterminent
la matiére de chaque examen et les limites dans lesquelles doivent
se circonscrire les diverses épreuves.

Art. 34. Les candidats & un brevet spécial peuvent, sur la pré-
sentation de titres suffisants, étre dispensés par le Conseil d’Etat
de 'examen prévu a l'article 31 et obtenir un brevet sur titres.

Ils doivent présenter leur demande par écrit et déposer leurs
titres & 'appul. .

Ces titres sont examinés par la commission consultative, qui
soumet son préavis au Conseil d’Etat.
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Art. 35. Des personnes notoirement distinguées dans 1'une des
branches du programme des établissements d’enseignement secon-
daire peuvent, sur préavis de la commission consultative, étre auto-
risées par le Conseil d’Etat & enseigner cette branche.

B. Eramens de concours. — Nominations.

Art. 36. Les postes vacants sont pourvus a la suite d’'un examen
ou par voie d’appel.

Les nominations faites par les commissions scolaires sont sou-
mises a la ratification du Conseil d’Etat.

C. Obligations du personnel enseignant.

Art. 37. Le personnel enseignant doit s'efforcer d’atteindre le
but de sa mission éducative au moyen de son enseignement, du bon
exemple et de la discipline.

Art. 38. Un maitre ou une maitresse de l'enseignement secon-
daire ne peut quitter son poste sans avoir donné sa démission trois
mois a l'avance, ou sétre pourva d'un remplacant provisoire agrée
par la commission scolaire. :

Le maitre ou la maitresse ne peut toutefois quitter son poste
sans l'assentiment de la commission scolaire s’il n’a pas enseigné
pendant un an au moins dans les établissements secondaires de la
localité.

Art. 39. Toute commission scolaire a le droit de résilier le
contrat qui la lie & un fonetionnaire de l’enseignement secondaire
moyennant un avertissement de six mois.

Art. 40. Les commissions scolaires peuvent suspendre ou des-
tituer un maitre ou une maitresse de l'enseignement secondaire pour
cause d’insubordination, dimmoralité ou autres motifs graves.

Dans tous les cas, la personne inculpée doit étre entendue.

Le recours au Conseil d’Etat est réservé.

La suspension ne peut pas dépasser une durée de six mois;
elle entraine la suppression du traitement.

En ecas de destitution, le Conseil d’Etat peut prononcer l'inter-
diction d’enseigner dans les écoles publiques, ou le retrait du brevet.

Art. 41. Le département de I'Instruction publique prononce,
sauf recours au Conseil d’Etat, sur les conflits entre les commissions
scolaires et les membres du corps enseignant.

D. Direction des établissements d enseignement secondaire.

Art. 42. Chaque établissement d’enseignement secondaire a un
directeur chargé de l'administration et de la surveillance de 1'en-
seignement.

Art. 43. Le directeur peut étre choisi dans le personnel en-
seignant de 1'établissement.
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Art. 44. La nomination du directeur est faite par la commission
scolaire pour les écoles communales; elle est soumise & la ratification
du Conseil d’Etat.

Art. 45. Le personnel enseignant de chaque établissement se-
condaire se réunit en conférences périodiques, sous la présidence du
directeur.

Chapitre VI. — Bdtiments scolaires.

Art. 46. Les dispositions de la loi sur l'enseignement primaire,
concernant les batiments scolaires, sont applicables aux établissements
communaux d’enseignement secondaire.

Chapitre VII. — Dispositions financiéres concernant les établissements
d’enseignement secondaire.

~ I. GYMNASE CANTONAL.
A. Traitements.

Art. 47. Le traitement des maitres du Gymnase cantonal est
calculé des l'entrée en fonctions a raison de fr. 250 I'heure de lecon
annuelle.

Ce taux s’augmente ensuite de fr. 5 tous les quatre ans jusqu'au
maximum de fr. 275.

Il peut étre substitué des traitements globaux aux traitements
a I'beure de lecon.

B. Remplacements.

Art. 48. Lorsqu'un maitre est momentanément empéché de
remplir ses fonctions, le Conseil d’Etat pourvoit a !’enseignement
aux frais de la personne empéchée. Toutefois, si 'empéchement
provient d'une maladie, il est pourvu & l'enseignement aux frais
de I’Etat.

Si I'empéchement est de nature a se prolonger, le maitre peut
étre mis hors d’activité de service.

C. Ecolages.

Art. 49. La finance & payer par les éleves et les auditeurs est
calculée d’aprés le nombre d’heures des lecons pour lesquelles ils
sont inserits. Le reglement détermine les conditions auxquelles une

~

réduction des écolages peut étre accordée a certains éléves.

D. Bourses.

Art. 50. Il est institué, en faveur des jeunes gens qui en font
la demande, des subsides ou bourses destinées a leur faciliter les -
moyens de poursuivre ou de terminer les études au Gymnase cantonal.

Ces bourses sont accordées, dans les limites des crédits bud-
gétaires, par le Conseil d’Etat, sur le préavis du departement de
I'Instruction publique.

Le réglement détermine les conditions auxquelles les bourses
peuvent étre accordées ou retirées.
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II. ETABLISSEMENTS COMMUNAUX.
A. Traitements et subventions.

Art. 51. Les communes pourvoient au traitement du personnel
enseignant de leurs établissements d’enseignement secondaire.
Elles recoivent une subvention de I'Etat.

Art. 52. Les traitements du personnel enseignant sont fixés
par les autorités communales.

Le prix de l'heure hebdomadaire de lecon dans les écoles se- .
condaires du canton ne peut étre inférieur a fr. 140 pour les maitres
principaux et fr. 120 pour les maitres spéciaux.

Les communes ont la faculté d’augmenter, sous réserve de l'ap-
probation du Conseil d’Etat, les traitements indiqués ci-dessus et
d’accorder au personnel enseignant secondaire une haute-paie com-
munale. Elles ne recoivent d’allocation de I'Etat ni pour les aug-
mentations, ni pour la part de la haute-paie qui éléveraient les
traitements au-dela des maxima fixés a l'article 53.

Art. 53. L’Etat subventionne !'enseignement secondaire.

La subvention de I'Etat est proportionnelle aux dépenses faites
par les communes pour traitements du personnel enseignant et diri-
geant des établissements d’enseignement secondaire.

Elle est égale au 409/, de I'ensemble des traitements de toutes
les écoles du canton, déduction faite des écolages payés par les
éleves, et s'applique:

a) Aux traitements du personnel dirigeant (direction et secrétariat)
pour la totalité de ces traitements;
b) aux traitements du personnel enseignant jusqu'aux maxima
suivants:
Villes (Neuchitel, Le Locle, La Chaux-de-Fonds): Ecoles
secondaires et classiques, heure hebdomadaire, fr. 200.
Gymnases communaux et écoles supérieures de jeunes filles,

heure hebdomadaire, fr. 250.

Autres communes: Ecoles secondaires, heure hebdomadaire,

fr. 180.

Pour les traitements globaux, le taux de ’heure hebdomadaire
s'obtient en divisant le traitement par le nombre d’heures heb-
domadaires. ‘

La subvention de 'Etat est limitée & 30 heures au maximum
par maitre ou maitresse de l'enseignement secondaire.

Art. 54. Le montant de la subventiou de I’Etat est réparti aux
communes qui posseédent un enseignement secondaire régulierement
organisé.

Il est attribué, aux écoles de l'enseignement secondaire, une
somme fixe de fr. 2000 a titre de subvention premiere et annuelle.

La répartition du surplus est faite:

19 En prenant d'une part comme facteurs actifs:
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a) L’ensemble des traitements & la charge des communes, moins
les €colages payés par les éleves;
b) le produit des taxes locales percues en vertu des articles 1 et

4 de la loi sur les impositions commnnales.

20 En prenant d’autre part, comme facteur passif, la richesse
locale représentée par le produit de l'impot direct payé a I'Etat
dans le territoire.

En conséquence, le montant des traitements payés, déduction
faite des écolages, multiplié par celui des taxes locales et divisé¢ par
le produit de I'impot direct de 1’Etat percu dans la localité, donne
le nombre de points attribués a chacune des communes pour la
répartition de l'allocation.

Toutefois, a partir de I'adoption des comptes de l'exercice 1919,
les dépenses nouvelles pour traitements résultant du développement
des établissements communaux d’enseignement secondaire, ne seront
plus soumises au systéme de répartition ci-dessus. Toute commune
qui, dés 'exercice 1920, apportera des développements nouveaux a
son enseignement secondaire, recevra une subvention de I'Etat repré-
sentant le 400/, de ces dépenses nouvelles pour traitements.

Art. 55. Les Conseils communaux présentent au Conseil d’Etat,
avant le 15 septembre, les budgets des écoles communales pour
I"année suivante.

Art. 56. Chaque année, le Conseil d’Etat présente au Grand
Conseil, avec le budget de 1'Etat, les tableaux des allocations en
faveur de l'enseignement secondaire, établis d’apres les budgets des
écoles.

Art. 57. Les Conseils communaux transmettent au Conseil d’Etat,
avant le 1 mars, les comptes des écoles communales arrétés au
31 décembre précédent.

Au moyen de ces comptes, le Conseil d’Etat détermine, dans
un tableau de répartition, le chiffre définitif de l'allocation de I'Etat
pour l'année courante.

Les allocations votées par le Grand Conseil sont payées par
trimestre.

B. Ecolages.

Art. 58. La fréquentation des établissements d’enseignement
secondaire est gratuite, sauf pour les éleves étrangers a la Suisse
dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton. Ces derniers
paient un écolage annuel de fr. 100.

Art. 59. Les établissements d’enseignement secondaire sont
ouverts a des éleves externes, c¢’est-a-dire n’habitant pas le territoire
de la commune qui est le sitge de l'école.

Tout éleve habitant le canton a le droit de fréquenter l'établis-
sement d’enseignement secondaire le plus rapproché de son domicile,
ou celui auquel il peut se rendre le plus facilement ou le plus
rapidement.
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Pour les éleves externes, la commune qui est le siege de 1’école
a le droit de se faire payer par les communes des domiciles des
mémes éléves, a titre d’écolage, une contribution annuelle de cent
francs au maximum pour chaque éleve.

Les écolages se paient par semestre.

Art. 60. Le Conseil d’Etat statue sur tout conflit entre les com-
munes au sujet des contributions aux dépenses de l'enseignement
secondaire.

(. Bourses.

Art. 61. Il est institué en faveur des éléves des établissements
communaux d’enseignement secondaire des bourses destinées a leur
faciliter les moyens de poursuivre ou de terminer leurs études, et
dont la valeur est fixée par les commissions scolaires dans les limites
prescrites par le réglement.

Ces bourses sont annuelles et peuvent étre renouvelées. L’Etat
rembourse aux communes le 409/, des bourses accordées.

Le réglement détermine les conditions auxquelles les bourses
doivent étre accordées ou retirées.

D. Remplacements.

Art. 62. Les maitres secondaires appelés au service militaire
sont remplacés aux frais des communes.

L’'Etat rembourse aux communes la moitié de leurs dépenses
nettes, déduction faite du montant de l'allocation fédérale prévue a
I'article 15 de la loi militaire du 12 avril 1907.

Art. 63. Lorsquun maitre est momentanément empéché de
remplir ses fonctions, la commission secolaire pourvoit & [’enseigne-
ment aux frais de la personne empéchée.

L’Etat et les communes participeront aux frais de remplacement
pour cause de maladie.

Une loi reglera l’organisation d une caisse de remplacement
pour cause de maladie, en faveur du corps enseignant secondaire.

Chapitre VIII. — Fonds scolaire de prévoyance.

Art. 64. Une loi réglera l'organisation du Fonds scolaire de
prévoyance et de retraite pour le personnel de I’enseignement se-
condaire, professionnel et supérieur. 3

Chapitre 1X. — Matériel scolaire.
Art. 65. L’Etat prend les mesures nécessaires pour procurer
aux ¢leves des écoles secondaires le matériel scolaire a prix réduits.
Chapitre X. — Dispositions transitoires.

Art. 66. Les maitres et maitresses actuels des établissements
cantonaux et communaux de l’enseignement secondaire restent au
bénéfice de la situation acquise au point de vue de leur traitement.
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Art. 67. Les maitres secondaires, possesseurs de brevets géné-
raux, restent au bénéfice de ces brevets.

Chapitre XI. — Dispositions finales.

Art. 68. Le Conseil d’Etat est chargé d’élaborer les réglements
prévus par la présente loi.

Art. 69. Sont abrogés, a partir de la mise en vigueur de la
présente loi, toutes dispositions contraires et notamment:

La loi sur l'enseignement secondaire et industriel du 27 juin
1872, & l'exception du dernier alinéa de l'art. 17 (enseignement
pédagogique).

La loi sur I'enseignement classique inférieur du 17 septembre 1873.

Le décret du 30 novembre 1917 fixant une nouvelle répartition
des frais de l'enseignement secondaire.

Les articles 5 4 17 et 44 a 57, en ce qui concerne le Gyymnase
cantonal, de la loi sur l'enseignement supérieur du 18 mai 1896.
maintenus a titre provisoire par l'article 46, second alinéa, de la
loi sur l'enseignement supérieur du 26 juillet 1910.

Art. 70. Sont en outre abrogés et cesseront d’étre en vigueur,
4 partir du jour ou la présente loi sera devenue exécutoire, toutes
autres dispositions contraires de lois, de décrets, d’ordonnances,
d’arrétés ou de réglements antérieurs.

Art. 71. Le Conseil d’'Etat est chargé de pourvoir, s’il y a lieu,
apreés les formalités du referendum, a la promulgation et & l'exé-
cution de la présente loi.

XXV. Kanton Genf.

1. Aligemeines.

I. Loi sur I'assurance scolaire obligatoire en cas de maladie. (Du
11 octobre 1919.)

2. Lehrerschaft aller Stufen.

2. Loi modifiant quelques articles de la loi sur I'Instruction publique.
(Du 5 novembre 1919.) i

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genéve fait
savoir que:
Le Grand Conseil,
sur la proposition du Conseil d’Etat:
décréte ce qui suit:
Article premier. Les articles 17, 18, 60, 71, 2, 73, 74, 76,
77, 79, 80, 87, 94, 110, 118, 145, 146, 161, 162, 165, 183, 213,
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216, 217, 226, 232, 239, 240, 247, 266, 281 et 288 de la loi sur
I'Instruction publique, codifiée suivant arrété du Conseil d’Etat du
20 décembre 1913, sont modifiés comme suit:

Art. 17. Le maximum de traitement prévu a la 4™ ligne est
porté de 8500 (chiffre actuel) & fr. 12,000.

Art. 18. Ajouter apres le paragraphe b:
¢) Suspendre les augmentations annuelles prévues.

Art. 60. Le 5™ paragraphe disparait. (Voir art. 71 et 72.)

Art. 71. Les deux premiers paragraphes sont abrogés et rem-
placés par les dispositions suivantes:

Le traitement des stagiaires, sous-maitresses et maitresses des
écoles enfantines est fixé comme suit:

Stagiaires ‘de ‘I -annfe “iisil L nr b i an s d S g 5100

Stagiaires de 2™° année » 2400
apres obtention du certificat daptltude elles auront droit &4 3 aug-
mentations annuelles de fr. 200.

Sous-maitresses . . el n S o e vl 000
avec augmentations annuelles de n 150.
Maltresses e s v o e ot 0N

avec 12 augmentations annuelles de fr. 100.

Le 3““’ paragraphe est maintenu en ajoutant toutefois apres les
sous-maitresses: ,les stagiaires de 2™ année.“ La fin de l'alinéa a
partir de: ,instituée par les lois...” est supprimée.

Art. 72. Sans changement jusqu'a ,les traitements sont fixés
comme suit: “

Stagiswes e T 5amnde "ot ook e s S 1E 00

Stagiaires de 2™ année . . SRS ] ]
apres stage reconnu suffisant: ils aulont drmt a 5 augmentations
annuelles de fr. 250.

Sous-régents et sous-régentes . . . . . . . . fr. 4000

Régents et régentes . . < 3310200

Il sera accordé en plus des traltements de fr. 4000 et ir. 5200
une allocation supplémentaire mensuelle de fr. 15 pour les fone-
tionnaires de la 2™ catégorie et fr. 30 pour ceux de la 3™ catégorie.

Les fonctionnaires mariés, titulaires dans ces communes, ne
toucheront ensemble qu'une allocation.

Art. 73. L’article actuel est abrogé et remplacé par:

Les fonctionnaires de l'enseignement primaire, 4 partir des sous-
régents et sous-régentes, recoivent, en plus des traitements prévus
a l'art. 72, des augmentations annuelles calculées des la date de leur
nomination.

Ces augmentations sont:
pour les sous-régents et sous-régentes: 4 augmentations annuelles

(s R S e TN L B Ve DA e SR IR ] L
pour les régents et régentes: 12 augmentations annuelles de ,, 200.
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Art. 74. Les régents et sous-régents mariés et dont I'épouse
n’est pas fonctionnaire de I’enseignement public, les veuves, régentes
et sous-régentes, maitresses et sous-maitresses de 1'école enfantine,
toucheront, s’ils ont des enfants mineurs, une allocation supplémen-
taire annuelle de fr. 400.

Art. 76. Est rédigé comme suit:

Les maitres et maitresses appelés a diriger la classe complé-
mentaire recoivent, en plus du traitement auquel ils ont droit, un
supplément de fr. 400 par année.

Le Conseil d’Etat fixe le traitement des personnes chargées:
d’'un enseignement spécial.

Dans les communes autres que celles de Genéve, Carouge,
Eaux-Vives, Petit-Saconnex et Plainpalais, ou les éléves de 13 a
14 ans recevront l’enseignement complémentaire & 1'école primaire,
il sera alloué aux fonctionnaires, pour cet enseignement, une indem-
nité supplémentaire de fr. 200 par année.

Art. 77. Le 1* alinéa est modifié comme suit:

Les régents et régentes doivent habiter la commune ou est
située 1'école ou la classe qu’ils dirigent. Exception est faite toute-
tois pour les fonctionnaires de la ville, de Carouge, Eaux-Vives,
Petit-Saconnex et Plainpalais.

(Les alinéas 2 et 3 ne sont pas modifiés.)

Art. 79. L’article actuel est abrogé et remplacé par les dis-
positions suivantes:

Le traitement des inspecteurs et inspectrices des écoles primaires
et enfantines est fixé par arrété du Conseil d’Etat suivant l'impor-
tance des fonctions. Il ne pourra étre inférieur & fr. 7000 ni supé-
rieur a fr. 9500.

Dernier alinéa maintenu.

Art. 80. Ajouter en téte: Les stagiaires de 2™ année...

Art. 87. Modifier comme suit le 1° alinéa: Les Conseils ad-
ministratifs, les maires et adjoints sont tenus. ..

Art. 94. Le 2™ alinéa est remplacé par les dispositions sui--
vantes:

Le traitement des maitres est égal & celui qui est prévu pour
la division inférieure du College. Pour les 2™ et 3™ années de
I’Ecole d’administration, le traitement est celui de la division moyenne.
Les maitres de classe touchent une indemnité fixée par le budget.

Art. 110. A la fin de l'article, au lieu de traitement de 150
a 300, mettre traitement initial de 200 & 350; au lieu de fr. 4 a 7
I’heure, mettre fr. 6 a 9.

Art. 118. Les régents des écoles secondaires rurales recoivent,
en plus du traitement prévu aux articles 72 et 73, un supplément
de fr. 600 par année.
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Art. 145. Remplacer le 1 alinéa par: Le traitement du direc-
teur est fixé par la loi sur le traitement des fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale.

Art. 146. Le premier alinéa est remplacé par:

Les professeurs recoivent un traitement initial de fr. 250 a 400
pour une heure de lecon par semaine.

La loi du 12 juillet 1916 qui remplace les alinéas 2 et 3 est
modifiée de la maniére suivante:

Le traitement initial des chefs d’atelier est fixé comme suit:

Classd A o7 wiir e et i e Sha
Classe B~ = 0 00 s vodstin e G EN0
Classe i s s e e le i T )

Pour les chefs d’atelier devant avoir des connaissances artistiques,
les chiffres ci-dessus pourront exceptionnellement étre majorés, a
concurrence de 259/,... Ils bénéficient a partir de leur nomination
de 10 augmentations annuelles de fr.100. ..

(Le reste de l'article sans changement.)

Art. 161. Modifier comme suit le 1°" alinéa: L’Ecole reléve du
directeur de l'enseignement professionnel auquel est adjointe une
directrice, dont le traitement est fixé par la loi réglant le traitement
des fonctionnaires.

Art. 162. Est abrogé et remplacé par:

L’enseignement est confié & des maitresses et maitres spéciaux
dont le traitement pour la 1™ et la 2™° année est équivalent a celui
de la division inférieure de 1'école secondaire, et pour la 3™ année
a celui de la division moyenne. Cette disposition ne s’applique pas
aux personnes chargées de l'enseignement manuel et ménager.

Les personnes chargées d’un enseignement ménager (maitresses
d’atelier, etc.) ont un traitement initial de:

Glasse A o 0o o e A SHl0
Clagge Brasice: i Sk aalinge wanetes 1900
Classe C.ooiis ifoe aniiiia Bn ol 2 e dROD

Elles bénéficient de dix augmentations annuelles de fr. 100.
Les maitresses d’études recoivent le traitement prévu pour ’en-
seignement primaire (art. 72 et 73).

Art. 165. Le 2™ alinéa est modifié comme suit: Les traite-
ments des fonctionnaires sont identiques & ceux qui sont prévus a
lart. 162.

Art. 183. Un directeur est placé a la téte de 1'école. Il peut
étre chargé d'une partie de l'enseignement. Son traitement est fixé
par la loi sur le traitement des fonctionnaires de l'administration
cantonale.

Le directeur recoit une indemnité de nourriture qui est fixée
par le budget; en outre, il a droit & un logement.
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Art. 213. Les éleves réguliers paient par semestre: Les Suisses:
25 fr. dans les 3 années de la division inférieure;

40 fr. dans les deux premiéres années de la division supérieure:

50 fr. dans les deux dernieéres années,

Les étrangers: fr. 50, 80 et 100.

Les étrangers nés dans le canton paient les rétributions prévues
pour les Suisses.

Supprimer l'alinéa: ,Toutefois la moitié des rétributions...”

Art. 216. Ajouter un nouvel alinéa:

Le maitre de classe recoit une indemnité fixée par le budget.

Art. 217. Le premier alinéa disparait.

Au 2" alinfa mettre: une indemnité fixée par le budget.

Le 3™ alinéa aura la rédaction suivante:

Le traitement des maitres est fixé par le Comnseil d’Etat: le
traitement initial varie suivant la branche d’enseignement de {r. 250
a fr. 400 par année pour une heure de lecon par semaine.

Art. 226. Au 2™ alinéa mettre: Les éléves suisses paient 25
et 45 au lieu de fr. 20 et 30.

Les éléves étrangeres fr. 50 et 100.

Les éléves étrangéres nées dans le canton paient les rétri-
butions prévues pour les Suisses.

A la fin de Particle enlever: ,Toutefois la moitié des rétri-
butions...“

Art. 232. L’alinéa relatif au directeur disparait.

Le 3™ alinéa est ainsi rédigé: Les maitresses d'études ont
droit aux traitements prévus pour l'enseignement primaire (art. 72
et 73).

Le dernier alinéa est remplacé par:

Le traitement des autres fonctionnaires est fixé par le Conseil
d’Etat; le traitement initial varie suivant la branche d’enseignement
de fr. 250 a 400 par année pour une heure de lecon par semaine.
Cette disposition ne s'applique pas a 'enseignement manuel.

Art. 239. Fr. 150 au lieu de fr. 75,
Art. 240. Doit disparaitre. (Voir 232.)

Art. 247. Doit disparaitre. Il est remplacé par un nouvel
art. 247 qui sera le 1° du Chapitre XII, et ainsi concu:

Les membres du corps enseignant secondaire ont droit & une
augmentation annuelle de 29/, pendant 12 ans; cette augmentation
ne portera que sur les heures prévues pour le poste du titulaire:
ces postes seront fixés par ordre de service du Département.

Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires ayant une
augmentation annuelle pévue par un autre article de loi.

Art. 266. En dérogation aux dispositions de l'art. 17, le trai-
tement des professeurs peut s'élever a 15,000 francs; celui des pro-
fesseurs extraordinaires ne peut pas dépasser fr. 7500. :
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Art. 281. Le commencement du 1* alinéa est rédigé comme suit:

Les lecons universitaires sont payées par les étudiants a raison
de fr. 6, et par les auditeurs a raison de fr. 8 par semestre pour
une heure de cours par semaine. (Le reste de l'article sans chan-
gement.)

Art. 288. Remplacer les deux premiers alinéas par: Les droits
de graduation sont fixés par le réglement.

Au 3™ alinéa, 1™ ligne, mettre ,ces droits® au lieu de ,cette
finance®. :

Art. II. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur
le 1 janvier 1920; les dispositions des articles 213, 226, 239 et 281
ne seront applicables qu’a partir du second semestre 1919—1920.

Article additionnel. Le Conseil d’Etat est autorisé a procéder
au collationnement de la loi générale sur I'Instruction publique avec
les lois décrétées postérieurement au 30 décembre 1911 et actuelle-
ment en vigueur.

Une nouvelle numérotation des articles de cette loi pourra éven-
tuellement étre introduite.

Le texte de la loi ainsi mise au point sera imprimé par les
soins de la Chancellerie d’Etat.

3. Loi approuvant diverses modifications aux Statuts de la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires des Ecoles enfantines. (Du 26 no-
vembre 1919.)

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genéve fait
savoir que:
Le Grand Conseil,
sur la proposition du Conseil d’Etat,
décréte ce qui suit:

Article premier. Les modifications aux Statuts de la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires des Ecoles enfantines, votées par les
membres de cette association dans l’assemblée générale extraordi-
naire du 30 octobre 1919, sont approuvées.

Le texte de ces modifications demeurera annexé & la pré-
sente loi.

Art. 2. Pour contribuer a la constitution de l'avoir social des
membres, I’Etat et les Communes paieront ensemble, directement &
la Caisse, une cotisation équivalente a celle de chacune des socié-
taires. La part annuelle de la Ville et des Communes est fixée &
50 francs par membre.

Art. 3. Les pensions ouvertes dés le 1* septembre 1919 seront
réglées en conformité des dispositions des Statuts modifiés. Les ti-
tulaires de ces pensions, ou leurs ayants-droit, ne pourront, en re-
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vanche, pas prétendre aux compléments de pension accordés par
I’Etat aux anciens pensionnés.

Art. 4. A dater de l'exercice 1920, I'Etat versera pendant dix
ans une allocation annuelle de 300 francs au Fonds de subsides
créé par la Caisse de prévoyance.

Art. 5. L’art. 19 des Statuts est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes: Si une personne pensionnée par la Caisse
occupe, dans une administration publique, un emploi dont le trai-
tement est supérieur a 3000 francs, la pension sera suspendue pen-
dant toute la durée de ces fonctions.

Clause abrogatoire.
La loi du 28 février 1914 est abrogée.

4. Statuts de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires des Ecoles
enfantines. (Du 30 octobre 1919.)

5. Loi approuvant des modifications aux Statuts de la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires de I'Enseignement secondaire. (Du
2 juillet 1919.)

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Geneve fait
savoir que:
Le Grand Conseil,
sur la proposition du Conseil d’Etat,
décréte ce qui swit:

Article premier. Les modifications aux statuts de la Caisse de
prévoyance des fonctionnaires de I’Enseignement secondaire, votées
par les membres de cefte association dans l'assemblée générale du
14 juin 1919, sont approuvées.

Le texte de ces modifications remplacant et abrogeant celles
qui ont été approuvées par la loi du 28 février 1914, demeurera
annexé a la présente loi.

Art. 2. L’Etat paiera directement a la Caisse de prévoyance,
pour contribuer & la constitution de l'avoir social de chacun des
membres, une allocation annuelle calculée sur les bases suivantes:

409/, de la cotisation de tout fonctionnaire dont le traitement
est inférieur a fr. 2500; 3090/, de la cotisation de tout fonec-
tionnaire ayant un traitement annuel de fr. 2501 a 3500: 200/,
de la cotisation de tout fonctionnaire ayant un traitement annuel
supérieur a fr. 3500.

Art. 3. L’allocation de I'Etat cesse en méme temps que la co-
tisation annuelle de chaque fonctionnaire.

10
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Art. 4. Lorsqu'un fonctionnaire prend sa retraite, sa pen-
sion lui est payée au moyen de son avoir social, qui est formé
comme suit :

10 De la somme de ses cotisations annuelles (part de 1'Etat
comprise) ;

20 de la part des revenus calculés proportionnellement au montant
de son compte;

3% de sa part égale des bénéfices réalisés par la Caisse par suite
de démission, de déces ou de dons et legs faits a la société
sans désignation spéciale.

Dés que cet avoir social est épuisé, la pension est payée par
I’Etat.

Art. 5. Le chiffre de fr. 3000 fixé a l'art. 26 des statuts
qui suspend la pension est porté a fr. 3600.

Art. 6. Tout fonctionnaire de l'enseignement secondaire dont
la nomination est antérieure au 1% janvier 1900 pourra, par dé-
cision du Conseil d’Etat, étre mis au bénéfice d'une pension de
retraite dans les limites de la présente loi, sil a été rendu inca-
pable par 'dge ou par les infirmités de donner convenablement son
enseignement.

Art. 7. Les maitres et maitresses de l’enseignement secondaire,
membres de la Caisse de prévoyance, qui donneront leur démission
postérieurement au 30 juin 1919, seront mis au bénéfice des statuts
modifiés. :

Art. 8. La loi du 28 février 1914 est abrogée.

6. Statuts de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires de l'en-
seignement secondaire. (Du 14 juin 1919.)7)

—20OG

!) Einige wichtige Bestimmungen siche einleitende Arbeit.



	Kantonale Gesetze und Verordnungen (Reglemente, Lehrpläne etc.)
	Kanton Zürich
	Kanton Bern
	Kanton Luzern
	Kantone Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden
	Kanton Glarus
	Kanton Zug
	Kanton Freiburg
	Kanton Solothurn
	Kanton Baselstadt
	Kanton Baselland
	Kanton Schaffhausen
	Kanton Appenzell A.-Rh.
	Kanton Appenzell I.-Rh.
	Kanton St. Gallen
	Kanton Graubünden
	Kanton Aargau
	Kanton Thurgau
	Kanton Tessin
	Kanton Waadt
	Kanton Wallis
	Kanton Neuenburg
	Kanton Genf


